
GEDANKEN ZUR OONSOLIDIRUNG

DES

Livländischen "

LAN DESSTAATES.

-H*.
VON

G. Braschen.

DORPAT 1880.

PRUCK VON J. UAAKMANN’s BUCH- UND STEINDRUCKEREI.



Von der Censur gestattet. - Dorpat, den 3. Mai 1880.



) ur in Einem find wir Alle einig und einverftanden, dafs 
zl unferen Institutionen Gefahren drohen.» (Zur Verftändigung

«Wer weifs, ob nicht bald Ereigniffe herankommen, deren 
Vorzeichen Jedem erkennbar,» heifst es in den «Rückblicken».

Diese Gedanken klingen in all den zahlreichen Brochuren 
landespolitifchen Inhalts durch, die im Laufe der letzten Jahre in 
unferer Provinz erfchienen find, nachdem zuerft die geradezu 
brillant gefchriebenen «Wetterleuchten-» Briefe der Bewegung der 
Geifter einen mächtigen Impuls gegeben und darauf die «Rück­
blicke» lauten und lebhaften Widerfpruch und vielfach gerechte 
Entrüftung hervorgerufen hatten.

Das rege Intereffe, mit dem die Brochuren, welche Fragen 
unferer Landespolitik behandeln, vom Publicum aufgenommen 
worden, der Eifer, mit welchem diefe Fragen gegenwärtig nicht 
nur in den landtagsberechtigten Sphären, fondern auch in weiteren 
Kreifen discutirt werden, — alle diefe Momente legen Zeugnifs 
dafür ab, dafs der Ernft der Situation allgemein gefühlt und 
verftanden wird, und man kann wohl behaupten, dafs die Ueber- 
zeugung zum Durchbruch gekommen ift, es müffe etwas ge- 
fchehen, um die Gefahren abzuwehren, die unferen Landesftaat 
vielleicht in der nächften Zukunft bedrohen könnten.

Es werden wohl nur Wenige dem Verfaffer der «Rückblicke» 
und dem Herrn v. SAMSON-URBS beftreiten, dafs von verfchie- 
dener Richtung her innere und äufsere Gefahren drohen; über 
das Wefen, den Charafter und die relative Bedeutung der ver- 
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fchiedenen drohenden Gefahren vermiffen wir jedoch vielfach 
genügende Klarheit und volle Uebereinftimmung. In der intra 
muros herrfchenden «Verworrenheit der Meinungen», im Wider- 
ftreit der Anfichten über das, was die Zeitverhältniffe erfordern, 
liegt vielleicht nicht die geringlte Gefahr für die weitere Ent­
wickelung unferes Landes. Gar mannigfaltig lind die Recepte, 
nach welchen man unferen Landesftaat verjüngen, ihm neue 
Lebenskraft einflöffen, feine Widerftandsfähigkeit gegen fchädliche 
Einwirkungen erhöhen will. Und während die berufenen Landes 
Politiker unter einander ftreiten, geht die Landesgefchichte unauf- 
haltfam ihren Gang weiter. Da erfcheint es uns vor Allem geboten, 
die Frage etwas genauer in’s Auge zu faffen, welcher Art die uns 
drohenden Gefahren find, und uns hierüber Rechenfchaft zu geben.

Man könnte freilich befürchten, dafs in Folge der ftarken 
literärifchen Production von Brochuren, welche kragen unferer 
inneren Landespolitik behandeln, bereits eine gewiffe Abfpannung 
und Ermüdung des Publicums eingetreten fei, namentlich feitdem 
die Discuffion durch die «babylonifche Verftändigung- des Herrn 
M. V. OETTINGEN und den «offenen Brief» des Herrn v. SAMSON- 
URBS angefangen hat, den Character einer rein perfönlichen I ole- 
mik anzunehmen. Mit Rückficht hierauf wollen wir uns beftreben, 
in vorliegender Schrift das polemifche Element nach Möglicnkeit 
in den Hintergrund treten zu laffen, und hoffen wir, dafs es uns 
alsdann um fo eher gelingen wird, die Aufmerkfamkeit des Lefers 
für die von uns vertretenen Grundgedanken, auf die es uns allein 

ankommt, zu gewinnen.
Ganz ohne alle Polemik wird es freilich nicht abgehen. Einer- 

feits halten wir es für zweckmäffig, unfere Meinung in Anknüpfung 
an gewiffe Anfchauungen, welche in den «Rückblicken» und in der 
Brochure «zur Verftändigung» zu Tage treten, zu entwickeln, 
indem wir uns mit denfelben auseinanderfetzen; auf diefem Wege 
werden wir es am Leichteften vermeiden, in einen doch enden 
Kathederton zu verfallen und unfere Lefer ungebührlich zu lang­
weilen. Andererfeits glauben wir, gegen die Grundidee und 
Tendenz der «Rückblicke» und auch gegen das Reformproject 
des Herrn v. SAMSON-URBS auf das Entfchiedenfte proteftiren
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?u muffen. Sowohl die Ideen der «Rückblicke» als auch die 
Projekte und Anfchauungen des Herrn v. SAMSON-URBS fcheinen 
uns gefahrbringend für unfern gefchichtlich entwickelten Landes- 
ftaat zu fein, und wir find nicht frei von der Befürchtung, dafs 
diefelben, wenn auch nicht zur Geltung gelangen, fo doch auf 
den weiteren Verlauf unterer Landesgefchichte, auf die Ent­
wickelung der Verhältniffe unferer Provinz einigen Einflufs haben 
können. Wenn daher der Ton unferer Schrift ftellenweife ein 
fchroffer und bitterer werden follte, fo möge man uns glauben, 
es rührt dies nur daher, dafs die von uns vertretene Sache uns wirk­
lich Herzensfache ift. Es ift unter Umftänden fchwer, ja unmög­
lich, ohne Bitterkeit zu fchreiben; Diejenigen, die fich folches 
doch zutrauen und auch von Andern verlangen, beneiden wir 
nicht um ihren kühlen Gleichmuth.

Namentlich mit den «Rückblicken» glauben wir uns ein­
gehender befchäftigen zu müffen, trotzdem dafs diefelben bereits 
durch die «Livländifche Rückfchau» und durch den «prodomo» 
Artikel der «Baltifchen Monatsfchrift» eine entfchiedene Zurück- 
weifung erfahren haben. Denn möge man über die «Rückblicke» 
urtheilen, wie man will, — Einwirkung auf das Publikum läfst 
fich ihnen nicht abfprechen. (Vgl. übrigens auch das Urtheil des 
Herrn v. Samson-Urbs über die Einwirkung der «Rückblicke:» 
«In gewiffen liberalen Kreifen werden die Conclufionen utiliter — 
aber fälfchlich in demokratifchem Sinne, — acceptirt; gegen die 
Prämiffen aber, ohne welche die Conclufionen in der Luft fchwe- 
ben würden, fträubt man fich, vielleicht zur Wahrung eines ver­
meintlichen Decorums und im dringenden Bedürfnifs nach Popu­
larität. Einfeitige und daher falfche Zuftimmung zu Vorderfätzen 
und Schlüffen ift von «nationaler» Seite vernommen worden, — 
eine Einfeitigkeit, die vielleicht gleichfalls auf Popularitätsrückfich­
ten zurückzuführen ift.») Und wenn die Einwirkung der «Rückblicke» 
anhalten follte, wie Hr. v. SAMSON-URBS zu wünfchen und zu hoffen 
fcheint, fo könnten diefelben unferes Erachtens durch Verwirrung 
der Anfchauungen im Lande noch unberechenbares Unheil anrichten.

Wir werden freilich in unferer Schrift auch heikle Themata 
berühren müffen. Schwer fällt es unter Umftänden, immer die
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richtigen Worte zu wählen, nicht zu viel und nicht zu wenig zu 
fagen, um weder mifsverftanden zu werden noch bei manchem 
Lefer unnütz Anftofs zu erregen, und dadurch nur der Sache zu 
fchaden. Doch fei der Verfuch gewagt, in Nachfolgendem einen 
Beitrag zui Klärung der Anfichten über unfere gegenwärtige poli- 
tifche Situation, über das, was dem Lande noth thut und was 
wir zu erftreben haben, zu liefern.

Ein gewiffes, nicht unbeträchtliches, Maafs von Initiative 
und autonomer freier Bewegung ift ja uns, refp. unferer Landes- 
repräfentation geftattet. Wie wir von den uns vergönnten Rech­
ten Gebrauch machen werden, davon wird die weitere Geftaltung 
unferer provinciellen Gefchicke nicht wenig abhängen. Sind die 
Vorwürfe, die man uns zu machen pflegt, berechtigte, fo müffen 
wir bei Zeiten felbft Sorge tragen, jede Veranlaffung zu folchen 
Vorwürfen zu befeitigen; fmd fie aber unberechtigt, fo dürfen wir 
unfer Verhalten und unfere Beftrebungen von ihnen in keiner 
Weife beeinfluffen laffen.

Separatismus dem Reich gegenüber, mangelnde «Reichs­
treue» hat der Verfaffer der «Rückblicke» uns zur Laft gelegt. 
«Wenn wir uns Reichstreue hätten nachrühmen können, wie wir 
auf unfere Unterthanentreue ftolz fein dürfen, — hätte da jemals 
Xon Separatismus die Rede fein können?

Dem Reiche gegenüber exiftirt der Separatismus • wir 
müffen es zugeftehen und wir füllten erkennen, dafs eine grofse 
und ernfte Gefahr für uns darin liegt. Thatfächlich wollen wir 
nicht affimilirt werden dem Reiche; wir wollen etwas Separates, 
etwas Appartes bleiben.» (Rückblicke pag. 77.)

Nach der Meinung des «Rückblickers» fetzen wir uns durch 
den gerügten Mangel an Reichstreue in Gegenfatz zu den Inter- 
effen des Reiches und feiner «Verwalter». (Rückblicke pag. 82 
Anm. 92.) Die Gefahr die wir hiermit über uns und die Zukunft 
unferer Provinz heraufbefchwören füllen, würde dann felbstver- 
ländlicher Weife darin beftehen, dafs fchliefslich über unfere 
angeblich mit den ReichsinterefTen nicht harmonirenden befonderen 
provinciellen Intereffen einfach zur Tagesordnung hinweggegangen 
würde, und dafs die Verwalter des Reiches unter unferen eigen­
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artigen Inftitutionen aufräumen und tabula rafa machen würden, 
um in unferen Provinzen für neue Organifationen, wie fie ihnen 
bequemer wären, und für die Entwickelung derfelben Zuftände, 
wie fie in den inneren Gouvernements beftehen, Raum zu gewinnen.

Ein etwas eigenthümlich gewählter Ausdruck: «Verwalter 
des Reiches». Wir würden lieber fagen: hochgeftellte Staats­
beamte von mafsgebendem Einflufs. Doch wir wollen mit den 
«Rückblicken» über fprachliche Kleinigkeiten nicht ftreiten, viel­
mehr, um Mifsverftändniffen vorzubeugen, vorläufig, fo lange wir 
es mit den eben citirten Paffus der «Rückblicke» zu thun haben, 
den dort gebrauchten Ausdruck beibehalten.

Vor allem aber müffen wir dagegen proteftiren, dafs die 
«Rückblicke» zwifchen den Intereffen des Reiches und denen 
feiner Verwalter unterfcheiden. Nach unferer Anfchauung ift es 
überhaupt unftatthaft, anzunehmen, dafs Staatsbeamte in ihrer 
officiellen Thätigkeit irgend welche andere Intereffen kennen, auffer 
denen des Reiches- und unfere befonderen provinciellen Intereffen 
können, wie wir wenigftens glauben, niemals mit den Reichsintereffen 
in Collifion gerathen. Vielmehr mufs alles, was unferer Provinz 
nützt, indirect auch dem Reiche nützen.

Wohl aber lieffe fich behaupten, dafs die Verwalter des 
Reiches mit unferen eigenartigen Verhältniffen nicht immer fo 
genau bekannt find, wie wir es wünfchen müffen. Daher hat 
unfere Landesrepräfentation häufig mit grofsen Schwierigkeiten 
zu kämpfen; daher hört man klagen, dafs man uns die Reformen 
nicht fo gönnt, wie wir fie wünfchen und wie allein wir fie ge­
brauchen können.

Um fo weniger dürften Männer unferer Provinzen es für 
Aeufserungen eines unzuläffigen Separatismus erklären, wenn wir 
für uns auf dem Wege der provinziellen Autonomie befondere 
Reformen erftreben, die unfern eigenartigen Verhältniffen mehr 
entfprechen, als die grofsen Umgeftaltungen, die fich während 
der letzten fünfundzwanzig Jahre im Reichsinnern vollzogen 
haben. Dadurch wird nur unfere Stellung erfchwert; dadurch 
wird irrthümlichen Anfichten Vorfchub geleiftet und den uns feind­
lichen Organen der ruffifchen Preffe geradezu in die Hände gearbeitet.

1*
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Bekanntlich treten zahlreiche Organe der cenfurfreien ruffi- 
fchen Refidenzpreffe uns und unteren Inftitutionen mit offener 
Feindfeligkeit gegenüber, und ihre gehäffigen Angriffe haben die 
organifche Entwickelung unterer Verhältniffe nicht wenig beein­
trächtigt. In der Feindfchaft verbreiteter und einflufsreicher 
Zeitfchriften liegt entfchieden auch eine Gefahr für uns; doch 
darf diefelbe nicht überfchätzt werden.

Die Stimme der Preffe iff jedenfalls nur infoweit von Be­
deutung, als fie im Publicum ein Echo findet. Es giebt aber 
in der ruffifchen Preffe zur Zeit kein Organ, welches im Stande 
wäre, die öffentliche Meinung in der Weife zu beftimmen, wie 
einft in den fechsziger Jahren die «Mosk. Zeitung» unter der 
Leitung Leontjews. Die «Mosk. Zeitung» hat gegenwärtig eine 
entfchieden confervative Haltung angenommen, und dadurch ihre 
für die öffentliche Meinung Rufslands mafsgebende Stellung ein- 
gebüfst. Der ruffifche Liberale nennt Katkow heutzutage einen 
«человЬкъ отсталый, отживппй свой вгВкъ» (einen zurückge­
bliebenen Menfchen, der feine Zeit abgelebt hat). Der «Golos», 
gegenwärtig unftreitig das gelefenfte und verbreitetfte Organ der 
ruffifchen Preffe, bemüht fich allerdings, an die vordem von der 
«Mosk. Zeitung» eingenommenen Stelle zu treten, indem er einen 
prononcirten Liberalismus zur Schau trägt und fich zugleich be­
müht, mit den officiellen Sphären Fühlung zu behalten. Doch 
fehlt noch viel daran, dafs der «Golos» die öffentliche Meinung 
Rufslands dictatorifch beherrfchte. Es giebt z. B. Zeitungen, die 
keine Scheu tragen, unumwunden auszufprechen : Pufchkin fei 
ein ferviler Reactionär gewefen und verdiene folglich auch als 
Schriftfteller und Dichter keine Beachtung; und auch diefe haben 
ihr Publicum und ihren Einflufs.

Ferner deckt fich in der ruffifchen Preffe das Wort nicht 
immer mit dem Gedanken; das ruffifche Publicum ift geübt 
zwifchen den Zeilen zu lefen und die Anfichten der liberalen 
ruffifchen Gefellfchaft find weit über das hinaus fortgefchritten, 
was auch die kühnfte cenfurfreie ruffifche Zeitung zu bringen 
wagt. Folglich dürfen wir den Aeuiserungen der ruffifchen 
Preffe nur in fo weit ernfthafte Beachtung fchenken, als wir an­
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nehmen können, dafs fie die Anfichten der ganzen gebildeten 
ruffifchen Gefellfchaft wiedergeben.

Freilich macht uns der gefammte ruffifche Liberalismus die- 
felben Vorwürfe des Separatismus und der mangelnden Reichs­
treue, welche uns der Verfaffer der «Rückblicke» gemacht hat, 
und das ift für uns viel fchlimmer, als alle Hetzereien einzelner 
Organe der ruffifchen Preffe. Eben'weil wir treue Reichsgenoffen 
find, müffen wir es tief beklagen, dafs die fogenannte öffentliche 
Meinung auch auf gebildete und wohlmeinende Ruffen eine 
Preffion ausübt, die uns kaum verftändllch ift. Der ruffifche 
Volks-Charakter ift eben nicht darauf angelegt, geiftige Selbftän- 
digkeit, Unabhängigkeit von den Anfchauungen der Menge zu 
begünftigen, und das nennen die Ruffen den democratifchen 
Grundzug im Wefen des ruffifchen Volkes. Von diefer Character- 
eigenthümlichkeit’ des ruffifchen Volkes ift es fchwer, fich ohne 
eigene, unmittelbare Anfchauung eine genügende Vorftellung zu 
machen; wir können daher unfere Refer nur auf den recht aus 
dem ruffifchen Leben herausgegriffenen Roman Piffemskis «взбало- 
мученное море» verweifen.

Es ift keineswegs für uns gleichgültig, wie die liberalifiren- 
den, politifirenden Petersburger Salons über uns urtheilen. Das 
mifsgünftige, übelwollende Urtheil derfelben müffen wir unbedingt 
zu den unfere Eigenart und unfere landespolitifche Individualität 
von Auffen bedrohenden Gefahren rechnen. Verdienen wir aber 
wirklich die Feindfchaft des ruffifchen Liberalismus durch Separa­
tismus und Mangel an Reichstreue? Liegen der Feindfeligkeit 
der gebildeten ruffifchen Gefellfchaft gegen unfere provinzielle 
Eigenart nicht vielleicht ganz andere Motive zu Grunde.

Freilich werden wir in den «Rückblicken» auf Seite 75 darüber 
belehrt, dafs erft zur Zeit der grofsen Reformen des Reichs in unferer 
Provinz dasBewufstfein der Reichsangehörigkeit als eine neueErfchei- 
nung, aber nur in einzelnen hervorragenden Köpfen, hervorgetretenfei.

Beim Lefen des betreffenden Abfchnittes denkt man zunächft 
unwillkührlich : Habe ich nicht am Ende den Rückblicker mifs- 
verftanden? Steckt nicht vielleicht ein tieferer Sinn in feinen 
Worten verborgen? Aber man möge nachfinnen, und interpre- 
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tiren, fo viel man wolle, die gedruckten Worte des «Rückblickers» 
find zu klar und ganz unzweideutig.

Alfo unfern Vätern zur Zeit des Nikolai’fchen Regimes, 
unfern Grofsvätern im Jahre 1812 foil das Bewufstfein der Reichs­
angehörigkeit abgegangen fein ! Hat nicht vielmehr ftets im 
Bewufstfein unterer Väter und Grofsväter, auch ganz abgefehen 
von den Gefühlen loyalfter, treu ergebener Verehrung, die fie 
gegen die Perfon unferer Monarchen hegten, der Gedanke feftge- 
ftanden, — dafs wir und untere Provinz unzertrennbar zu Freude 
und Leid mit dem grofsen ruffifchen Reich verbunden find ?

Stets find wir, wie auch untere Väter, uns deffen bewufst 
gewefen, dafs alles, was das Reich fchädigt, zugleich auch unferer 
Provinz zum Schaden gereichen muts, und dafs, wenn das 
Gefammtreich gedeiht, diefes auch uns im vollften Maafse zu 
Gute kommt, dafs wir in keiner Weife unferer engeren Heimath 
beffer dienen können, als indem wir zum Wohle des Gefammt- 
Reiches thätig find. Denken wir nur zurück an die Zeit des Krim­
krieges! Hat fich nicht während desfelben das Reichsbewufstfein 
in unferer Provinz fo ftark, fo intenfiv manifeftirt, dafs wir in diefer 
Beziehung in jener trüben Periode der neueren ruffifchen Gefchichte 
von keinem kernruffifchen Gouvernement übertroffen wurden.

Allerdings aber gipfelt unfere Reichstreue in unferer unbe­
dingten Kaifertreue und «kennen wir für das Reich keine anderen 
Ziele als die Ziele unteres Kaifers». Das eben aber ift es, was 
uns das liberalifirende ruffifche Publikum zum Vorwurf macht und als 
fträfliche Gleichgültigkeit gegen die Fortfchrittsbeftrebungen der 
ruffifchen Gefellfchaft und als Nichtachtung des ruffifchen Volkes 
zur Schuld anrechnet. Den Vorwurf der mangelnden Reichstreue 
können wir aber nichts defto weniger, eben wie den des Separatis­
mus, mit vollftem Recht als völlig unbegründet zurückweifen.

Glaubt der Verfaffer der «Rückblicke» im Ernft daran, dafs 
es uns an Reichst*reue mangelt? Die Vorwürfe, die man uns 
in der gebildeten ruffifchen Gefellfchaft macht, —- wir berückfich- 
tigen hier nicht einzelne abweichende Stimmen in der ruffifchen 
Preffe, in welcher, wie fchon erwähnt worden, Ausdruck und 
Gedanke fich nicht immer vollftändig decken, — lauten im 



9

Wefentlichen bedeutend anders. Daher liegt auch die Annahme 
nahe, dafs der Verfaffer der «Rückblicke» an den bezüglichen 
Stellen feiner Schrift feine eigentliche Meinung, vielleicht aus po- 
litifcher Rückfichtnahme auf die Anfchauungen und die Stimmung 
feiner livländifchen Lefer nicht vollftändig und unumwunden hat 
ausfprechen wollen. Der Verfaffer der «Rückblicke» hat vielleicht 
eigentlich fagen wollen, dafs die feindfeiige Stellung, welche der 
ruffifche Liberalismus zu uns und unterer focialen und politifchen 
Eigenart einnimmt, nicht unberechtigt ift, und dafs wir fie durch 
die ablehnende feparatiftifche Haltung verfchuldet haben, welcher 
wir, nicht gegen die Intereffen des Reiches, fondern vielmehr 
lediglich gegen dieBeftrebungen der ruffifchenGefellfchaft einnehmen.

Im Jahre 1869 erfchien in Dresden eine bemerkenswerthe 
ruffifche Brochure, welche damals auch in unferer baltifchen 
Preffe befprochen wurde; jetzt ift diefelbe freilich vergeffen; wir 
wollen aber hier an fie erinnern, weil in ihr die Anfchauungen 
der gebildeten ruffifchen Gefellfchaft in Bezug auf unfere Provin­
zen einen ganz befonders prägnanten Ausdiuck finden. Dei Ver­
faffer macht uns unter Anderem folgenden Vorwurf: «Nennt mir 
nur einen einzigen Baltiker, welcher, ich will nicht einmal fagen, 
für die ruffifche Freiheit gelitten, nein, der auch nur für fie ge- 
ftammelt hätte». Der Gedankengang der betreffenden Brochure 
gipfelt in der an uns gerichteten Aufforderung: «Dienet dem 
Volke, mit welchem euch das Schickfal verbunden hat, nicht 
aber der felbftherrlichen Gewalt.» Die Livländifche Gefellfchaft 
hat fich in richtiger Erkenntnifs zu allen folchen Aufforderungen 
und Lockungen ftets völlig ablehnend verhalten. Vielleicht aber 
ift der Verfaffer der «Rückblicke» der Meinung, dafs wir hierin 
fehr Unrecht thun.

Unfere livländifche Gefellfchaft hat nun einmal ihr eigenes 
und felbftändiges geiftiges Leben. Unfere Sprache und Bildung 
find deutfch, unfere Gefinnungen, Anfchauungen und Lebens­
gewohnheiten find livländifche, wie wir fie von unfern Vätern 
überkommen haben. Soll es uns zur Schuld angerechnet werden, 
dafs wir find, wozu uns unfere Geburt und die gefchichtliche 
Vergangenheit unteres Landes gemacht haben.



10

Allerdings nehmen wir keinen Theil an dem geiftigen Leben 
des ruffifchen Volkes ; die Ideen, welche die ruffifche Gefellfchaft 
der Gegenwart beherrfchen, find uns durchaus fremd, ebenfo wie 
die Beftrebungen des modernen ruffifchen Liberalismus. Daher 
urtheilt man in gebildeten ruffifchen Kreifen, dafs unfere Provinzen 
dem Reiche wohl ein ftattliches Contingent von tüchtigen Aerzten 
und Apothekern, Verwaltungsbeamten, Generälen und Officieren 
liefern, dafs fie aber nichtsdeftoweniger, da wir an den Fortfchritts- 
beftrebungen des ruffifchen Volkes keinen Theil nehmen, für die 
Zukunft Rufslands nichts bedeuten, unfruchtbar und todt find, 
dafs daher in unteren Provinzen der Boden bereitet werden mufs 
für ein neues Gefchlecht, welches fich mit dem ruffifchen Volke 
und feinen Beftrebungen geiftig verbunden fühlt, und follte auch 
zu dem Zwecke bei uns alles über den Haufen geworfen und 
tabula rafa gemacht werden müffen.

Was bleibt uns da zu thun übrig? Sollen wir uns kopfüber 
in die geiftige Bewegung hineinftürzen, welche nun fchon zwei 
Decennien hindurch in den gebildeten Kreifen des ruffifchen 
V olkes herrfcht ? Sollen wir fortan mit dem ruffifchen Liberalis­
mus an einem Strange ziehen?

Immerhin würde auch dann noch genug an uns nachbleiben, 
wefshalb wir dem Nationalruffen nicht homogen fein würden, und 
es ift leider eine Thatfache, dafs dem ruffifchen Volksgeift, ähnlich 
wie dem englifchen, fremde nationale Eigenart gehäffig ift, wo er 
mit derfelben in Collifion kommt.

Der Nationalcharacter der Völker ift einmal ein verfchiedener : 
der Deutfche ift bisher nur zu geneigt gewefen, das Fremde, 
Ausländifche zu bewundern und in fich aufzunehmen ; das Bewufst- 
fein feiner nationalen Eigenart ift in ihm im Allgemeinen zu 
wenig lebhaft und erreicht nur unter besonderen Umftänden wie 
z. B. in den Jahren 1807—13 eine befondere Intenfivität.

Dem Franzofen erfcheint alles Nichtfranzöfifche fchlechtweg 
ächerlich, nur weil es fich vom fpecififch franzöfifchen unter- 
fcheidet, und der Normalfranzofe nicht begreifen kann, wie man 
anders fein könne, als er. Diefes Verhalten fremdem Volksthum 
gegenüber charakterifirt Montesuieu in feinen Lettres Perfanes 
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fehr glücklich durch die einem Parifer in den Mund gelegte 
Frage: comment peut on être Perfan?

Dem ruffifchen Volksgeift dagegen erfcheint alle Abweichung 
vom ruffifchen Wefen, alles, was auf ihn den Eindruck des « Aus- 
ländifchen» macht, als unberechtigt, als etwas, was wenigßtens im 
heiligen Rufsland durchaus unftatthaft ift. Eben darum nennt 
der Nationalruffe fein Vaterland das heilige, weil ihm alles fpecififch 
national-ruffifche geradezu als gottgeordnet eifcheint.

Alfo felbft wenn wir auch in Zukunft die Wege des ruffi­
fchen Liberalismus gehen wollten, fo könnten wir damit allein 
noch nicht das ruffifche Volk mit unferer Eigenart ausföhnen. 
Jeder Verfuch von unserer Seite, an der weiteren Entwickelung 
des ruffifchen Volkes und feiner Zuftände und Inftitutionen activ 
mitzuarbeiten, würde als deutfche Anmaffung und Herr fchfucht 
angefehen und mit Erbitterung zurückgewiefen werden; wii 
würden der ruffifchen Gefellfchaft doch nur für Ruffen zweiter 
Claffe gelten, fo lange wir nicht vollftändig mit unferen alt- 
väterifchen Traditionen brechen, (der gebildete Rufle ift in der 
Regel wenig geneigt, zuzugeben, dafs ein gebildeter Mann über­
haupt an Traditionen hängen und fich von ihnen leiten laffen 
kann,) fo lange wir uns nicht eine ruffifche Welt und Lebens- 
anfchauung zu eigen machen und demnach unfer ganzes Leben 
auf ruffifchem Fufs einrichten. Alsdann freilich würde man viel­
leicht, ohne weiter nach unferer Abftammung zu fragen, nichts 
dagegen einzuwenden haben, wenn wir uns deutfche Sprache und 
deutfche Bildung zum Hausgebrauch referviren.

Die liberalifirenden Kreife der ruffifchen Gefellfchaft, deren 
Wortführer, und alles was unter ihrem Einflufs fteht, können wir 
nicht gewinnen, ohne uns felbft und untere Eigenart aufzugeben 
Gerade untere Eigenart aber ift es, die uns das Vertrauen der 
Regierung erworben und bis hierzu bewahrt hat. Jeder Verfuch 
von unferer Seite, den modernen ruffifchen Liberalismus zu ver- 
föhnen, lieffe fich alfo als eine Politik des Selbftmordes aus 
Furcht vor drohender Lebensgefahr bezeichnen.

Und was erftrebt fchliefslich der moderne ruffifche Liberalis­
mus? welches find feine letzten Ziele? Wir bedauern, dafs der
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Verfaffer der «Rückblicke» 
ben hat; vielleicht hätten 
cuffion treten können, wie

uns hierüber keine Auffchlüffe gege- 
wir alsdann mit ihm darüber in Dis­

. weit es uns möglich wäre,
ruilichen Liberalismus Hand in

mit dem

auch würden wir Livländer von 
hierüber verzichten müffen.

Vorläufig erfcheint es uns

Hand zu gehen; vielleicht aber
vom herein auf jede Verhandlung

durchaus fraglich, ob die Stellung
un eres Landes der Regierung gegenüber ,
die Afpirationen der liberalen rufifchen Gefellfchaft 
andespolitifchen Kreifen getheilt würden; vielleicht 

uns damit nur zwifchen zwei Stühle fetzen

gewinnen würde, wenn
von unfern 

würden wir

zu unferer unbedingt« 
erreichen.

und das Vertrauen
:en Loyalität erfchüttern, ohne fonft etwag 2ц

Unfer vermeintlicher Separatismus läfst fich alfo fchlierslich 
arauf reduciren, dafs wir unfere gefchichtlich entwickelte fociale 

dulturliche und politifche Eigenart nicht aufgeben woUen; es jft 
das natürliche Hängen am Dafein, der Wille zum Leben, der 
jeder organifirten Gemeinfchaft, jeder Körperfchaft ebenfo inne 
wohnt, wie dem einzelnen Individuum. Thatfachlich wollen wir 
allerdings nicht dem Reiche affimilirt werden, aber wir glauben 

dem Г anterTr dCS Re!CheS f°1CheS nicht im Mindeft™ erfop 
de n fondem dafs wir vie]mehr gerade durch unfere e 
befonders werthvolles Glied des Reiches bilden.

Wefshalb follte es auch, wie die «Rückblicke, (pag. g2 Anm. 
behaupten, im Intereffe des Reiches erforderlich fein, dafs &h 
in unferen Provinzen diefelben adminiftrativen Formen ausMden 
welche im Innern des Reiches beftehen und in Wirkfamkeit find’ 
zun ■ b«S InVffe dCS ReiCheS' foUte man mune"- erfordert 

ac nur, dafs alle einzelnen Theile desfelben möglich gut 
~et werden. Nun mögen die Organe und as ga^

lieh man h M Pr°VinZie,len Selbftverwaltung vielleicht thatrach. 
zu unferer УСТ' haben; fie jCtZt ”

rer Zufriedenheit functionirt, die Wohlfahrt des Landes 
gefordert und zugleich zur Erfüllung der Aufgaben genügt 

eiche das Reich und feine Intereffen an uns Hellen. Die Lei’ 
ngen unferer Selbftverwaltung Rehen in keiner Beziehung 
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hinter dem zurück, was die Landfchaftsinftitutionen in den innern 
Gouvernements leiften. Nun aber behaupten dagegen die «Rück­
blicke» (pag. 81) dafs dem Reichsinnern politifche Formen ver­
liehen worden feien, welche entwickeltere waren, als feine Zu- 
ftände, welche aber für uns und unfere Zuftände ausgezeichnet 
paffen müfsten, und wir werden damit getröftet, dafs «das For­
melle einer Inftitution verhältnifsmäffig wenig in Betracht kommt, 
gegenüber dem Geifte. von dem fie getragen wird». Ein leidiger 
Troft, der wenig beruhigendes bietet.

Unfere Inftitutionen mögen Mängel haben, aber fie find mit 
uns und unferer Individualität verwachfen; wir fühlen uns in dem 
allerdings etwas alterthümlichen Bau unferes Landesftaates zu 
Haufe. Innerhalb der gewohnten und uns vertrauten Formen 
unferer Autonomie und Selbftverwaltung leiften wir Anerkennens- 
werthes. Sollte man uns in neue, uns ungewohnte Inftitutionen 
hineinzwängen, felbft angenommen, dafs diefelben theoretifch 
vollkommen wären, — womit jedoch keineswegs gefagt fein foil, 
dafs die ruffifchen Landfchaftsinftitutionen, oder was für uns als 
Surrogat derfelben von verfchiedenen Seiten proponirt worden 
ift, für vollkommen gelten können, — fo würden wir uns zunächft 
durch diefelben auf Schritt und Tritt bewegt und gehemmt 
fühlen. Die weiteren Folgen für die Fortentwickelung und die 
Zukunft des Landes wären vorläufig ganz unabfehbar, könnten 
jedoch in keinem Falle erfpriefsliche fein. .

Es möge auf die Folgen und Wirkungen der Eulenburgfchen 
Kreisordnung vom 13. December 1872 und die mit derfelben in 
Zufammenhang flehenden Verwaltungsgefetze in Preufsen hinge- 
wiefen werden. Auf liberaler Seite galt es als Axion, dafs die 
beftehenden Zuftände der ländlichen communalen, fowie der pro­
vinziellen Selbftverwaltung gänzlich überlebte und unhaltbare 
feien. Ganz befonders odiös war dem preufsifchen Liberalismus 
auch das Virilftimmrecht der Rittergutsbefitzer (aus fehr erklär­
lichen Gründen practifcher Parteipolitik). Der Liberalismus be- 
herrfchte damals in Preufsen die öffentliche Meinung vollftändig 
und übte auch auf die Staatsregierung einen nicht geringen Ein- 
flufs aus. Die Regierung fah fich genöthigt, um überhaupt die 
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Verwaltungsgefetze durchzubringen, von allen das Beftehende 
möglichft fchonende Verbefferungen, — die von der liberalen 
Pre ff e als «Palliativmittel» und «Flickwerk» bezeichnet wurden, — 
abzufehen, und zu einer radicalen Neugeltaltung des ganzen Ver­
waltungsorganismus zu fchreiten. Es mufs freilich auch zugege­
ben werden, dafs in Preufsen verfäumt worden war, die beftehen- 
den Inftitutionen bei Zeiten und allmälig mit den veränderten 
Verhältniffen in Einklang zu fetzen.

Die Neufchöpfungen, welche darauf in Preuffen an die Stelle 
des altgewohnten Beftehenden traten, hatten, rein theoretifch be­
trachtet, ganz unzweifelhafte Vorzüge. Nichtsdeftoweniger machte 
fich bald, nachdem die Reformgefetze ins Leben getreten waren, 
in den weiteften Kreifen eine tiefgehende Verftimmung bemerk­
bar, welche gerade in der bisher ftillen, weil zufriedenen Acker­
baubevölkerung der öftlichen Provinzen am fchärfften hervortrat. 
Das bemerkenswerthefte Symptom der allgemeinen Unzufrieden­
heit in den Ackerbau treibenden Bevölkerungsfchichten war ein 
ftarkes Anfchwellen der Auswanderungsziffer, welches nicht mit 
Unrecht gerade auf die Einwirkung der neuen Verwaltungsgefetze 
zurückgeführt worden ift. Und bereits gegenwärtig wird in 
Preufsen eine durchgreifende Reform der ganzen Eulenburg’fchen 
Verwaltungsgefetzgebung auf das Ernftlichfte in Erwägung gezogen.

Hüten wir uns, dafs wir nicht durch radicale Umgeftaltungen 
oder allzu tief einfchneidende Neufchöpfungen, wie fie z. B. von den 
Urhebern des Kreisordnungsentwurfes vomjahre 1878 geplant wurden 
und jetzt von Hrn. v. SAMSON-URBS befürwortet werden, geradezu 
Unzufriedenheit und Gährung in die Kreife unferer bäuerlichen 
Grundbefitzer und Pächter hineintragen. Bisher find alle Verfuche 
und Bemühungen, durch dunkle Agitationen (wir erinnern an die 
Ballod’fche Agitation vom Jahre 1871, an die namentlich im Eid­
lichen Livland unter den Bauerknechten fporadifch auftretenden 
Seelenlandbewegungen, über welche auch unfere periodifche Preffe 
zu wiederholten Malen berichtet hat) unter unferer Landbevölkerung 
Beftrebungen zu verbreiten, welche nicht nur das Landeswohl, fon­
dera auch die Reichsintereffen fchädigen würden, fruchtlos geblieben 
und von felbft im Sande verlaufen. Wozu da pefiffentlich für 
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die Thätigkeit bekannter und unbekannter Agitatoren, an denen 
es bisher nicht gefehlt hat und vermuthlich auch in Zukunft 
nicht fehlen wird, den Boden vorbereiten.

Mit Vorftehendem fallen felbftverftändlicher Weife nicht alle 
und jede Reformen perhorrescirt werden, fondern - nur folche, 
welche fich nicht dem Berte he nd en auf das Engfte an- 
fchlieffen. Und das läfst fich auf dem Wege der Landesautonomie 
am Berten ermitteln und feftftellen, in wie weit unfere beftehenden 
Inftitutionen einer Abänderung bedürfen, und in welcher Weife 
fie abgeändert werden müffen: fo wird zugleich auch den Reichs- 
intereffen am Berten gedient.

Wenn alfo keineswegs zugegeben werden kann, dafs die 
Intereffen des Reiches erfordern, nivellirend gegen unfere Eigenart 
und unfere eigenthümlich entwickelten Inftitutionen vorzugehen, 
fo könnte vielleicht doch dem Ausfpruch, dafs es im Intereffe 
der Verwalter des Reiches liege, in unfern Provinzen diefelben 
adminiftrativen Formen auszubilden, welche fich im Innern des 
Reiches finden, ein thatfächliches Moment zu Grunde liegen.

Allerdings find unfere Provinzen nicht fo leicht zu verwalten, 
wie etwa ein beliebiges Gouvernement im Innern. Es wird über 
Mangel an Willfährigkeit und Gefälligkeit Seitens unferer Landes­
und gemifchten Behörden, fowie unferer Landesrepräfentation 
geklagt. Mitunter mag es unangenehm empfunden werden, dafs 
fich in Angelegenheiten unferer Provinzen nicht fchlechtweg 
reglementiren und decretiren läfst. Unfere eigenartig entwickelten 
Verhältniffe, Inftitutionen und unfer ganzer provinzieller Rechts- 
zuftand find in Petersburg nicht immer fo genau bekannt wie wir 
wünfchen müffen und das wirkt namentlich feit Aufhebung des Ge­
neral-Gouvernements der Oftfeeprovinzen ungünftig auf unfere Be­
ziehungen zu den Centralbehörden des Reiches. Unfere Landesver- 
faffung ermöglicht unfern Landesbehörden und unferer Landesreprä­
fentation ein gewiffes Mafs von Selbftändigkeit, welches man im Innern 
des Reiches nicht gewohnt ift und welches mitunter unbequem ift.

Bequemer freilich wäre es, wenn wir jeder Preffion nach­
geben würden. Dann würde allerdings auch kaum die Rede 
davon fein, «dafs man uns die Reformen nicht fo gönne, wie wir
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fie wünfchen und wie allein wir fie gebrauchen können, ja, dafs 
man uns von gewißer Seite überhaupt die Reform nicht gönne.» 
(Rückblicke pag. 80) freilich würden dann wohl auch felbftändige 
Reformbeftrebungen aus eigener Initiative bei uns überhaupt 
weniger in Frage kommen.

Es wird aber wohl kaum thunlich fein, ein gröfseres Mafs 
von Nachgiebigkeit gegen verfchiedenartige Preffionen und über­
haupt gegen äuffere Einflüffe zubefürworten. Die Acte «politifcher 
Willfährigkeit» (cf. zur Verftändigung pag. 17 und 99) einer ver­
gangenen Periode unferer Landespolitik find durch die Landes- 
gefchichte gerichtet. Durch fchwächlichen Mangel an Selbft- 
vertrauen und an Vertrauen auf unfer Landesrecht befchwören 
wir gerade das Schickfal herauf, das wir durch Nachgiebigkeit 
abzuwenden fuchen. Jeder Act der Willfährigkeit von unferer 
Seite fteigert nur die Anfprüche, die man an uns ftellt.

Unfere Aufgabe ift, felbftbewufst und unbeirrt durch äuffere 
Einflüffe das zu erftreben, was nach unferer Ueberzeugung unferem 
Lande frommt. Nur fo können wir auch in Zukunft gefunde 
und nützliche Glieder des Reichs bleiben, indem wir an den alten 
und bewährten Traditionen unferer Landespolitik fefthalten, und 
uns von diefer Richtfchnur unferes Verhaltens weder durch Be­
fürchtungen, noch durch Lockungen abbringen laffen.

Unfere alte Landesverfaffung verbürgt unferen Landesbehör­
den und den Organen unferes Landesftaates ein Maafs von 
Selbftändigkeit, welches wir unter Inftitutionen, die für uns nach 
ruffifchem Mufter zugefchnitten wären, bald fchmerzlich vermiffen 
würden, und welches wir auch für die ferne Zukunft, zum Beften 
des Reichs conferviren müffen.

Können wir, wenn wir mannhaft und charaCterfeft das Recht 
und die Intereffen unferes Landes vertreten, auch nicht immer 
vermeiden, bei Perfönlichkeiten von mafsgebendem Einflufs anzu- 
ftofsen, ift unfere hiftorifch entwickelte Eigenart auch mitunter 
unbequem, fo ift fie doch auch für das Reich werthvoll, denn 
gerade fie bedingt es, dafs unfere Provinzen bisher völlig unbe­
rührt geblieben find von dem Gift revolutionärer, nihiliftifcher 
Ideen und Beftrebungen, welche im Innern des Reiches, unter 
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geheimer Connivenz des ruffifchen Liberalismus, fo weite Ver­
breitung gefunden haben.

Wenn der «Rückblicker» (cf. pag. 65 u. ff.) die Befürchtung 
ausfpricht, dafs die revolutionären und nihiliftifchen Ideen auch 
unfern Landesftaat inficiren könnten, wenn wir denfelben nicht 
bei Zeiten den in den «Rückblicken» ausgefprochenen Aufchauun- 
gen entfprechend umgeftalten, fo ift dies eine Infinuation, gegen 
die nicht entfchieden genug proteftirt werden kann.

Wenn die unferer Provinz bisher gewährte Autonomie und 
relativ felbftändige Stellung auch vielfach Neid und Mifsgunft 
erwecken mag, fo wollen wir uns doch noch der Hoffnung hin­
geben, dafs man fie uns, gerade mit Rückficht auf das wohlver- 
ftandene Intereffe des Reiches felbft, nicht wird verkümmern 
wollen. «Einflufsreicher dürften denn doch die Männer fein und 
bleiben, welche Herz und Verftändnifs für die Verhältniffe des 
Reichsinnern haben.» (Zur Verftändigung pag. 74.)

Und eint wird vielleicht auch in weiteren Kreifen des 
ruffifchen Publicums ein richtigeres Verftändnifs für unfere Eigen­
art und deren Bedeutung für das Gefammtreich Platz greifen. 
Für den Augenblick aber bleibt uns nichts übrig, als unter prin- 
cipieller Wahrung des Landesrechts gegen alle Beftrebungen, 
welche unferen Landesftaat und unfere Eigenart gefährden, eine 
rein abwehrende Haltung zu bewahren, der Zukunft durch nichts 
zu präjudiciren und dabei keine Gelegenheit unbenutzt zu laffen, 
um die Zuftände und Verhältniffe intra muros nach Möglichkeit 
zu confolidiren.

Haben wir uns foweit verftändigt, fo müffen "wir uns mit 
den «Rückblicken» über die angebliche grofse hiftorifche Schuld 
auseinanderfetzen, welche das Verhängnifs unferes Landesftaates 
bilden und demfelben Verderben und Untergang drohen foil, falls 
fie nicht gefühnt wird.

Die wirthfchaftliche Seite der Agrarfrage ift, was auch die 
«Rückblicke» anerkennen, bereits in befriedigender Weife erledigt: 
wir können daher darauf verzichten, uns hier mit derfelben zu 
befchäftigen. Zudem ift die «Rückfchau» bereits mit den bezüg­
lichen Behauptungen und Deductionen der «Rückblicke» in 
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erfchöpfender Weife zu Gericht gegangen. Es erübrigt uns, zu 
unterfuchen, was die «Rückblicke» unter der «politifchen» Seite 
der Agrarfrage verftehen, was es mit diefer auf fich hat, und 
ob wir wirklich in politifcher Beziehung unferen efthnifchen 
und lettifchen Landesgenoffen gegenüber von unfern Vätern eine 
fchwere hiftorifche Schuld überkommen haben, welche uns zu 
erdrücken droht.

Die «Livländifche Rückfchau» hat bereits darauf aufmerkfam 
gemacht, dafs die «Rückblicke» von dem Gedanken ausgehen, 
dafs die deutfchen Begründer des livländifchen Landesftaates an 
der politifchen und nationalen Freiheit der Autochthonen einen 
Raub begangen haben; hierin nun foil eine bis auf den heutigen 
Tag fortwährende und fortwirkende Verfchuldung liegen. Nur 
dies kann unter der politifchen Seite der Agrarfrage, unter dem 
nach glücklicher Löfung der wirthfchaftlichen Agrarfrage unerledigt 
und ungefühnt gebliebenen Reft derfelben verftanden werden. 
Prägnant fprechen die «Rückblicke» diefe Anficht (pag- 
Beilage H) mit den Worten aus, dafs der Vorwurf rechtswidriger 
Unterjochung der Eingeborenen keineswegs die Landesherren und 
den Lehnsadel allein treffe, was gleich darauf durch folgendes 
Citât aus NeuenDAHL’s Chronik illuftrirt wird: «Umfonft predigt 
die Gefchichte unferer Stadt uns die Wahrheit, dafs Riga bei 
Unterjochung der Landeseingeborenen Mitfchuldigerin und Theil­
nehmerin an der Beute geworden.»

Seine Anficht präcifer zu formuliren und unumwunden aus- 
zufprechen, davon mag den Verfaffer der «Rückblicke» aber wohl 
politifche Rückfichtnahme auf das Publicum, für welches er fchrieb, 
oder aber auch Scheu vor den logifchen Confequenzen feiner 
Anficht abgehalten haben. Wenn aber dagegen die «Rückfchau» 
die deutfche Eroberung unteres Landes als politifchen Act der 
Begründung eines geordneten Staatswefens, wenn auch in mittel­
alterliche Formen, vertheidigt und rechtfertigt, fo wird dagegen 
in der Brochure «Babel in Livland» welche lediglich eine Apologie 
der «Rückblicke» enthält und unverkennbar derfelben Feder ent- 
ftammt, wie die erfteren, kurzweg erwiedert: fo urtheile nicht 
chriftlicher Sinn und chriftliche Moral. Dagegen werden wir, 



19

— vide «Babel in Livland» pag. 75 — als Glieder der durch 
Jahrhunderte fich fortfetzenden hiftorifchen Individualität zu Selbft- 
demüthigung, Reue und Bufse aufgefordert.

Gewifs find die Gründer der deutfchen Colonie in unferen 
Provinzen, und ebenfo ihre Erben und Enkel, nicht frei von 
menfchlicher Unvollkommenheit gewefen, und haben nicht nur als 
einzelne Individuen, welche die Verantwortung für ihre Handlun­
gen ausfchliefslich felbft zu tragen haben, fondern auch in corpore 
manches verfehen und verfehlt. Gewifs haben die Erben die 
politifche Erbfchaft der Vorfahren mit allen Aétivis und Paffivis 
übernehmen müffen.

Und auch unferen unmittelbaren Vorgängern oder der gegen­
wärtigen Generation kann keineswegs politifche Unfehlbarkeit 
zugefchrieben werden. Auch wir felbft mögen mitunter in 
unterem Verhalten zu den Autochthonen unferer Provinzen gefehlt 
haben. Doch mufs hervorgehoben werden, dafs gerade der Land­
bevölkerung gegenüber vorherrfchend nur Verfehlungen Einzelner 
in Frage kommen, und es nicht gerechtfertigt wäre, die Gefammt- 
heit für diefelben haftbar zu machen.

Trägt wirklich auch die Gefammtheit eine politifche Schuld? 
Die «Livländifche Rückfchau» hat in ihrem einleitenden Abfchnitt 
(pag. 9—13) die Begründung der deutfchen Herrfchaft in Livland 
befprochen und ift dabei von dem Gedanken ausgegangen, dafs 
die Eroberung des Landes durch die Deutfchen für die lettifch- 
efthnifche Urbevölkerung geradezu eine Wohlthat gewefen* fei. 
Dagegen polemifirt die Brochure «Babel in Livland» ; doch fcheint 
es faft, dafs fie felbft hier mit einem «zurechtgemachten Gegner» 
kämpft.

Die «Livländifche Rückfchau» führt aus, dafs die nationale 
Freiheit der kleinen, unfere Oftfeeprovinzen bewohnenden Völker- 
fplitter bereits verloren war, als das deutfche Element in die 
Gefchichte diefer Lande eingriff, und dafs die deutfche Eroberung 
wie der einzige Weg zur Civilifation der Letten und Efthen, fo 
auch das einzige Mittel zur Erhaltung ihrer nationalen Exiftenz 
gewefen ift. Sind etwa diefe Sätze identifch mit dem Gedanken: 
«Man war berechtigt, erobernd aufzutreten, denn — auch andere

2
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dritten um den Befitz des Landes» ; (Babel in Livland pag. 78) 
oder liegt hier nicht vielmehr geradezu eine gehäffige Sinnent- 
ftellung vor.

Wenn in der «Livländifchen Rückfchau» (pag. 19) gefagt 
wird: «Ja als die Eingeborenen mit dem Schwerte in der Hand 
lange fchon ihr Schickfal herautbefchworen hatten, auch da 
noch haben die Herren diefer Lande nicht darnach getrachtet, 
die Herrfchaft ihrer Kirche zu einer Herrfchaft über Sclaven zu 
machen» ; fo macht «Babel in Livland» daraus geradezu die der 
«Rückfchau» untergefchobene ftriéte Behauptung, dafs «die Ein­
geborenen mit dem Schwerte in der Hand ihr Schickfal herauf- 
befchworen haben, und knüpft daran die Bemerkung, das fei die- 
felbe fachliche Treue, welche referire, dafs der «Karnikel» ange­
fangen habe. Warum ift da nicht lieber die bekannte Fabel vom 
Wolf und vom Lamm angeführt worden, diefelbe hätte fich ja fo 
piächtig verwerthen laffen und einen recht effe&tvollen, mit der in den 
«Rückblicken» vertretenen Auffaffung der livländifchen Gefchichte 
ausgezeichnet harmonirenden Paffus abgegeben. Die Letten und 
Elthen des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts in ihren Be­
ziehungen zu den Deutfchen als unfchuldvolle Lämmer ge- 
fchildert und diefen Gedanken gefchickt und mit ftyliftifcher Ge- 
wandheit durchgeführt, — Garlieb Merkel und Conforten 
hätten befchämt hinter dem Verfaffer von «Babel in Livland» 
zurücktreten müffen.

Vollends unverftändlich aber ift uns, wie der Verfaffer von 
«Babel in Livland» auf Seite 31 der «Rückfchau» die Behauptung 
finden kann: die Eroberer hatten fich in eine fchwierige Lage 
gebracht; folglich waren fie berechtigt, im Kampf um die 
Exiftenz und in der Verzweiflung Unrecht zu thun. Eine der­
artige Behauptung ift nirgends in der «Rückfchau» enthalten: 
vielmehr führt diefelbe an der citirten Stelle nur aus, wie wider­
finnig die in den «Rückblicken» ausgeiprochene Behauptung ift, 
dafs die deutfchen Gründer unferes Landesftaates abfichtlich Auf- 
ftände der Eingeborenen provocirt haben follen, um Rechtstitel 
zu ihrer Knechtung zu gewinnen.

Wefentlich anders ftellt fich unbefangener Gefchichtsbetrach- 
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tung, etwa an der Hand des eingehenden, genau und forgfältig 
gearbeiteten RICHTER’fchen Gefchichtswerkes, die Gründung 
deutfcher Staatswefen in unteren Provinzen und die fich daran 
fchliefsende Unterwerfung der Eingeborenen, dar, als die «Rück­
blicke» und «Babel in Livland» diefe Vorgänge erfcheinen laffen.

Zuerft wurden HandelsfaCtoreien errichtet und zum Schutz 
des Eigenthums und Lebens der in Livland überwinternden 
deutfchen Kaufleute befeftigt. Nichts anderes, als befeftigte 
Handelsfaftoreien waren die wenigen, bereits im zwölften Jahr­
hundert an der Düna erbauten Burgen. Der Gedanke an Grün­
dung einer deutfchen Colonie im Lande lag damals noch durch­
aus fern, — er wurde erft von Bifchof Albert gefafst. Mit dem 
Handel und in feinem Gefolge kamen, wie immer, die erften 
Elemente höherer Civilifation ins Land.

An die Handelsfactoreien knüpfte fich, von ihnen ausgehend, 
die Miflionsthätigkeit deutfcher Mönche. Aber bald waren die 
deutfchen Factoreien durch räuberifche Ueberfälle der beute­
lüfternen, von ihrem civilifationsfeindlichen Inftinét geleiteten Ur­
einwohner bedroht. Mehrfache Angriffe, felbft Belagerungen 
wurden nur mit Mühe abgewehrt. Damit war aber auch zugleich 
die von den Handelsfactoreien ausgehende Miffion mit Untergang 
bedroht, und daher nahm die Kirche den Schutz der Deutfchen 
in Livland in ihre Hand und predigte das Kreuz. Es ftellte fich 
aber fofort heraus —und Bifchof Alberts Verdienft ift es, dafs er 
dies fofort mit ftaatsmännifchem Blicke klar erkannte — dafs der 
deutfche Handel und die deutfchen Miffionen nur dann gefchützt 
und für die Zukunft ficher geftellt werden könnten, wenn die An­
wohner der Dünaufer genöthigt würden, fich einer feften ftaat- 
liehen Ordnung zu fügen. Und fo erfolgte zunächft die Gründung 
Rigas und die Unterwerfung der Lieven.

Die Letten unterwarfen fich darauf freiwillig der deutfchen 
Herrfchaft, um fich der Herrfchaft der kleinen ruffifchen Theil- 
fürften am oberen Laufe der Düna zu entziehen, um Schutz gegen 
das mächtige Pleskau zu finden, um eine Stütze in ihren ununter­
brochenen Kämpfen gegen die Efthen zu gewinnen.

Die Nothwendigkeit, das Erworbene zu fichern, die Pflicht 
28
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die Unterworfenen zu fchützen, zwang die Deutfchen, immer weiter 
zu gehen ; fo fchlofs fich an die Unterwerfung der Letten zunächft 
die der Efthen; alsdann mufsten die feeräuberifchen Bewohner 
Oefels der deutfchen Herrfchaft unterworfen werden, um den 
Seeweg von Deutfchland nach Riga offen zu halten. Durch 
innere Nothwendigkeit getrieben, mufsten die Deutfchen. um die 
Aufgabe erfüllen zu können, welche das hiftorifche Verhängnifs 
ihnen in diefem Lande auferlegt hatte, immer weiter gehen, bis 
die Grenzen ihrer Herrfchaft an das bereits ftaatlich organifirte 
Gebiet von Dänemark, Pleskau, Polotzk ftiefsen.

Wir finden hier genau denfelben Procefs, der fich in der 
Gegenwart in Central-Afien vollzogen hat und noch vollzieht. 
Zu wiederholten Malen haben die Organe der ruffifchen Regierung 
erklärt, dafs es durchaus nicht im Intereffe Rufslands liege, fein 
Gebiet in Turkeftan durch Einverleibung barbarifcher und halb- 
barbarifcher Völkerfchaften und Gebiete zu erweitern, dafs Rufs- 
land fich damit begnügen wolle, das bisher Gewonnene zu 
fi ehern und der Cultur zu erfchliefsen. Und jedesmal ftellte fich 
bald die Nothwendigkeit heraus, weiter vorzugehen, die Grenzen 
abermals vorzufchieben und neue Gebiete dem Reiche einzuver­
leiben, um das bereits gewonnene Gebiet fichern und ftaatlich 
organifiren zu können. Und diefer Procefs ift noch lange nicht 
beendet: die Einverleibung von Chiwa und Merw fcheint nur 
eine Frage der Zeit zu fein. Jeder gethane Schritt drängt mit 
Naturnothwendigkeit zu weiterem Fortfehreiten, und es wird nicht 
eher Halt gemacht werden können, bevor nicht Rufslands 
Grenzen in Mittelafien mit dem ftaatlich organifirten Herrfchafts- 
gebiete eines andern Culturvolkes zufammenftofsen.

Man möge vorftehende Unterfuchungen und Betrachtungen 
nicht für müffig und unnütz erklären, indem man fagt, dafs es 
für die pratifche Politik der Gegenwart gleichgültig fei und nicht 
in Betracht komme, was vor fechshundert Jahren gefchehen fei. 
Allerdings hat es die Politik ausfchliefslich mit den Verhältniffen 
der Gegenwart zu thun; aber die Art und Weife, wie eine entfernte 
Vergangenheit beurtheilt wird, kann auch in der Gegenwart unter 
Umftänden ein fehr wirkfamer politifcher Faétor fein. Wenn die 
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Gefchichtsauffaffung der «Rückblicke» unter unferenUndeutfchen, und 
befonders in den gebildeteren, der deutfchen Sprache mächtigen, 
Kreifen derfelben, fefte Wurzel faffen follte, — ganz ohne Beach­
tung werden die «Rückblicke» wohl fchwerlich von Seiten der­
jenigen Bauerwirthe, die ftädtifche Kreisfchulen befucht haben, 
der Gemeindefchreiber u. f. w. geblieben fein, — dann könnte 
fich leicht der Antagonismus der Undeutfchen gegen die Deut­
fchen zum Racenhafs fteigern.

Liegt nun in dem Oben gefchilderten Procefse ein Unrecht 
gegen die Horden und Stämme, die demfelben verfallen? Oder 
befchwören fie nicht vielmehr felbft in Wahrheit ihr Schickfal 
«mit dem Schwerte in der Hand» herauf, indem fie fich jeder 
ftaatlichen Ordnung feindfelig entgegenftellen, und von ihrem 
«Inftinct» geleitet die Culturarbeit des Kaufmanns und Bürgers 
durch Raubanfälle hindern, bis fie zu ftaatlicher Ordnung ge­
zwungen werden. Freilich kam zu Bifchof Albert keine Gefand- 
fchaft mit der Botfchaft : Unfer Land ift grofs und fruchtbar, aber 
es ift keine Ordnung darin; kommt und herrfchet über uns. 
Nichtsdeftoweniger war die Aufrichtung deutfcher Herrfchaft und 
deutfcher Ordnung in diefen Landen, und die damit verknüpfte 
Unterwerfung der vielen kleinen Häuptlinge, die in den zahl­
reichen Bauerburgen des Landes fafsen, eine fittliche That, Aus- 
flufs einer fittlichen Idee. Solches follte'wohl nur von fanatifchen 
Anhängern RousSEAU’fcher Doctrinen, oder von junglettifchen und 
jungefthnifchen Clubrednern, oder von den Correfpondenten ge- 
wiffer Petersburger und Moskauer Zeitungen beftritten werden.

Wir finden im zwölften und dreizehnten Jahrhundert in 
unferen Oftfeeprovinzen keine Spur eines feften Verbandes 
zwifchen den einzelnen Häuptlingen, Aelteften und kleinen Herren, 
keine Spur einer Conföderation der Kilegunden, refp. Pagaften 
eines und desfelben Stammes; auch nicht der geringfte Anfatz 
zur Bildung eines nationalen Staatswefens ift zu entdecken, — 
nicht einmal ein gemeinfames Centralheiligthum, wie folche 
wenigftens in Litthauen und Preufsen bereits vorhanden waren.

Die abfolute Staatlofigkeit hat aber kein Anrecht auf Be- 
ftand, weder vom rechtlichen refp. völkerrechtlichen, noch vom 
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fittlichen Standpunkt aus. Vielmehr ift es Aufgabe und Pflicht 
der gefchichtlichen Culturvölker, den ganzen Erdkreis ftaatlicher 
Ordnung zu unterwerfen, überall einen feften Rechtszuftand zu 
fchaffen und dadurch den Fortfehritt zu höherer Sittlichkeit zu 
ermöglichen.

Die Thatfache der Eroberung, die Gründung der Livländi- 
fchen Staatenconföderation mit dem Schwerte, kann alfo weder 
den Bifchöfen und Heermeiftern des dreizehnten Jahrhunderts, 
und ihren Mannen, und noch viel weniger uns, als den Erben der 
Eroberer, zur Schuld angerechnet werden. Und tür die Urein­
wohner des Landes war die deutfehe Eroberung, wie auch in der 
« Livländifchen Rückfchau» dargethan wird, vielmehr geradezu 
eine Wohlthat. Die Declamationen, die gelegentlich in den 
Conventikeln unferer Nationalen gegen die «Eroberer» vernommen 
werden, find einfach unberechtigt und dienen nur unfruchtbarer 
Agitation, die Niemand irgend welchen Nutzen bringt, ausgenommen 
vielleicht etwa den Agitatoren und angeblichen Volksmännern.

Eher könnte man der Anfchauung eine gewiffe theoretifche 
Berechtigung zugeftehen, welche Iwan der Schreckliche Livland 
gegenüber vertrat und in feiner Weife zur Geltung zu bringen 
fuchte, dafs nämlich die Deutfchen widerrechtlicher Weife in das 
Herrfchafts- und Colonifationsgebiet des ruffifchen Volksftammes 
eingedrungen feien. Diefer Anfchauung begegnen wir bekanntlich 
auch jetzt noch mitunter in der ruffifchen Preffe, und fie mufs 
noch gegenwärtig zur Begründung der Forderung einer zwangs­
weifen Ruffification unferer Provinzen dienen. So fprach noch 
unlängft ein Correfpondent des «Golos» mit groffer Unbefangen­
heit in einem auch von der «Neuen Dörptfchen Zeitung» repro- 
ducirten Artikel davon, dafs es hohe Zeit fei, den efthnifchen 
und lettifchen Haufen in Livland zu nöthigen, ruffifch zu werden, 
was übrigens vermuthlich für denfelben nicht befchwerlicher fein 
werde, als fleh zu germanifiren.

In gemäfflgterer Form variirt dasfelbe Thema eine Aus- 
laffung des «Golos» aus früherer Zeit, (vom Jahre 1870 Nr. 71), 
aus der wir als intereffanten Pendant zum Vorftehenden hier 
nachfolgende Excerpte wiedergeben.
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«Die niederen Klaffen der Bevölkerung in unferem Grenz­
gebiet gehören nicht demfelben Stamme an, wie die höheren 
Klaffen diefer Gegenden. Unterdrückt und geknechtet haben fie 
weder die Wohlthaten unferer, noch einer fremden (polnifchen 
oder deutfchen) Cultur genoffen.

Jetzt ift für fie die Zeit gekommen, irgend eine Cultur anzu­
nehmen. Wir find verpflichtet, fle ihnen zu geben.

Es fragt fleh nun, welche Cultur follen fle bekommen? Die 
deutfeh - proteftantifche, die fchljachtifch - katholifche oder die 
orthodox - griechifche.

Wir behaupten dafs die Intereffen unferes Vaterlandes ver­
langen, dafs die niederen Claffen die ruffifche Cultur bekommen.»

Den Führern und Leitern der jung-efthnifchen und jung- 
lettifchen Bewegung mögen diefe und ähnliche Auslaffungen der 
ruffifchen Preffe zur ernften Ueberlegung empfohlen fein, wenn 
fie fleh beftreben, feindfeiige Gefinnungen gegen den deutfchen 
CharaCter unferes Landesftaates unter den von ihnen beeinflufsten 
Mafien zu verbreiten.

Wenn aber aus deutfchen Kreifen in unbegreiflicher ver­
blendeter Sentimentalität Stimmen laut werden, welche von dem 
wieder gut zu machenden Unrecht der Eroberung, von einer er­
erbten politifchen Schuld der Deutfchen gegen die Undeutfchen 
reden, fo wird dadurch nicht Verlöhnung angebahnt, fondern nur 
der nationalen Agitation Nahrung gegeben. Die «Balfs» und die 
« Sakala» werden fleh bei ihren Diatriben gegen die «deutfchen 
Herren» mit Behagen auf die «Rückblicke» berufen und können 
triumphirend fprechen: «Seht, fogar einer aus der Mitte der 
Deutfchen hat, von feinem Gewiffen getrieben, Zeugnifs für die 
Gerechtigkeit unferer Sache ablegen müffen.» Damit wird aber 
für die Gefchichtsauffaffung der «Rückblicke» eine beforgnifs- 
erregende Propaganda gemacht und in weiten Kreifen unferer 
Landbevölkerung Verbitterung und Racenhafs genährt.

Andererfeits können Schriften, wie die «Rückblicke» (die 
ja eine überrafchende Verbreitung gefunden haben) auch in den 
deutfchen Schichten der Bevölkerung, — wir fehen hier vom 
Adel und von den Literaten ab, bei welchen die Diatriben der 
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«Rückblicke» wohl kaum verfangen werden — die Anfchauungen 
in unheilvoller Weife verwirren und es könnte leicht mancher gut 
deutfche Livländer zu einer falfchen und verkehrten Stellungnahme 
zu den jung-efthnifchen und jung-lettifchen Beftrebungen verleitet 
werden. Wir glauben, dafs in politifcher Beziehung, namentlich 
mit Rückficht auf die Zukunft unferes Landes, die mittleren und 
unteren Schichten der deutfch-gefinnten Landesbevölkerung nicht 
weniger Beachtung verdienen, als die oberen; darum halten wir 
den Einflufs, den die Ideen der «Rückblicke» möglicker Weife in 
diefen Bevölkerungsfchichten gewinnen, können, für befonders 
bedenklich.

Defshalb haben wir auch geglaubt, uns mit den «Rück­
blicken» fo ausführlich befchäftigen zu müffen, und es möge noch 
ein Mal gefragt werden: worin foil denn eigentlich unfere ererbte 
politifche Schuld gegen unfere undeutfchen Landesgenoffen be- 
flehen ?

Die «Rückblicke» haben es verftändlich genug ausgefprochen, 
dafs fie die politifche Herrfchaft, welche das deutfche Ele­
ment in unferen Provinzen ausübt, als die Frucht einer fchweren 
Verfchuldung, als eine ererbte und noch nicht gefühnte Schuld 
auffaffen. Somit wäre fchlechtweg das Beftehen eines deutfche n 
Landesftaates, als aus fchuldvoller Wurzel entfproffen, in feiner 
Grundlage eo ipfo fchuldvoll und daher unberechtigt. Mit anderen 
Worten: unfere ererbte politifche Schuld befteht eben darin, dafs 
wir überhaupt exiftiren. Die Confequenzen diefer Anfchauung zu 
ziehen und dem Lefer zu klarem Bewufstfein zu bringen, hat fich 
freilich der «Rückblicker» wohlweislich gehütet. Er möge uns 
aber nicht verübeln, wenn hier wie die Grundidee, fo auch ihre 
Confequenzen, etwas näher beleuchtet werden. Dabei werden wir 
uns denn auch mit den Apologeten der «Rückblicke» etwas zu 
befchäftigen haben.

Herr V. Samson-Urbs (zur Verftändigung pag. 91 u. ff.) 
bemüht fich, den Grundgedanken der «Rückblicke» zu vertheidi­
gen, indem er ihn auf die hiftorifche und philofophifche Welt- 
anfchauung ihres Verfaffers zurückführt. Zugleich ift aber Herr 
V. Samson-Urbs ftaatsmännifch, um nicht zu fagen, politifch, 
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genug, den Confequenzen die practifche Spitze abzubrechen. 
Aehnlich commentirt auch «Babel in Livland» pag. 61 die Ideen 
der'«Rückblicke». «Schlecht von Anfang ift der Menfch».

Dagegen mufs bemerkt werden: wenn unfer ganzes politi- 
fches Dafein, die politifche Herrfchaft der deutfchen Stände, wenn 
überhaupt unfer deutfch-livländifcher Landesftaat aus böfer fchuld 
voller Wurzel entfproffen ift, fo kann diefe ererbte Schuld, wenn 
wir, von der philofophifchen Grundanlchauung der «Rückblicke» 
ausgehend, confequent fein wollen, nur fo gefühnt werden, dafs 
wir in uns den fchuldvollen Willen zum politifchen Dafein auf der 
von den Vätern ererbten Grundlage negiren und autheben. Die 
Confequenz hiervon in Praxi wäre dann für uns, dafs wir, die 
Nachkommen der transmarini Stephan Bathoris, entweder dahin 
zurückgehen, von wo einft unfere Väter gekommen, oder dafs 
wir in der Maffe des Volkes vollftändig aufgehen.

Damit wäre allerdings die von den «Rückblicken» behaup­
tete politifche Schuld der Begründer unferes Landesftaates voll­
ftändig gefühnt und der Boden für «finnländifche» Zuftände ge- 
fchaffen. (Wir erinnern hier daran, dafs vom i. Januar 1881 ab 
in Finnland die officielle Sprache in allen Behörden, fowie die 
Unterrichtsfprache in allen Landesanftalten, die Univerfität nicht 
ausgefchloffen, die finnifche fein foil.) Dann wäre es aber auch 
mit unferem altlivländifchen Landesftaate definitiv zu Ende. Was 
aber unfer Land dafür in culturlicher und politifcher Beziehung 
eintaufchen würde, darüber fenwebt Dunkel. Bekannt ift nur, 
was wir aufzugeben hätten.

Und in der That, wenn es nur durch fchwere Verfchuldung 
an den Landeseingeborenen überhaupt möglich gewefen ift, unfern 
Landesftaat zu gründen, fo wäre das Aufrechterhalten und Con- 
ferviren diefes Landesftaates nach den ethifchen Principien der 
«Rückblicke» nur eine Fortfetzung der uranfänglichen Verfchul­
dung; unfer Landesftaat wäre im innerften Kern feines Wefens, 
gewiffermaffen durch Erbfünde, unheilbar vergiftet. Moralilch 
fühnen kann man aber feine Schuld nur, indem man den fchuld­
vollen Willen in fich völlig austilgt und vernichtet. Zu diefem 
Satze wird derVerfaffer der «Rückblicke» fich, wenigftens in der 
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Theorie, nach feinem vollen Umfange bekennen. Dann aber rede 
man nicht von «Verlohnen» und «Zufammenfaffen», wo nach den 
ethifchen Principien der «Rückblicke» nur von vollem und unbe­
dingtem Verzicht auf die fchuldbeladene Erbfchaft der Vorfahren 
die Rede fein kann, denn in Fragen der Ethik und Moral find 
Compromiffe doch wohl nicht ftatthaft.

Oder fucht der Verfaffer der «Rückblicke» etwa doch wohl­
bedacht einen Compromifs zwifchen feinen ethifchen Principien, 
der «Stimme des Gewiffens», und zwifchen den Lefern auf die er 
als Politiker einwirken will, anzubahnen? Faft könnte es fo 
fcheinen, denn die letzten Confequenzen feiner Grundanfchauung 
werden in feiner Schrift nach Möglichkeit verfchleiert und ver­
hüllt, und Jedem bleibt die Möglichkeit unbenommen, fich die 
Befeitigung des nun einmal beftehenden Antagonismus zwifchen 
Deutfchen und Undeutfchen auf dem Wege eines Compromiffes 
zu denken, bei dem nach ftattgehabter grofser und allgemeiner 
Verföhnung von der ererbten Stellung und den ererbten An- 
fprüchen gerade das gerettet würde, was dem Betreffenden am 
Meiften am Herzen liegt.

Um fo mehr fcheint es geboten, die Grundidee der «Rück­
blicke» mit ihren Confequenzen klar und fcharf und fchrof hinzu- 
Itellen und dem livländifchen Lefer in voller Nacktheit vor die 
Augen zu führen. Denn es handelt fich hier um ein unberechen­
bar gefährliches Princip, und trotz der Apologie, welche Herr 
V. SAMSON-URBS den «Rückblicken» hat zu Theil werden laffen 
(zur Verftändigung pag. 91 u. ff.) müffen wir behaupten, dafs 
wenn die «Rückblicke» wirklich eine andauernde Einwirkung 
haben follten, wie Herr v. SAMSON nach feinen Auslaflungen an 
der eben citirten Stelle zu wünfchen und zu hoffen fcheint, diefe 
nur zur Verwirrung der Geifter und zur Verfchärfung des bereits 
beftehenden nationalen Antagonismus führen könnte, dafs fich 
aber am Allerwenigften auf Grundlage der «Rückblicke» eine 
«Verftändigung» zwifchen Deutfchen und Undeutfchen in Livland 
anbahnen lieffe. Denn wenn wir auch nicht die letzten Confe­
quenzen aus den Grundideen der «Rückblicke» ziehen wollten — 
die Wortführer und Leiter der junglettifchen und jungefthnifchen
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Bewegung werden nicht verfehlen, fie zu ziehen. Auch wir 
kennen die philofophifchen Lehren von dem Elend und der 
Schuld des Dafeins, von der Verneinung des Willens zum Da­
fein; auch ift uns die Begründung der Ethik auf der Verneinung 
des Willens zum Dafein und auf dem Mitleid («Sühnung eigener 
und ererbter Schuld in Mitleid und Nächftenliebe» Babel in Liv­
land) nicht unbekannt. Wer fich mit diefen Ideen bekannt ge­
macht hat, mag ihren Tieffinn bewundern; auch find fie gewifs 
ebenfo geeignet, wie «jede ihnen entgegenftehende Lehre», dem 
einzelnen Individuum als Verfuch zur Löfung des grofsen Welt- 
räthfels zu genügen. Für den praCtifchen Politiker aber, deffen 
Aufgabe Entwickelung und Erhaltung des Beftehenden ift, ift 
diefe Lehre abfolut unbrauchbar.

Dem Politiker mufs jeder politifche Organismus als berech­
tigt erfcheinen, der im Stande ift, fich im Sturm und Drang der 
Zeiten zu behaupten. «Alles Wirkliche ift vernünftig». Der Po­
litiker mufs namentlich von der Dafeinsberechtigung des Gemein- 
wefens, deffen Intereffen er vertritt, völlig überzeugt fein; dann 
wird er auch, wo es Noth thut, den «machtvollen Confervatismus 
der Ahnen» bethätigen können, der, man kann dies zur Zeit 
wohl noch mit Grund annehmen, auch unferer Generation nicht 
fo ganz abhanden gekommen ift, wie vor einigen Jahren ein Mit­
arbeiter der «Ztg. für Stadt und Land» meinte.

Und indem unfer deutfch-livländifcher Landesftaat Jahrhun­
derte hindurch alle Anfeindungen und Schickfalsfchläge überftanden 
und fich mit unverwüftlicher Lebenskraft nach jeder Krifis von 
Neuem erhoben hat und noch gegenwärtig der Ungunft der 
Zeiten zum Trotz befteht, documentirt er fein gutes Recht, auf 
der alten Grundlage fortzubeftehen, die Bifchof Albert durch die 
Begründung deutfcher Herrfchaft in diefen Landen gelegt hat.

Das Fatum, dafs zwifchen den deutfchen und den un- 
deutfchen Schichten der Bevölkerung ein gewiffer Antagonismus 
befteht, beklagen wir aufrichtig. Auch wollen wir uns der Er- 
kenntnifs nicht verfchlieffen, dafs den deutfchen Claffen einige 
politifche Fehler in ihrem Verhalten den Efthen und Letten 
gegenüber zur Laft fallen. Es find Fehler begangen worden, 
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durch welche der Gegenfatz, in welchen die nationalen Aspirationen 
unterer Autochthonen zu unferem deutfch-livländifchen Landes- 
ftaate getreten find, recht eigentlich hervorgerufen und grofs- 
gezogen worden find. Das Wort «c’est pis qu’un crime, c’est 
une faute» wäre vielfach bei einer Beurtheilung unteres Verhaltens 
gegen untere undeutfchen Landesgenoffen wohl angebracht. Von 
einer moralifchen und ethifchen Verfchuldung von unterer Seite 
kann und darf aber eben fo wenig die Rede fein, wie von einer 
ererbten politifchen Schuld; eine folche exiftirt nicht und hier­
über vor Allem muts Klarheit und Einverftändnifs auf beiden 
Seiten erzielt werden, wenn mit Erfolg an einer Aufhebung des 
leidigen Gegenfatzes zwifchen Deutfchen und Undeutfchen in 
unferem Lande gearbeitet werden toll.

Eben weil wir den fatifch beftehenden Gegenfatz beklagen, 
und im Intereffe unteres Landesftaates feine Ausgleichung wünfchen, 
müffen wir die Ideen der «Rückblicke» und ebenfo auch die 
praétifchen Vorfchläge des Herrn v. Samson-Urbs bekämpfen, 
denn auf diefer Bafis läfst fich eine Verföhnung nicht erzielen. 
Von den SAMSON'ichen Reformvorfchlägen wird noch weiterhin 
unten die Rede fein. Der Verfaffer der «Rückblicke« aber hat 
feinen Clienten, den Undeutfchen, mit feiner Brochure einen 
fchlechten Dienfl erwiefen, denn wenn fie fich die Ideen der 
«Rückblicke» zu eigen machen tollten, fo dürfte eine Verftändi- 
gung mit ihnen fchwer zu bewerkftelligen fein. Dem Standpunkt 
der «Rückblicke» gegenüber ift nur ftarr confervative Vertheidi- 
gung der ererbten Machttellung möglich.

Ehe wir aber daran gehen, durch «verföhnende und zu- 
fammenfaffende» Reformen unfere undeutfchen Landesgenoffen für 
die Sache unferes deutfch-livländifchen Landesftaates zu gewinnen, 
müffen wir vor Allem darauf bedacht fein, die vollkommenfte 
Solidarität der Intereffen und Beftrebungen aller deutfchen Ele­
mente im Lande herzuftellen.

Schon im Jahre 1855 erklärte einer der betten Männer und 
einfichtsvollften Politiker unferes Landes für die einzige livlän- 
difche Grundfrage von principieller Bedeutung folgende Frage: 
wie verfammeln wir in einen Brennpunkt, wie retten wir all’ die
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zerftreuten und täglich mehr von Auflöfung und Untergang be­
drohten Elemente des deutfchen und proteftantifchen Lebens in 
Livland.

Und diefe Grundfrage behält auch für die Gegenwart und 
Zukunft ihre volle Bedeutung; ihr gegenüber kommt allen anderen 
Fragen und Problemen unferer Landespolitik nur eine fecundäre 
Bedeutung zu, möge auch immerhin Herr E. v. HEYKING an­
derer Meinung fein.

Zwar ift das Wefentlichfte gefchehen: nach Freigebung des 
Güterbefitsrechts und des aétiven und paffiven Wahlrechts zu 
den durch den Landtag zu befetzenden richterlichen Aemtern ift 
der ftändifche Hader im Lande verftummt.

Unfere Landfaffen und unfere gut livländifch gefinnten 
Literaten vermeiden auf das Sorgfamfte alles, was zu Conflicten 
mit dem Corps der Ritterfchaft führen könnte; felbft in der 
publiciftifchen Thätigkeit wird von Seiten der Literaten die 
äufserfte Zurückhaltung geübt. Der Ritterfchaft wird auf das 
Willigfte die führende Stellung überlaffen. Die landespolitifchen 
Anfchauungen unferer Landfaffen und Literaten find, von ver- 
fchwindenden Ausnahmen abgefehen, in erfreulichfter Weife 
confervativ.

Das genügt aber noch lange nicht. Das politifche Ver­
halten unferes gefammten Bürgerftandes wird in erfter Linie 
durch die Haltung der Literaten und durch die Stellung beftimmt, 
welche diefe einnehmen, und die Literaten find wiederum darauf 
angewiefen, fich aufs Engfte an die Landfaffen anzufchlieffen und 
deren Rechte, Intereffen und Anfprüche, wie ihre eigenen zu ver­
treten. Daher ift es von eminentefter Wichtigkeit, dafs unfere 
Landfaffen ihre bisherige paffive Haltung aufgeben und zu mög- 
lichft reger aftiver Theilnahme am politifchen Leben unferer 
Provinz gewonnen werden.

Das hat die confervative Partei im Landtagsfaale (vulgo die 
Schwarzen) fchon längft gefühlt und defshalb in richtiger politi- 
fcher Einficht eine möglichft zahlreiche Betheiligung der Land­
faffen am Landtage erftrebt. Auch ift der einzige zu diefem 
Ziele führende Weg, nämlich möglichfte Erweiterung der politi- 
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fclien Rechte der Landfaffen, gerade auf dem letzten Landtage 
von der unbedingt dominirenden confervativen Partei mit Ent- 
fchloffenheit befchritten worden.

Bisher pflegten bekanntlich nur wenige Landfaffen zu den 
Landtagen zu erfcheinen und auch diefe fleh im Saale vorherr- 
fchend mit einer pafliven Rolle zu begnügen. Selbftbewufste 
und zu aétivem Eingreifen in die Verhandlungen befähigte und 
geneigte Perfönlichkeiten unter den Landfaffen dagegen haben es 
in der Regel vorgezogen, zu Haufe zu bleiben. Das mufs in 
Zukunft anders werden, wenn es auch vielleicht Herr v. SAMSON- 
Urbs überflüffig erfcheinen und vielleicht auch manchen unferer 
Liberalen nicht conveniren follte, dafs unfere Landfaffen in allen 
allgemeinen Landesangelegenheiten, in allen die Rechte und 
Intereffen des ganzen Landes betreffenden Angelegenheiten mit­
rathen und mitbelchliefsen follen.

Augenblicklich jedoch fleht der Befchlufs des letzten Land­
tages, die Erweiterung der politifchen Reffe der Landfaffen be­
treffend, noch immer der Allerhöchften Beftätigung entgegen, und 
es könnte leicht der Fall eintreten, dafs auch der nächfte Land­
tag in der Lage fein wird, fleh noch einmal mit diefer Angelegen­
heit zu befaffen. Da alfo noch nichts abgefchloffenes und end­
gültig entfehiedenes vorliegt, fo möge es geftattet fein, hier 
etwas eingehender die Frage zu unterfuchen, welche Rechte 
unfern Landfaffen eigentlich zuftehen follten.

Vorausfchicken wollen wir, dafs der Landtagsbefchlufs vom 
Jahre 1878 durchaus nicht die geringfehätzige Beurtheilung ver­
dient, welche ihm Herr E. v. Heyking (zur livländifchen Landes­
politik pag. 8) zu Theil werden läfst. Derfelbe mufs im Gegen­
theil als ein hochwichtiger Fortfehritt zu gröfserer Confolidirung 
unteres Landesftaates auf das Freudigfte begrüfst werden. Nichts- 
deftoweniger mufs bemerkt werden, dafs der Ausdruck «Ver- 
faflungsänderung» ein allzu dehnbarer iff und es wohl erwünfeht 
wäre, wenn auf das Genauelte beftimmt und präcifirt würde, was 
in Zukunft unter einer Aenderung der Landesverfaffung verftanden 
werden foil. Denn außer dem Verfaffer der «Rückblicke» und 
vielleicht auch dem Herrn v. SAMSON -Urbs dürften fleh in 
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Richtung» (vide zur Verftändigung pag. 75) finden, welche ge­
neigt wären, in dem II. Theil des Prov. Cod. und in den Aller- 
höchft beftätigten Dokladen vom Jahre 1841 unfere magna 
charta zu fehen, da bekanntlich der Rahmen des сводъ закоповъ 
fich für unfer angeftammtes livländifches Verfaffungsrecht vielfach 
als ein Prokruftesbett erwielen hat.

Daher mufs es Aufgabe der Landespolitik fein, überall da, 
wo die Artikel des Prov. Cod. mit den fatifchen Verhältniffen 
und Bedürfniffen unferer Provinz, mit den Aufgaben und Zielen 
unferer Landespolitik nicht in Einklang liehen, auf die Quellen 
zurückzugehen, um auf Grundlage des hiftorifchen Landesrechts 
den vermifsten Einklang herzuftellen. Es kann dies um fo eher 
gefchehen, als nach dem Allerhöchften Ukas durch die Codifi­
cation des Provinzial-Rechts vom geltenden Recht durchaus nichts 
aufser Kraft gefetzt oder abgeändert werden follte; vielmehr 
follte nur das in den verfchiedenen Privilegien, Statuten, Landes­
ordnungen etc. zerftreute Recht gefammelt und zum bequemeren 
Gebrauch nach dem Muller und Schema des сводъ законовъ 
geordnet werden.

Alfo dürfte es auch nicht überflüfig erfcheinen, wenn hier 
zunächfl unterlucht wird, welche Stellung den Landfaflen nach 
der alten Landesverfaffung auf dem Landtage eigentlich zu­
kommen follte.

Um jedoch jeder Mifsdeutung vorzubeugen, mufs voraus- 
gefchickt werden, dafs das Inftitut der gefchloffenen Adelsmatrikel, 
deffen Berechtigung eint fo eifrig und leidenfchaftlich ■•'"') bellritten 
worden ill, von uns als ein wefentlicher und auch für die Zukunft 
wichtiger Beilandtheil unferer Landesverfaffung anerkannt wird. 
Nur follte die Matrikel nach Möglichkeit auf ihre urfprüngliche

*) Auch in der Brochure «Babel in Livland» klingt ein ge­
häffiger Ton durch, wenn (pag. 74) von der Schlieffung der 
Adelsmatrikel die Rede ill. Möglicher Weife aber ift — wir 
wollen milde urtheilen — der Verfaffer nur durch allzu grofsen 
Eifer in der Polemik gegen die «Livländifche Rückfchau» fortge- 
riffen und weiter geführt worden, als feiner eigentlichen An- 
fchauung entfpricht.
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Bedeutung zurückgeführt werden, fo weit folches den Intereffen 
des ganzen Landes entfpricht

Bekanntlich war im 17. Jahrhundert in Livland von einem 
gefchloffenen Corps der Ritterfchaft nicht nur keine Rede, fondern 
wurde auch der Ausdruck «Ritter- und Landfchaft» pleonaftifch 
gebraucht. Für einen indigenen Edelmann wurde ein jeder 
Adlige angefehen, der im Lande geboren und mit Landgütern 
anfäffig war, oder deffen Vater im Lande mit Landgütern an- 
fäffig gewefen war. Der erfte Verfuch der Aufrichtung einer 
Adelsmatrikel fällt in die Regierungszeit der Königin Chriftina. 
Es wurde nach dem Vorgänge Kurlands die Erlaubnifs zur Ein- 
fetzung einer Ritterbank*) erbeten, damit Niemand fich den 
adligen Titel anmaffen möge, dem derfelbe nicht zukomme. Unter 
dem adligen Titel find aber die Prädicate «Wohledel, ehrenfeft 
und mannhaft» oder kürzer das Prädicat «Edel» zu verftehen. In 
diefem Sinne und zu diefem Zwecke wurde auch die Einfetzung 
einer Ritterbank von der Königin Chriftina genehmigt; doch kam 
es nicht zur Ausführung.

Diefem Wunfch des livländifchen Adels lag jedoch nicht im 
Mindeften ein engherziges Beftreben, die Rechte der nicht adeligen 
Landfaffen zu befchränken, zu Grunde. Wäre dies der Fall gewefen, 
fo müfsten fich im gleichzeitigen ENGELBRECHT -MENGDEN’fchen 
Landrechtentwurf irgend welche Spuren folcher Tendenzen nach­
weifen laffen. Denn wenn diefer Landrechtentwurf auch nie be- 
ftätigt worden ift, fo giebt er doch das wieder, was nach der 
damaligen Anfchauung der Ritterfchaft geltendes Recht des Landes 
war oder werden füllte.

In diefem Landrechtsentwurf heifst es nun Lib. I Cap. III § I: 
Würde fich Jemand für einen von Adel ausgeben und wäre es 
nicht, der foil feiner Güter verluftig fein. Ein Unbefitzlicher, 
der fich für einen von Adel ausgiebt und es nicht ift, der foil 
arbitrarie geftraft werden.

*) Unter Ritterbank ift ein adliger Gerichtshof zu verftehen, 
deffen Aufgabe darin beftand, über die Anfprüche aller Landes- 
eingefeffenen. welche adligen Standes zu fein prätendirten, auf 
Grundlage der von ihnen beigebrachten Documente und fonftigen 
Beweismittel zu entfcheiden.
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Ferner Lib. I, Cap. IV § 2 : Die Bürger, fo Landgüter befitzen, 
follen davon gleich andern rittermäffigen Perfonen Rofsdienft leiften.*)

Endlich Lib. II Cap. IV § 5 wird in Bezug auf die adligen 
Erbgüter unbefchränkte Veräufserungsfreiheit feftgefetzt und dem 
Adel nicht ein Mal ein Vorkaufsrecht refervirt.

Ueberhaupt findet fich im ganzen MENGDEN’fchen Land­
rechtentwurf nirgends eine Spur vom Beftreben, den adligen 
Gutsbefitzern auf Koften der bürgerlichen Vorrechte beizulegen. 
Dagegen findet fich allerdings ein gewifies Beftreben, fich gegen 
ausländifchen Adel abzufchlieffen.

Lib. I Cap. III § 5 lautet:
Denen Ausländifchen, fo der Krone Schweden nicht unter­

worfen fein, foil ohne Confens der Kgl. Mag. Güter zu kaufen in 
Livland nicht freiftehen, es fei denn, dafs fie fich mit einem 
adligen Gefchlecht in Livland befreit hätten.

Dafs es fich bei Errichtung einer Adelsmatrikel nur um den 
adligen Titel handeln follte, alfo um Etikettefragen, die ja im 
17. Jahrhundert eine fo grofse Rolle fpielten, geht auch klärlich 
aus den gleichzeitigen Vorgängen in Curland hervor.

Im Jahre 1620 wurde in Curland eine Ritterbank niederge­
fetzt und heifst es in der derfelben ertheilten Inftruétion:

Und foil keinem, der auf vorgedachte Weife feinen Adel- 
ftand nicht beweifen könnte, mehr nicht, als blofs der adlige 
Titel in diefem Gericht abjudicirt und benommen fein.

Der adlige Titel beftand aber in den Prädicaten «Wohledel, 
mannhaft und ehrenfeft», oder fchlechtweg im Prädicat «Edel».

Wer fich diefe Titel unbefugter Weife anmafste, follte in 
Curland mit Infamie beftraft weiden.

Durch wiederholte Landtagsbefchlüffe wurde darauf feft­
gefetzt und eingefchärft, dafs neue Adelsbriefe keine Geltung 
haben foil ten, auffer wenn fie auf Empfehlung des Herzogs oder 
des Adels ertheilt worden wären.

*) Diefer Paragraph ift defshalb wichtig, weil damals die 
Landtage mit dem Rofsdienft in engem Zufammenhang 1tandeni 
wer zur Rofsdienft-Mufterung zu erfcheinen verpflichtet war, nahm 
auch am Landtage Theil.

3



зб

Als hernach den königlichen Officieren, auch wenn fie nicht 
von Adel waren, der adlige Titel für ihre Perfon zugeftanden 
werden mufste (Landtagsabfchied vom 14. März 1669 und 13. 
Juni 1684) wurde auf dem Landtag vom Jahre 1684 feftgeftellt, 
dafs der Titel «Wohlgeboren» Prärogativ des immatriculirten Adels 
fein folle. Bemerkenswerth ift, dafs auf demfelben Landtage 
auch darüber Befchwerde geführt wird, dafs Perfonen, welche 
nicht zur Matrikel gehören, in Curland Landgüter kaufen; der 
Herzog verfpricht Abftellung des Gravamens.

In Livland erfcheinen das ganze 17. Jahrhundert hindurch die 
nicht adligen Landfaffen als völlig gleichberechtigte Glieder des Land­
tages, abgefehen davon, dafs der Landmarfchall und die Landräthe 
ausfchliefslich aus dem Adel zu wählen waren. Im Punkt 5 der Land­
tagsordnung vom Jahre 1647 wird das active Wahlrecht zu Aemtern 
und Würden und das Stimmrecht auf Landtagen ausfchliefslich 
von der Anfäfigkeit abhängig gemacht und Punkt 3 beftimmt, 
wenn wegen der Ritter- und Landfchaft eine Abordnung nach 
dem Reich zu wählen wäre, folle es den capabelften zu deputiren 
freiftehen, (im Gegenfatz zu der Beftimmung, dafs der Land­
marfchall ausfchliefslich aus den Anfäffigen vom Adel zu wählen 
fei). Als befte Illuftration der vorftehend referirten Beftimmungen 
möge das FaCtum dienen, das der Rigafche Bürger MELCHIOR 
Fuchs am Ritterfchafts-Convent des Jahres 1646 als Deputirter 
des Wendenfchen Kreifes Theil nimmt.

Als darauf unter ruffifcher Herrfchaft die Errichtung einer 
Adelsmatrikel abermals in Angriff genommen und auch zur Aus­
führung gebracht wurde, war der livländifche Adel weit davon 
entfernt, damit eine Befchränkung der politifchen Rechte der 
nichtadligen Landfaffen ins Werk fetzen zu wollen. Vielmehr 
wurde die Aufrichtung einer Adelsmatrikel ganz in demfelben 
Sinne von der Staatsregierung erbeten, in welchem fie bereits 
zui Zeit der Königin Chriftina erftrebt worden war: damit Nie­
mand im Lande fich unbefugter Weife den Adel anmafsen möge. 
Dabei mag die ftillfchweigende Abficht zu Grunde gelegen haben, 
in Zukunft Neugeadelten und namentlich dem ruffifchen Dienft- 
adel die Adelsqualität nicht zuzugeftehen, fo lange-die Betreffenden
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nicht ihre Aufnahme in die Matrikel erwirkt hätten. Das Be- 
ftreben, fremde, nicht einheimilche, Elemente nach Möglichkeit 
fern zu halten, tritt allerdings mehrfach hervor und hatte auch 
unter den damaligen Zeitverhältniffen feine guten Gründe. In der 
Stellung der bürgerlichen Landfaffen follte jedoch nichts geändert 
werden. So erklärte 1742 der Landtag ausdrücklich und auf 
das Entfchiedenfte : dafs diefe aufzurichtende Matrikel nichts 
anderes wäre, als ein Verzeichnifs der zum Corps der livländifchen 
Ritterfchaft gehörigen adligen Familien (Vgl. auch die vom 
Ritterfchaftsconvent im Jahr 1688 abgegebene Erklärung: ihr 
petitum wäre nicht auf die Bürger gerichtet; fondern nur auf 
die im Lande ankommenden Fremdlinge, von denen man nicht 
weifs, wefs Standes, Landes oder Glaubens fie wären).

Die Landtagsordnung vom Jahre 1759, welche fich von der 
fpäteren vom Jahre 1827 vortheilhaft durch Klarheit und Präcilion 
der Abfaffung, fowie durch gröffere Ausführlichkeit unterfcheidet, 
giebt im Wefentlichen den bisherigen Rechtszuftand, wie er fich 
in der fchwedifchen Periode ausgebildet hatte, unverändert wieder.

Die immatriculirten Landeseingefeffenen find zum Befuch des 
Landtages verpflichtet; den nicht in die Matrikel eingetragenen 
Landfaffen fteht es frei, zu kommen oder wegzubleiben (Tit. 3 § 4).

Den Landfaffen unadligen Standes werden bei Eröffnung des 
Landtages befondere Plätze angewiefen, welche fie während der 
ganzen Dauer des Landtages einnehmen (Tit. 3 § 2).

Hinfichtlich der Theilnahme an den Debatten und Abftim- 
mungen wird zwifchen immatriculirten und nicht immatriculirten 
Landtagsgliedern kein Unterfchied gemacht; nur das aétive Wahl­
recht zu den Landesämtern iff dem immatriculirten Adel refervirt. 
«Niemand kann bei diefen Wahlen votiren, der nicht zum Corps 
der livländifchen Ritterfchaft gehört. Die Deputirten des Ma- 
giftrats zu Riga haben zufammen ein Votum», lautet Tit. 6 § 6. 
Der Landmarfchall follte allerdings ausfchliefslich aus dem Adel 
gewählt werden; hinfichtlich der Wahl der Kreisdeputirten findet 
fich jedoch keine folche Befchränkung, fondern proponirt und 
wählt nach Tit. 5 § 8 ein Jeder denjenigen Eingefeffenen des 
Kreifes, zu welchem er das meifte Vertrauen hat.
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In Tit. б §8 endlich kann durchaus keine Befchränkung 
der politifchen Rechte der nicht immatriculirten Landfaffen auf 
ein Stimmrecht lediglich bei Bewilligungen gefehen werden, ohne 
dem Wortlaut und klaren Sinn des bez. Paragraphen Gewalt an­
zuthun. Der allegirte Paragraph handelt überhaupt nicht von 
der Stellung und den Rechten der Landfaffen; er bezieht fich 
vielmehr ausfchliefslich auf diejenigen Glieder des indigenen Adels, 
welche an den Landtagsverhandlungen Theil nehmen, ohne mit 
Landgütern aufäffig zu fein. Diefelben befaffen (cf. auch «Eine 
babylonifche Verftändigung» pag. 19) vordem ein weit ausge­
dehnteres Stimmrecht, als gegenwärtig, wo fie nur bei Aufnahmen 
in die Matrikel mitftimmen. Schon gegen Ende des 17. Jahr­
hunderts hatte die fchwedifche Regierung zu wiederholten Malen 
Aufsfchlufs der nicht befitzlichen Edelleute von der Theilnahme 
an den Landtagen angeordnet; vermuthlich, weil diefelben weniger 
durch Rückfichten auf Liquidations- und andere Commiffionen 
beengt, die Hauptftützen der Oppofition bildeten, jedoch ohne 
bleibenden Erfolg. So ift nach der Landtagsordnung vom Jahre 
1759 nur bei den Kreiswahlen die Anfäffigkeit Vorbedingung 
des activen Wahlrechts. Dagegen beftimmt nun Tit. 6 § 8: In 
Bewilligungen von den Haken votiren nur diejenigen, welche 
wirklich im Lande poffeffionat find.------------Alle andern follen
in diefem Falle nicht mit votiren, wenn fie gleich fonft zum 
Corps der Ritterfchaft gehören.

Wenn in dem Publient vom 13. April 1777, durch welches 
ein Landtag einberufen wurde, gefagt wird: «den nicht zum 
Corps der Ritterfchaft gehörenden Gutsbefitzern wird es nach 
früherer Gewohnheit überlaffen, auf den Landtag zu kommen 
odei nicht; jedoch haben fie fich nach deffen Beftimmungen zu 
richten», fo heifst das mit andern Worten: die Befchlüffe des 
Landtages find auch für die nicht immatriculirten Landfaffen 
verbindlich und diejenigen von ihnen, welche ihr Stimmrecht 
auf dem Landtage nicht ausüben, ftimmen ftillfchweigend 
den Befchlüffen der Majorität zu. Damit ift aber auch die Fort­
dauer des bisherigen Rechtszuftandes, wie derfelbe in der Landtags­
ordnung vom Jahre 1759 fixirt worden war, ausdrücklich anerkannt.
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Mittlerweile waren nämlich in Veranlaffung der Wahlen 
zu der grofsen Gefetze-Commiflion der Kaiferin Katharina die 
unheilvollen Streitigkeiten zwifchen der Ritterfchaft und den 
nicht immatriculirten Landfaffen zum Ausbruch gekommen. Um 
die anbefohlenen Wahlen vorzunehmen, conftituirte fich die 
Ritterfchaft im Jahre 1767 als befondere Adelsconvocation, nach­
dem fie fich vom General-Gouverneur Browne die bündigften 
Zuficherungen hatte geben laffen, dafs diefer Vorgang der Landes- 
verfaffung in keiner Weife präjudicirlich fein folle. Die Depu- 
tirten der Stadt Riga wurden von der Theilnahme an den Wahlen 
ausgefchloffen, «da die jetzige Convocation kein Landtag wäre, 
fondera auf Allerhöchften Befehl pünktlich begangen werden 
müfste, diefer aber lediglich den Adel beträfe». Die zum Reichs­
adel gehörigen aber nicht in die Matrikel eingetragenen Land­
faffen wurden aber gleichfalls von der Theilnahme an den Wahlen 
ausgefchloffen, offenbar weil man ihren Adel nicht als vollgültig 
anerkennen wollte. Denn die Beftimmungen der Landtagsordnung 
waren hierbei durchaus nicht mafsgebend, vielmehr follte nach 
den Intentionen der Ritterfchaft (cf. Livl. Beiträge Bd. 3, Heft 2, 
pag. 69) einer Vermifchung und Verwechfelung der nach dem 
Allerhöchften Befehl zufammengetretenen Adelsconvocation mit 
den nach der Landesverfaffung und auf Grundlage der Landtags­
ordnung tagenden Landtagen nach Möglichkeit vorgebeugt werden. 
Die nicht immatriculirten Landfaffen aber conftituirten fich nun­
mehr als befondere Corporation und die innere Zwietracht im 
Lande nahm Dimenfionen an, wie noch nie vordem. Von jetzt 
ab fing man überhaupt erf an, unter der Landfchaft ausfchliefs- 
lieh die nicht immatriculirten Landfaffen zu verftehen und die 
Landfchaft als etwas vom Corps der Ritterfchaft gefchiedenes 
aufzufaffen, während bis dahin die Ritterfchaft nur ein engerer 
Verband innerhalb der Landfchaft gewefen war. Die Landfaffen 
weigerten fich, Befchlüffe der Ritterfchaft als für fie verbindlich 
anzuerkennen, wählten einen eigenen Marfchall, errichteten eine 
eigene Caffe und verweigerten die Entrichtung von Beiträgen 
zur Ritterfchaftscaffe.

Doch handelte es fich bei den Streitigkeiten zwifchen 
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Ritter- und Landfchaft nicht um ein Mehr oder Weniger an poli- 
tifchen Rechten. Vielmehr drehte fich der Streit um das Güter­
befitzrecht, das Reluitions- und Näherrecht und die Kronsarrenden. 
Namentlich war es der Ritterfchaft ganz befonders um den aus- 
fchliefslichen Genufs der Kronsarrenden zu thun ; über den Werth 
eines ausfchliefslichen Güterbefitzrechtes dagegen urtheilte man 
nach HüPEL’s Zeugnifs fehr verfchieden; diejenigen Glieder der 
Ritterfchaft, die Güter zu kaufen beabfichtigten, fanden ein 
folches Recht allerdings wünfchenswerth ; die Verkäufer von 
Gütern dagegen pflegten anderer Meinung zu fein.

Die Einführung der Statthalterfchafts - Verfaffung machte 
endlich dem Hader zwifchen der Ritterfchaft und den nicht im- 
matriculirten Landfaffen ein Ende. Als darauf der alte Landes­
Raat nach dreizehnjährigem Interregnum wieder aufgerichtet 
wurde, wurde dem Wiederaufleben des alten Haders durch zahl­
reiche Aufnahmen von Landfaffen in die Matrikel rechtzeitig vor­
gebeugt. Nicht weniger als 65 Gutsbefitzer wurden auf dem 
Landtage des Jahres 1/97 die Matrikel aufgenommen. Die 
wenigen übriggebliebenen Landfaffen verhielten fleh paffiv und 
bethätigten kein Intereffe an der Wahrung und Ausübung ihrer 
Rechte. So fiel bald der Vergeffenheit anheim, welche Stellung 
den Landfaffen vordem zugeftanden hatte und es konnte fich 
bereits zu Anfang des 19. Jahrhunderts die Anficht ausbilden, 
dafs den Landfaffen ein Stimmrecht nur bei Willigungen zuftehe. 
Es konnte fich diefe Anficht um fo leichter geltend machen, als 
die Landfaffen fchon vom Jahre 1766 ab die Vertretung ihrer 
Rechte und Intereffen nicht auf, fondern neben dem Landtage 
gefucht hatten ; und fo erhielt fchliefslich die Matrikel mifsbräuch- 
licher Weife eine Bedeutung, welche fie urfprünglich nicht hatte.

Wenn jedoch die «Livländifchen Rückblicke» der Ritter­
fchaft vorwerfen: «den Landfaffen hat man felbft den ihnen ver­
bliebenen Reft ihrer politifchen Berechtigung jahrelang in rechts­
kränkender Weife verkürzt», fo mufs gegen folchen Vorwurf auf 
das Entfchiedenfte proteftirt werden. Wenn die politifchen Rechte 
der Landfaffen auffer Uebung und in Vergeffenheit gerathen find, 
fo trägt hieran die Landfaffen-Corporation vom Jahre 1766 in 
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erfter Linie die Schuld, in zweiter Linie ift es dem Einflufs der 
Statthalterfchafts-Verfaffung zuzufchreiben. Denn auch in diefer 
Frage erweift es fich, dafs die Einwirkungen «von Auffen» die 
Entwickelung unferer Verhältniffe weniger gefördert, als vielmehr 
gefchädigt haben. Denn in der Verkürzung der Rechte der Land- 
faffen können wir keinen Fortfehritt, fondera nur eine unheilvolle 
Schädigung des Landesrechts fehen. Der Herr v. SAMSON-URBS 
denkt vielleicht anders; denn in feiner Brochure «Zur Verständi­
gung» fieht er ganz offenbar darin den normalen Zuftand, dafs 
den Landfaffen lediglich ein Steuerbewilligungsrecht resp. ein 
Stimmrecht in wirthfchaftlichen Fragen zufteht, und fpricht von 
einem «glücklichen Syftem der Entwickelung, welches nur nicht 
zu voller Entfaltung und Evidenz hervorgetreten» von einem 
Fortfehritt zu höherer politifchen Entwickelungsftufe durch Diffe- 
renziirung der Organe des Landesftaates, welche durch Scheidung 
der Landfaffen von der Ritterfchaft angebahnt worden. Jedoch 
wir hoffen, dafs feine Anfchauungen nur bei ganz vereinzelten 
Perfönlichkeiten Anklang finden werden.

Abgefehen von dem Stimmrecht der Landfaffen bei Willi­
gungen haben fich noch in einzelnen Beftimmungen der neueften 
Landtagsordnungen beachtenswerthe Ueberrefte des alten Landes­
rechts erhalten. Die Landfaffen find berechtigt, allen Verhand­
lungen beizuwohnen. Der Art. 19 der Landtagsordnung vom 
Jahre 1872 gilt für nicht immatriculirte Landfaffen ebenfo, wie 
für die immatriculirten Landtagsglieder. Derfelbe lautet, wie 
folgt: wer fich auf dem Landtage einfindet, mufs während der 
Dauer defselben täglich zur beftimmten Stunde in der Verfamm- 
lung erfcheinen und bis zur Beendigung der Sitzungen darin ver­
bleiben. Auch in Angelegenheiten, in welchen ihnen bisher kein 
Stimmrecht zugeftanden wurde, können Landfaffen ihre Vorfchläge 
und Wünfche dem Landtage unterbreiten. Die Landtagsordnun­
gen vom Jahre 1851 (§ 85—106) und 1872 Tit. VI Art. 40—53 
machen hinfichtlich der Theilnahme an den Debatten keinen 
Unterfchied zwifchen immatriculirten. und nicht immatriculirten 
Landtagsgliedern. Für alle «Mitglieder der Verfammlung» ohne 
Rückficht auf Verpflichtung, Berechtigung und Stimmfähigkeit, 
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gilt das Recht, ihre vom Landtagsfchluffe abweichende Meinung 
zu verlautbaren und diefe zu Protocoll nehmen zu laffen. (Vgl. 
SlVERS Livl. Lebensfragen pag. 7).

Herrn V. SAMSON-URBS fcheint dies alles freilich vom Uebel 
zu fein, denn er will die Landfaffen aus dem Saal hinausweifen, 
fobald nicht gerade wirthfchaftliche, refp. Steuerbewilligungsfragen 
auf der Tagesordnung flehen.

Wir find weit entfernt, Herrn v SAMSON-URBS Intentionen 
zuzufchreiben, von denen er hernach behaupten könnte, dafs fie 
ihm durchaus fern gelegen haben. Daher wollen wir ihn hier mit 
feinen eigenen Worten dem geneigten Lefer vorführen.

«So läfst fich auch die befürwortete Reform gewiffermafsen 
als Refultat zweier fich gleichzeitig vollziehender Reformen dar­
Hellen. Zunächft hätte man anzunehmen, dafs nicht wie bisher 
die beiden Landtage, d. h. die Verfammlung der Ritterfchaft und 
die Verfammlung der Landfchaft, zeitlich durcheinander' 
gemengt abgehalten werden, fondera dafs vielmehr letztere erft 
dann ihre Berathungen über Bewilligung und Verwendung der 
Steuern, d. h. über die wirthfchaftlichen und adminiftrativen 
Landesangelegenheiten beginnt, wenn die Tagesordnung der poli- 
tifchen Körperfchaft, der Ritterfchaft, erfchöpft worden, — eine 
Ufance, deren Kinführung ohne irgend eine Verfaffungsänderung 
möglich wäre, ja geboten erfcheinen würde, fobald eine 
zahlreichere Betheiligung feitens der Landlaffen fhattfände^.

Wir legen fpeciell auf die hier gefperrt wiederabgedruckten 
Worte Gewicht. Herr v. SAMSON-URBS möge nachträglich noch 
fo fehr verfichern, wie er dies bereits in feinem «offenen Briefe» 
gethan hat, dafs ihm jeder Gedanke an eine Beeinträchtigung 
der Rechte der Landfaffen fern gelegen habe; feinen eigenen 
Worten gegenüber kann er das nur, wenn er fich zugleich zu der 
Anficht bekennt, dafs den Landfaffen von Rechtswegen ledig­
lich d i e Stellung zukommt, die er ihnen zuweifen möchte, und 
dafs jedes Heraustreten aus derfelben unzuläffige Anmaffung und 
ungebührliche Ufurpation der der immatriculirten Ritterfchaft zu 
refervirenden Rechte wäre.

Das wäre dann freilich ein Standpunkt, der in ganz eigen- 
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thümlicher Weife «zufammenfaffend und verföhnend» wirken 
würde. Das hiefse, die Landfaffen und die Literaten, die beiden 
nächft der immatriculirten Ritterfchaft für den Fortbeftand unferes 
Landesftaates auf feiner bisherigen Grundlage wichtigften 
Bevölkerungsclaffen, zurückftoffen und ihnen das active Wirken 
für die gemeinfame Sache verleiden, fie in eine Lage bringen, 
in welcher vollkommene politifche Paffivität als der einzig mög­
liche Ausgleich zwifchen den Forderungen des Landespatriotismus 
einerfeits, der eigenen Würde und dem eigenen Selbftbewufstfein 
andererfeits, erfcheinen würde.

Wir haben bisjetzt, Gottlob, weder Rittertage noch Land- 
faffentage, fondern einen einheitlichen Landtag, an welchem auch 
die Landfaffen, wenn fchon als patres minorum gentium, Theil 
nehmen. Die Gefammtheit der Landfaffen, (unter Hinzurechnung 
der mit Rittergütern anfäfsigen Glieder der Ritterfchaft) bildet 
nach dem Prov. Cod. durchaus nicht, wie Herr v. SAMSON-Urbs 
dies behauptet, eine befondere, von der Ritterfchaft verfchiedene 
Körperfchaft. Herr v. SAMSON-Urbs hat fein ganz befonderes 
Ideal hinfichtlich der politifchen Stellung, welche die Ritterfchaft 
in unterem Landesftaate einnehmen foil; das kann und will ihm 
Niemand verwehren ; nur möge er nicht in den Prov. Cod. hinein­
legen, was nicht in demfelben enthalten ift, um dann die Ver­
wirklichung feines Ideals als ein Poftulat des Provinzialrechts hin- 
ftellen zu können; nur möge er nicht darnach trachten, feinem 
Ideal zu Liebe unfern Landtag zu zerreifsen: der Rifs würde 
mitten durch die Solidarität der deutfchen und deutfchgefinnten 
Kreife unferes Landes hindurch gehen. Haben wir in Vorfte- 
hendem in Kürze ausgeführt, welche politifche Stellung den Land­
faffen auf Grundlage des alten, angeftammten Landesrechtes zu­
kommen füllte, wie dann die politifchen Rechte der Landfaffen 
allmälig zufammengefchrumpft find, fo dafs die nicht immatricu­
lirten Landfaffen fchliefslich auf dem Landtage, foweit fie es nicht 
verfchmähten, auf demfelben zu erfcheinen, zu einem, gewiffer- 
mafsen zufällig vorhandenen aber factifch wenig bedeutenden, 
Anhängfel des Corps der politifch vollberechtigten Ritterfchaft 
wurden, fo müffen wir jetzt fragen, wie weit ihnen unter den ob­
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waltenden Verhältniffen ihre urfprünglichen Rechte reftituirt 
werden können. Die Beantwortung diefer Frage hängt offenbar 
mit der zweiten Frage zufammen: welche Bedeutung mufs in 
unferem Landesftaate dem gefchlofsenen Corps der Ritterfchaft 
im- wohlverftandenen politifchen Intereffe des ganzen Landes 
gewahrt bleiben?

Schon oben ist betont worden, dafs das Inftitut der ge- 
fchloffenen Adelsmatrikel von wefentlicher Bedeutung für unferen 
ganzen Landesftaat iff. In der That giebt das in fich abge- 
fchloffene Corps der Ritterfchaft unferem Landesftaate Feftigkeit 
und Halt und verbürgt feine Stabilität. Es foil alfo auch in 
Zukunft die immatriculirte Ritterfchaft der Kern unferes Land­
tages und unferes Landesftaates bleiben. Auch bedarf es gewifs 
keiner ausführlichen Erörterung, wie fehr es in dem Intereffe des 
Landes liegt, dafs die Vertretung desfelben nach Oben hin, und 
ganz befonders der Perfon des Monarchen gegenüber, dem immatricu- 
lirten Adel refervirt bleibe. Es müsste alfo nach Anleitung der 
Landtagsordnung vom Jahre 1759 das Landmarfchalls- und das 
Landrathsamt dem immatriculirten Adel refervirt bleiben. Diefen 
Vorrechten gegenüber müfste dann auch die bisherige Ver­
pflichtung des immatriculirten Adels zur Uebernahme von Landes­
ämtern, fowie die Verpflichtung der angefeffenen Immatriculirten 
zum Erfcheinen auf dem Landtage erhalten bleiben. Letztere 
Verpflichtung fiebert zugleich dem immatriculirten Adel für alle 
Zeiten das unbedingte Uebergewicht im Landtagsfaale.

Weitere Vorrechte des immatriculirten Adels aber dürften 
weder durch das allgemeine Landesinterreffe erfordert werden, 
noch fcheinen fie im Intereffe des Corps der Ritterfchaft felbft 
zu liegen. Der Ritterfchaft würde dabei immer auf dem Land­
tage eine dominirende Machtftellung gefiebert, und "zugleich jede 
Möglichkeit eines politifchen Antagonismus zwifchen dem Corps 
der Ritterfchaft und den nicht immatriculirten Landtagsgliedern 
radical befeitigt, und neidlos würden Alle, welche nicht in princi- 
piellem Gegenfatz zum hiftorifch entwickelten Character unferes 
Landesftaates flehen, die politifche Machtftellung der Ritterfchaft 
als etwas Selbftverftändliches und Nothwendiges hinnehmen.
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Sollte es wirklich noch nothwendig fein, die Befchlufsfaffung in 
allen Angelegenheiten, welche eine Verfaffungsänderung involviren, 
dem Corps der Ritterfchaft zu referviren? In Curland find fchon 
gegenwärtig die Landfaffen nur hinfichtlich der Interna der 
Ritterfchaft von der Berathung und Befchlufsfaffung ausgefchloffen ; 
man hat es in der Nachbarprovinz für möglich befunden, die 
politifche Berechtigung der Landfaffen in diefem Maafse zu er­
weitern , - ohne das folches zu irgend welchen Bedenken Grund 
oder Veranlaffung gegeben hätte. Die Landfaffen, die bürger­
lichen Gutsbefitzer find entfchiedene, confervative Verfechter der 
beftehenden Landesverfaffung geworden; die auf Einführung der 
Landfchaftsinftitutionen gerichteten Beftrebungen haben bei ihnen 
keinen Anklang, keine irgend namhafte Unterftützung gefunden. 
Durch die vollkommene Einfügung der Landfaffen in den poli- 
tifchen Organismus des Landes hat der Landesftaat in Curland 
wefentlich an Solidität gewonnen.

Was fich in Curland als zweckmäfsig erwiefen hat, follte 
doch wohl auch in Livland ohne Bedenken gewährt werden 
können. Selbftverftändlicher Weife würden auch in Livland alle 
fpeciellen Interna der Ritterfchaft, alle Angelegenheiten, welche 
adelige Standesrechte oder die befondern Vorrechte der imma- 
triculirten Ritterfchaft betreffen, ftets ausfchliefslich von der 
Ritterfchaft berathen und entfchieden werden. Was aber das 
Maafs der den Landfaffen einzuräumenden politifchen Berechtigung 
betrifft, fo würde es fich fchon im Intereffe einer möglichft gleich- 
mäfsigen Entwickelung des Verfaffungsrechts in den drei Schwefter- 
provinzen empfehlen, den Landfaffen volles Stimmrecht in allen 
Angelegenheiten einzuräumen, welche die Rechte und Intereffen 
des Landes betreffen, ohne hier von Angelegenheiten, welche die 
Landesverfaffung berühren, auszufchliefsen. Ein weiterer Grund 
hierfür wäre der, dafs die Unbeftimmtheit und Dehnbarkeit des 
Begriffes «Verfaffungsänderung» leicht zu Controverfen und 
Streitigkeiten Veranlaffung geben könnte; jede Möglichkeit der­
artiger Controverfen und Streitigkeiten mufs aber bei Zeiten 
befeitigt und aus dem Wege geräumt werden. Endlich erfcheint 
es durchaus geboten, dafs die Landfaffen fich vollkommen als 
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politifche Vollbürger des Landes fühlen lernen. Diefes Gefühl 
und Bewufstfein würde aber wefentlich beeinträchtigt werden 
durch Befchränkungen ihrer politifchen Berechtigung, welche 
durch Nichts geboten erfcheinen. Wenn aber die Tendenz 
obwalten follte, überhaupt Aenderungen der Landesverfaffung 
zu erfchweren, um politifchen Experimenten mit von Aufsen 
importirten Inftitutionen oder doctrinären Beftrebungen auf 
Grundlage irgend einer «liberalen» Verfaffungsfchablone nach 
Möglichkeit vorzubeugen, fo würde folcher Tendenz am Berten 
entfprechen, dafs man auch die Landfaffen über proponirte Ver- 
faffungsänderungen abftimmen liefse. Alle derartigen Beftrebungen 
würden von Seiten der Landfaffen, etwa von wenigen vereinzelten 
Ausnahmen abgefehen, einmüthigem und gefchlofsenem Wider- 
ftand begegnen.

Es giebt nichts Confervativeres, als unfere Landfaffen. Auch 
der Lette oder Ehfte, der ein Rittergut gekauft hat, wird, wenn 
er überhaupt einiges politifche Intereffe befitzt und willens ift, 
von feinen Rechten Gebrauch zu machen, mit Leichtigkeit für 
eine befonnene durchaus confervative politifche Haltung zu ge­
winnen fein. Freilich mufs folchen emporftrebenden Elementen der 
Bevölkerung gegenüber mit richtigem Tact gefellfchaftliches Ent­
gegenkommen geübt werden; die deutfche Gefellfchaft mufs mit 
Bewufstfein darauf ausgehen, folche Elemente zu abforbiren 
und mit fich zu affimiliren. In diefer Beziehung ift bisher nicht 
feiten gefehlt worden; die Forderung, die hier aufgeftellt worden 
ift, mag fich im gegebenen concreten Falle nicht immer ohne 
einige SelbftVerleugnung erfüllen laffen, aber — fie ift ein Gebot 
der politifchen Nothwendigkeit. Denn auch die nationalen Partheien 
in unferem Lande confolidiren fich je mehr und mehr, neben dem 
hiftorifch entwickelten deutfch-livländifchen Landesftaat und im 
Gegenfatz zu ihm, und die Fortfehritte, die fie während des 
letzten Decenniums in ihrer Confolidirung gemacht haben, find 
leider zu wenig beachtet worden.

Sollte es aber doch für nothwendig erachtet werden, für 
die Zukunft auf befondere Schutzwehren gegen Pläne und Ver- 
fuche, die Landesverfaffung abzuändern, bedacht zu fein, fo dürften 
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fich doch zu diefem Zweck andere Mittel finden laffen, als eine 
Befchränkung des Stimmrechts der Landfaffen. Es ift ja bereits 
in früheren Jahren auf dem Landtage darüber verhandelt worden, 
für Sachen, welche die Landesverfaffung betreffen, befondern 
Modalitäten der Befchlufsfaffung feftzufetzen, und könnte diefe 
Frage wieder angeregt werden. Die Sache hat allerdings auch 
ihre bedenklichen Seiten. Wenn beifpielsweife ganz im Allge­
meinen feftgefetzt würde, dafs zur Annahme einer Verfaffungs- 
änderung eine Zweidrittelmajorität erforderlich fein folle, fo könnte 
in der Folge vielleicht einmal der Fall eintreten, dafs noth wen­
dige Reformen nicht rechtzeitig befchloffen werden könnten.

Diefes Bedenken lielse fich aber befeitigen; von den Grund­
lagen unferer Landesverfaffung foil überhaupt nicht abgegangen 
werden. Es würde fich alfo nur darum handeln, genau feftzu- 
ftellen, welche Beftandtheile unferer Landesverfaffung unbedingt 
und unter allen Umftänden confervirt werden fallen, fo lange 
fie fich überhaupt conferviren laffen.

In diefer Beziehung lieffe fich über ein Mehr oder Weniger 
ftreiten; doch dürfte eine fchliefsliche Verftändigung wohl zu 
erzielen fein, eine Verftändigung, welche alle Landeseinwohner 
im Beftreben einigt, die Grundlagen unferer Landesverfaffung zu 
wahren und Kindern und Kindeskindern ungefchmälert und un- 
erfchüttert zu hinteriaffen.

Da aber die förmliche Fefttellung beftimmter Fundamental­
artikel der Landesverfaffung zur Zeit leicht grofsen practifchen 
Schwierigkeiten begegnen könnte, die hier nicht näher erörtert 
werden follen, fo möge anftatt deffen folgender Vorfchlag geneigter 
Erwägung empfohlen werden. Der Landtag möge befchliefsen, 
dafs in Zukunft nur über folche «Verfaffungsänderungen» debattirt 
und abgeftimmt werden foil, welche vom Landrathscollegium 
vorgefchlagen worden.

Hiermit wären einerfeits alle wünfchenswerthen Garantien 
dafür geboten, dafs Abänderungen der Landesverfaffung ftets nur 
mit der gröfsten Befonnenheit und Behutfamkeit und nie ohne 
wirklich zureichende Gründe befchloffen würden; andererfeits aber 
wäre nicht zu befürchten, dafs noth wendige Befchlüffe ver­
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zögert würden. Wenn nun auch die Landfaffenfrage bis jetzt 
noch nicht ihre definitive Erledigung gefunden hat, fo ift diefe 
nur eine Frage der Zeit, davon find wir völlig überzeugt. Dafs 
die Ritterfchaft von ihren im Jahre 1878 gefafsten Befchluffe 
zurücktreten könnte, erfcheint uns undenkbar. Vielmehr läfst 
fich erwarten und hoffen, dafs die Landesrepräfentation diefer 
Angelegenheit ihre ganz befondere Aufmerkfamkeit zuwenden 
wird, im Sinne einer Wiederherftellung des durch die Ungunfl: 
der Zeiten und fremde Einflüffe gefchmälerten Landesrechts.

Ein anderes Reformproject war dem letzten Landtage von foge- 
nannter «liberaler» Seite unterbreitet worden, deffen Annahme den 
ganzen politifchen Organismus unteres Landesftaates wefentlich alte- 
rirt hätte; wir meinen das Project eines erweiterten Kreistages. Diefes 
Project ift gefallen und wohl zum Glück bis auf Weiteres befeitigt 
(M. V. OETTINGEN: «Vielleicht gereicht es dem Lande zum Segen, 
dafs es die Kreisordnung nicht annahm.») Selbft die geiftigen 
Väter des Kreisordnungsentwurfes fcheinen Willens zu fein, die 
Wiederanregung derartiger Projecte auf unbeftimmte Zeit zu 
vertagen *).

Unter folchen Umftänden dürfte eine weiter ausgefponnene 
Polemik gegen das Kreisordnungsproject vom Jahre 1878 über- 
flüffig erfcheinen. Einige beiläufige Bemerkungen über dasfelbe 
mögen jedoch auch hier Platz finden.

Ein Deputirtentag, unter Hinzuziehung bäuerlicher Vertreter, 
wäre in unferm Landesftaate ein vollftändiges novum, eine Neu- 
fchöpfung, welche allmälig die tiefgreifendften Veränderungen in 
unferm ganzen politifchen Organismus bewirken müfste. Die 
möglichen Confequenzen eines folchen Bruches mit unferm bis­
herigen politifchen Syftem, das auf dem Virilftimmrecht der 
Rittergüter beruht, liefsen fich zur Zeit gar nicht überfehen. Am 
allerwenigften läfst fich mit Beftimmtheit vorausfehen, wem auf

5) «Unferm Lande flehen zur Zeit fo viele durchgreifende 
Reformen bevor, dafs es fich fehr wohl fragt, ob es nicht ange- 
meffen ift, die Reform der Verfaffung durch directe Anträge 
nicht wieder in Anregung zu bringen, bevor wir nicht jene Neu- 
geftaltungen erlebt und fo zu fagen verdaut haben.» Babylo- 
nifche Verftändigung pag. 20.
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den geplanten Deputirtentagen die Führung und Leitung zufallen 
würde. Die Hoffnungen unteres Landtagliberalismus, fich für die 
Zukunft eine unbedingt dominirende Stellung zu gewinnen und 
zu fiebern, könnten fich denn doch leicht als trügerifche erweifen. 
Es fleht dem Kreisordnungsproject aber auch eine ganze Reihe 
anderer fchwer ins Gewicht fallender Bedenken entgegen.

Erftens ift das Bewufstfein von der Nothwendigkeit und 
Heilfamkeit einer folchen Mafsregel, deren Tragweite fich nicht 
überfehen läfst, in unferm Lande noch fehr wenig allgemein 
verbreitet; vielmehr begegnet die projectirte Mafsregel gerade in 
den politifch gebildeten Kreifen unferes Landes lautem und ent- 
fchiedenem Widerfpruch. Dafs das Project von Seiten unferes 
Landvolks mit befonderer Begeifterung aufgenommen worden 
wäre, läfst fich auch nicht behaupten.

Es drängt aber überhaupt augenblicklich nichts dazu, zu 
Neufchöpfungen von principieller Bedeutung zu fchreiten. Viel­
mehr fleht denfelben unter den obwaltenden Verhältniffen und 
bei der gegenwärtigen Ungunft unterer politifchen Lage das 
Bedenken entgegen, dafs man uns «die Reformen nicht fo gönnt, 
wie wir fie wünfehen und wie allein wir fie gebrauchen können.» 
Es fehlt uns, worauf Herr E. v. Heyking (zur livländifchen 
Landespolitik, pag. 20) fehr richtig hinweift, die Möglichkeit, 
unfere Inftitutionen nach völlig freiem Ermeffen fo zu geftalten, 
wie wir felbft es für erforderlich und wünfchenswerth halten.

Daraus folgt felbftverfländlicher Weife noch nicht, dafs wir 
uns zu einer Politik des abfoluten Stillftandes, des unbedingten 
Beharrens bei den gegenwärtig beftehenden Organifationen und 
Zuftänden entfchliefsen follen; eine folche Politik, welche den 
veränderten wirthfchaftlichen und focialen Verhältniffen und den 
realen Bedürfniffen des Landes gar keine Rechnung trüge, müfste 
fchliefslich zu verhängnifsvollen Confequenzen führen. Unfere 
Aufgabe ift es, unter Verzicht auf Neufchöpfungen und wefent- 
liche Umgeftaltungen, das Gegebene und Beftehende vorfichtig 
zu verbeffern, um feine Dauer und feinen Beftand auch für eine 
fpätere Zukunft zu fichern. Hierbei können wir zugleich auch 
alle wirklich vorhandenen realen Bedürfniffe, namentlich auf 
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dem Gebiet der Pflege der öffentlichen Wohlfahrt, die von Herrn 
V. Samson-Urbs und auch von anderer Seite fo fehr betont 
werden, innerhalb des Rahmens unferer bisherigen Landesver- 
faffung und mit den bereits beftehenden politifchen Organen, in 
ausreichender Weife befriedigen.

Die projetirte Kreisordnung bezweckte, unfern Bauernftand 
zu gröfserer aktiven Theilnahme an dem politifchen Leben unferer 
Heimath, wenn auch zunächft auf eng begrenztem Gebiete, heran­
zuziehen ; es follten unfern Bauern, zum Zweck gröfserer 
Annäherung derfelben an die leitenden deutfchen Claffen, neue 
Rechte und dem entfprechend auch neue Pflichten auferlegt 
werden. In foweit lieffe fich gegen das Projekt nichts einwenden.

Aber es will uns fcheinen, dafs man die Sache nicht in der 
richtigen Weife in Angriff genommen, fo zu fagen, nicht vom 
rechten Ende angefangen hat. Wäre die geplante Kreisordnung 
angenommen worden: das Gros des Bauernftandes würde nur die 
neuen und erhöhten Laften fühlen, ohne des ihm ertheilten 
Wahlrechts froh zu werden, und ohne den deutfchen Claffen des 
Landes irgendwie näher zu treten. Die Vertreter der bäuerlichen 
Wahlbezirke dagegen würden, wenigftens zum überwiegend 
gröfsten Theile, dem Einflufs der in den Städten beftehenden 
junglettifchen, refp. jungefthnifchen Vereine unterliegen und aus 
denfelben ihre Parole empfangen. Das aber wäre ein Unglück, 
und für die Zukunft eine wirkliche Gefahr, denn für politifche 
Parteien mit nationaler Grundlage giebt es nun einmal in unferm 
deutfch-livländifchen Landesftaate keinen Raum. Es werden dies 
hoffentlich auch diejenigen zugeben, welche gegen die Herrfchaft 
beftimmter Gefellfchaftsclaffen und für «Abolition der Racen- 
privilegien» kämpfen (cf. zur livländifchen Landespolitik pag. 9).

Alle Bedenken, die gegen das Kreisordnungsprojeft vom 
Jahre 1878 geltend gemacht werden müffen, treffen in erhöhtem 
Maafse das Reformprojet des Herrn v. Samson-Urbs. Dasfelbe 
hat übrigens bereits in der «Babylonifchen Verftändigung» (pag. 
10—23) eine vernichtende Kritik erfahren.

Herr v. Samson-Urbs geht von der Anfchauung aus, dafs 
die Pflicht und Aufgabe der «Landfchaft» darin befteht, der Ritter- 
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fchaft die Bafis und die materiellen Mittel zur politifchen Exiftenz 
und zur politifchen Ation darzubieten und zu befchaffen; damit 
nun die «Landfchaft» fich dem nicht entziehen könne, foil fie, 
refp. ihre V ertretung vollftändig unter die Vormundfchaft der 
Ritterfchaft, refp. der ritterfchaftlichen Landesrepräfentation ge- 
ftellt werden, denn darauf laufen die SAMSON’fchen Vorfchläge 
fchliefslich heraus. Einer fo organifirten «Landfchaft» könnten 
wir nur fehr geringe Lebensfähigkeit zutrauen; während ihres 
ephemeren Dafeins müfste fie unberechenbares Unheil anrichten 
oder vorbereiten, und was fchliefslich an ihre Stelle treten würde, 
vermag Niemand vorauszufehen.

Herr V. Samson-Urbs nennt die von ihm projeCtirte Land- 
fchafts-Verfaffung eine «земство der Zukunft» und fpricht die 
Erwartung aus, dafs die Reichsregierung nicht ermangeln werde, 
fchliefslich auch die Landfchafts-Inftitutionen des Reichsinnern 
nach dem von ihm vorgezeichneten Mufter umzubilden, d. h. unter 
die Vormundfchaft der zu reorganifirenden Adelsverbände zu 
ftellen. Worauf aber diefer Glaube und diefe Erwartung fich 
gründen, ift nicht recht zu erfehen. Officielle Kundgebungen der 
Staatsregierung über derartige Intentionen liegen durchaus nicht 
vor. Aus dem Umftande, dafs der Gouv.-Adelsmarfchall zugleich 
auch Präfident der Gouv.-Landfchafts-Verfammlung ift, läfst fich 
noch nicht auf eine Abficht der Staatsregierung fchlieffen, die 
politifchen Rechte des ruffifchen Adels zu erweitern. Einer- 
feits ift das Präfidium des Gouv.-Adelsmarfchalls, was auch 
Besobrasow anerkennt, eine in der gegenwärtigen ruffifchen 
Landfchafts-Verfaffung ganz vereinzelt daftehende Anomalie; an- 
dererfeits hat das Präfidium in der Gouv.-Landfchafts-Verfamm­
lung mehr den Charater eines Ehrenamtes ohne fatifche Macht 
und Bedeutung, und fungiren die Gouv.-Adelsmarfchälle überhaupt 
vielfach als Präfidenten, wo es ausfchliefslich oder vorwiegend 
auf Repräfentation ankommt ; es ift dies flehender Ufus in Rufsland.

Dagegen finden fich Anzeichen dafür, dafs die Staats­
regierung weit entfernt von der ihr vom Herrn v. Samson-Urbs 
zugefchriebenen Abficht, den ruffifchen Adelsverbänden «die Aus­
übung monarchifcher Hoheitsrechte zu delegiren», es vielmehr 

4 
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für geboten hält, diefelben in gröfserer Abhängigkeit von den 
Regierungs-Behörden zu verfetzen. So wurde neuerdings die An­
ordnung getroffen (die allerdings bereits wieder rückgängig gemacht 
worden fein foil), dafs die Kreisadelsmarfchälle in Zukunft unter 
Vorbehalt höherer Betätigung gewählt werden füllen, und dafs 
diefelbe ihnen nur ertheilt werden folle, wenn der Gouverneur die 
vorgeftellten Perfönlichkeiten für «благонадежные» erkennen werde.

Das Wort «благонадежный» wird gewöhnlich mit «zuver­
läffig überfetzt, entfpricht aber dem Sinne nach nicht ganz diefem 
deutfchen Worte. Es ift darunter überhaupt im Allgemeinen ein 
den Vorgefetzten und höher geteilten oder einflufsreicheren 
Würdenträgern genehmes Verhalten zu verftehen.

Es it nicht der Fall, dafs, wie Herr v. Samson-Urbs be­
hauptet, (zur Vertändigung pag. 72) die Adelsverbände des 
Reichsinnern intaél confervirt und in ihrer politifchen Bedeutung 
erhalten worden find. Vielmehr beteht ihre wefentlichte Funktion 
im Führen der adligen Gefchlechtsregiter und fchwindet im Uebrigen 
der Schatten von Bedeutung, den fie fich bisher bewahrt hatten.

Welches die eigentliche Meinung der Herrn v. SAMSON- 
URBS über die Schlieffung der livländifchen Adelsmatrikel it, it 
aus feiner Brochure «zur Vertändigung» nicht vollkommen klar 
zu erfehen. Seite 51 heifst es:

«Es it klar, dafs man bei Schlieffung der Adelsmatrikel 
eine das politifche Gebiet allein berührende und berückfichtigende 
Mafsregel entweder nur beabfichtigt, oder dafs man diefen At 
in der Folge nur in diefem Sinn hat vertanden und aufrecht 
erhalten wiffen wollen.»

Dagegen lefen wir auf Seite 121:
«Diefelbe (fc. die Scheidung des politifchen vom adminitra- 

tiven Gebiet) it vielmehr die logifche Confequenz eines Aétes, 
der zu diefem Refultat zu führen keineswegs betimmt war, näm­
lich der Schlieffung der Adelsmatrikel; eines A6tes, deffen Motive 
und deffen Berechtigung, namentlich im Zufammenhang mit der 
Einfchränkung des Güterbefitzrechtes, zum Mindeten discutabel 
und controvers find».

Eines aber geht aus der in Frage tehenden Brochure auf
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das Evidentefte hervor. Der bisherige Machtbefitz der immatri- 
culirten Ritterfchaft, die Stellung, welche fie gegenwärtig rechtlich 
und faélifch geniefst, genügt Herrn v. SAMSON-URBS noch lange 
nicht; die Ritterfchaft foil in Zukunft eine fo hohe Stellung ein­
nehmen, wie es ihr bisher noch nicht vergönnt gewefen ift., 
Herr V. Samson-Urbs verlangt Erweiterung des Machtgebietes 
der Ritterfchaft, Erweiterung der Befugniffe und Competenzen 
ihrer Organe; er verlangt folches, trotzdem dafs er felbft aner­
kennen mufs, dafs die reale Bafis der bisherigen politifchen Stel 
tung der Ritterfchaft zum grofsen Theile bereits abgebröckelt ift.

Was man wünfcht, das hofft man: fo erwartet denn auch 
Herr v. Samson-Urbs mit Beftimmtheit, dafs die Staatsregierung 
fich dazu entfchlieffen wird, die «земство der Zukunft» nicht nur 
in unferer Provinz, fondern auch im Reichsinnern, unter die Vor 
mundfchaft der Adelscorporationen zu ftellen. Nur fcheint diefe 
Erwartung auf fehr fchwachen Füfsen zu ftehen.

Als Quelle für feine Kenntnifs der ruffifchen Landfchafts- 
Inftitutionen benutzt Herr v. SAMSON -Urbs die Schrift des 
Akademikers Besobrasow über die Landfchafts-Inftitutionen ■ 
aus ihr verfucht Herr v. Samson auch die Nothwendigkeit einer 
Fortentwickelung der ruffifchen Landfchaftsinftitutionen in der 
von ihm gewünfchten Richtung zu deduciren. Diefe Schrift ift 
von ihm felbft überfetzt und mit einem Nachwort verfehen worden, 
in welchem er unter Berufung auf BESOBRASOW fein ganzes 
landespolitifches Programm kurz fkizzirt, welches wir in der 
Brochure «zur Verftändigung» ausführlich entwickelt finden, deren 
baldiges Ericheinen übrigens auch im Nachwort zur BesobrasOW’- 
fchen Schrift angekündigt wird.

Das politifche Syftem des Herrn v. Samson-Urbs läfst fich 
jedoch durch die Autorität BESOBRASOW's in keiner Weife ftützen.

Besobrasow unterfucht die ruffifchen Landfchafts-Inftitu- 
tionen und ihre Mängel nach rein ftaatswiffenfchaftlichen Gefichts- 
punkten ; feine Unterfuchungen tragen einen durchaus theoretifchen 
Character und gehen gar nicht auf die Frage ein, welche Inten­
tionen und Pläne die Staatsregierung hinfichtlich einer Reform 
der Landfchafts-Intitutionen haben könnte.

4*
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BESOBRASOW fieht die wefentlichfte Bedeutung der Land- 
fchafts-Inftitutionen, den hauptfächlichften und wichtigften Dienft, 
welchen fie Rufsland erwiefen, gerade darin, dafs durch fie mit 
dem Syftem der abgefchloffenen Geburtsftände gebrochen wurde, 
nach welchem bis dahin der gefammte ruffifche Staatsorganismus 
aufgebaut war, und dafs durch die Landfchaftsinftitutionen das 
Princip der Ständelofigkeit zur Grundlage der Neuorganifation 
des ruffifchen Staatswefens und der ruflifchen Gefellfchaft gemacht 
wurde. Herr v. SAMSON-URBS dagegen will einen engabgefchlof- 
fenen Geburtsftand zum unbedingt dominirenden politifchen Fadtor 
machen, von dem die übrigen Stände und Claffen ihre Direction 
zu empfangen und dem fie fich zu unterwerfen haben.

BESOBRASOW vergleicht die ruffifchen Landfchafts-Inftitu- 
tionen mit der preuffifchen Kreisordnung vom 13. December 1872. 
Es wird hierbei eine eingehende Darftellung der letzteren gegeben 
und es ftellt fich heraus, dafs die preuffifche Verwaltungsordnung 
wefentliche Vorzüge vor den entfprechenden ruffifchen Inftitutio- 
nen befitzt. Als das Hauptgebrechen der letzteren bezeichnet 
BESOBRASOW, dafs ihnen jegliche ftaatliche Autorität, jeglicher 
obrigkeitliche Character abgeht, und ftellt daher das Poftulat auf, 
dafs fie ihres bisherigen, gewiffer Maafsen rein privaten Characters 
entledigt werden follen. Die einzige Funktion ftaatlicher Hoheit, 
welche die Landfchafts-Inftitutionen ausüben, ift die Befugnifs, 
Steuern zu decretiren; im Wefentlichen ftehen fie aufferhalb des 
Gefammtorganismus und der Staatsverwaltung, oder doch nur in 
rein äufserlicher Verbindung mit dem Staate. Dagegen verlangt 
BESOBRASOW, dafs die landfchaftlichen Organe Delegationen 
der Autorität des Staates werden follen.

Herr v. Samson-Urbs will freilich auch unterer «земство 
der Zukunft» das Recht, Steuern aufzuerlegen, gewahrt wiffen. 
Ob ihr aber nach Herrn v. Samson-Urbs auch das Recht zu- 
ftehen foil, die von der Ritterfchaft, refp. dem Adelsconvent, der 
ja auch in Zukunft als bevollmächtigter Ausfchufs der Landfchaft 
fungiren foil (zur Verftändigung pag. 64), beanfpruchten Gelder 
zu verweigern, erfcheint durchaus zweifelhaft. Denn die meiften 
Angelegenheiten, welche der Ritterfchaft refervirt werden follen, 
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befitzen, wie Herr v. SAMSON-URBS fehr wohl erkennt, ihre 
«wirthfchaftliche Seite». Nichtsdeftoweniger foil nach feinem 
ProjeCt die Ritterfchaft in allen ihr refervirten Angelegenheiten, 
ohne Hinzuziehung der Landfchaft, fouverän, refp. eventuell 
unter Vorbehalt Allerhöchfter Beftätigung entfcheiden. Jeder 
Verfuch, folche Angelegenheiten in den Sitzungen der Landfchaft 
auch nur zur Sprache zu bringen, foil durch den ritterfchaftlichen 
Vorfitzenden der Landfchafts-Verfammlung fofort im Keime er 
flickt werden. Nur an die Ritterfchaft allein foil ftaatliche Auto­
rität delegirt werden; die Landfchaft dagegen foil ftridt auf das 
«wirthfchaftliche Gebiet» eingefchränkt werden, oder um mit 
Herrn v. Samson-Urbs zu fprechen, die ftaatliche Autorität foil 
ihr, fo weit fie derfelben bedarf, nur durch die Organe der Ritter­
fchaft vermittelt werden. Wie man fieht, will Herr v. SAMSON- 
Urbs fo ziemlich das Gegentheil von dem, was BESOBRASOW für 
wünfchenswerth anfieht.

Herr v. Samson-Urbs fagt: «Aus den von Besobrasow 
citirten Stellen der Vorarbeit zum Landfchaftsflatut geht auf 
das Unzweideutigfte hervor, dafs man fich der Noth wendigkeit 
fehr wohl bewufst war, der Landfchaft politifche Vollzugsbefug- 
niffe zu ertheilen und doch that man es nicht, weil man eben es 
für gänzlich und unter allen Umftänden unthunlich hielt, die grofse 
Menge refp. ihre Delegirten mit politifcher Macht zu bekleiden 
(zur Verftändigung pag. 49).

Herr v. SAMSON-URBS überfieht hierbei gänzlich, dafs 
Besobrasow in feiner Schrift ausdrücklich und zu wiederholten 
Malen ausfpricht, dafs in den Commiffionen, welche das Land- 
fchaftsinftitut zu entwerfen, refp. zu beprüfen hatten, fich von 
vorn herein zwei einander entgegengefetzte Strömungen geltend 
machten. Davon aber, dafs man es für gänzlich unthunlich hielt, 
die Delegirten der grosen Menge mit politifcher Macht zu be­
kleiden, fleht in der BESOBRASOW’fchen Schrift kein Wort. Im 
Gegentheil, fpricht BESOBRASOW fich ausdrücklich folgender 
Maafsen aus :

«Als fchliefsliches Refultat ergab fich, dafs bei diefer ganzen 
Gefetzgebungsarbeit, inmitten der zahlreichen Phafen, welche fie 
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zu durchleiden hatte, immer weniger und weniger beftändig 
irgend welche allgemeine Erwägungen, deren die oben citirten 
Worte des officieilen Documents erwähnen»*) im Auge behalten 
wurden (Besobrasow Landfchafts-Inftitutionen pag. 65 der S.fchen 
Ueberfetzung).

Um nun mit der BESOBRAsow’fchen Schrift abzufchlieffen, 
wollen wir noch einige Stellen aus derfelben reproduciren.

«Damals, nach der Emancipation der Bauern, bei den ver­
worrenen Tendenzen und unberechenbaren Wünfchen unferer 
Gefellfchaft, mufste irgend was gefchehen, um diefen Wünfchen 
Genüge zu thun».

Jede Reform, foil fie fruchtbringend fein, mufs vor Allem 
von genauer Kenntnifs ihres eigenen hiftorifchen Bodens ausgehen 
und hat dann ihre Schöpfungen demfelben anzupaffen».
« und zufammenlaffend » endlich könnte das 

Projet des Herrn v. Samson-Urbs am allerwenigften wirken; 
Herr v. Samson-Urbs felbft fcheint hieran nicht recht zu glauben, 
denn er wendet fich mit feinem Proje&t ausfchliefslich an die 
Ritterfchaft ; diefe für feine Ideen zu gewinnen, ift ihm allein 
wichtig. Wie fich das übrige Land zu einer etwaigen Reali- 
firung feiner Projecte ftellen würde, fcheint ihm von keiner 
wefentlichen Bedeutung zu fein. Freilich erklärt er es wohl auch 
für erwünfcht, wenn auch Seitens der übrigen Bevölkerung gegen 
feinen Reformplan «keine Einwendungen erhoben würden» ; follte 
diefes aber doch der Fall fein, nun — fo gehe man über folche 
anmafsende Selbftüberhebung, über folche «ungebührliche Kritik/ 
eines Reformwerkes, zu deffen Beurtheilung nur der immatricu- 
lirte Adel competent fein foil, einfach zur Tagesordnung über.

Merkwürdig kontraftirt hiermit folgender Ausfpruch: «So 
fehr ift die allgemeine Anerkennung ein wichtiges, ja das wich- 
tigfte Requifit eines Gefetzes, dafs-------—» (zur Verftändigung 
pag. 128). Aber als Herr v SAMSON-URBS diefe Zeilen fchrieb, 
waren die unteren Schichten der Bevölkerung für ihn offenbar «Luft».

*) Es find hiermit gerade die Stellen der Vorarbeit zum 
Landfchaftsftatut gemeint, auf welche Herr v. Samson-Urbs fich 
in dem oben wiedergegebenen Paffus feiner Brochure bezieht.
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Herr V. Samson-Urbs verfichert auf das Angelegentlichfte, 
dafs bei Annahme feines ReformprojeCtes ein Antagonismus 
zwifchen der Ritterfchaft und der Landfchaftsvertretung ganz un­
möglich fein werde. Allerdings foil der ritterfchaftliche Vor­
fitzende der Landfchaftsverfammlung und des Landfchaftsamtes 
die Aufgabe und Pflicht haben, jeden Verfuch einem Antagonis­
mus gegen die mit ftaatlichen Hoheitsrechten ausgeftattete Ritter­
fchaft Ausdruck zu verleihen, oder über das der Landfchaft zuge- 
wiefene, eng begrenzte Gebiet in der Debatte hinauszugreifen, 
oder die Maafsnahmen und Befchlüffe der Ritterfchaft einer Kritik 
zu unterziehen, fofort durch Entziehung des Wortes unterdrücken 
und unmöglich machen. Wird aber ein fleh entwickelnder oder 
bereits beftehender Antagonismus dadurch aufgehoben und be- 
feitigt, dafs man ihm die Möglichkeit entzieht, fleh laut und auf 
legalem Wege zu äufsern? Mufs nicht vielmehr durch folche 
Mafsregeln der Claffen- und Racen - Antagonismus erft recht 
intenfiv werden, und einen um fo bösartigeren und giftigeren 
Character annehmen, je mehr ihm die Möglichkeit benommen 
wird, fleh anders als auf Schleichwegen Luft zu machen, je mehr 
er comprimirt und gewiffermafsen nach Innen zurückgedrängt wird.

Antagonismus zwifchen Ritterfchaft und Landfchaft würde 
fleh aber, auch ganz abgefehen vom Einflufs der nationalen 
Vereine in den Städten, und gewiffer Organe der efthnifchen 
und lettifchen Preffe, der fleh unfehlbar in den Landfchafts-Ver- 
fammlungen bald bemerkbar machen würde, in kürzefter Zeit 
herausbilden und zwar aus folgenden Gründen.

Ertens würde die Landfchaft darnach ftreben, dafs die 
Ritterfchaft in den ihr vorliegenden «Fragen, welche eine «wirth- 
fchaftliche Seite haben», (zur Verftändigung pag. 146) nichts be- 
fchlieffen möge, ohne fleh vorher mit der Landfchaft verftändigt 
zu haben. Zweitens würde die Landfchaft beanfpruchen, dafs das 
Landfchaftsamt, und nicht, wie Herr v. SAMSON-URBS will, der 
Adelsconvent als beftändiger Ausfchufs der Landfchaft fungiren 
folle ; das Landfchaftsamt aber würde naturgemäfs darnach trachten, 
auf Koften der fpecififch ritterfchaftlichen Organen des Landes- 
ftaates fleh felbft immer mehr Bedeutung zu gewinnen. Endlich 
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würde es, wenn der ritterfchaftliche Präfident der Landfchafts- 
Verfammlung von den ihm zugedachten exorbitanten Befugniffen 
ernftlich Gebrauch machen wollte, an unaufhörlichen Conflicten 
zwifchen ihm und den nicht zur Ritterfchaft gehörenden Gliedern 
der Verfammlung nicht fehlen, und folche Conflite könnten leicht 
in den weiterten Kreifen des Landes Erbitterung gegen die Ritter­
fchaft verbreiten.

Das in Vorftehendem Dargelegte fcheint uns fo felbftver- 
ftändlich zu fein, fo fehr auf der Hand zu liegen, dafs man an­
nehmen könnte, Herr v. SAMSON -URBS würde es fleh auch felbft 
gefagt haben, wenn ihn nicht eine gewiffe naiv unbefangene 
Nichtachtung aller derjenigen Bevölkerungsfchichten, welche nicht 
durch die Geburt auf des Lebens Höhen geftellt worden, daran 
gehindert hätte.

Denn neben feftem Glauben an den Beruf des immatricu- 
lirten Adels, zu herrfchen, an feine ererbte Befähigung und 
Berechtigung, zu gebieten und das Land zu regieren, dem jeder 
Zweifel hieran als eine Aeufserung democratifchen Neides erfcheint, 
tritt bei Herrn v. SAMSON -URBS allerdings eine gewiffe Nicht­
achtung der Anfprüche und des berechtigten Selbftgefühls der 
untern Claffen unverkennbar zu Tage.

Characteriftifch für die Denkungsart des Herrn v. SAMSON- 
URBS ift das Gefchichtchen, das er von einer Verfammlung im 
Locale des Wannemuine erzählt (zur Verftändigung pag. 144). 
Es mag ja manchem anmeffend erfcheinen, dafs ein einfacher 
«Diener» fleh die Freiheit nahm, in einer Verfammlung, an der 
auch hochwohlgeborene Herrn Theil nahmen, eine felbftändige 
Haltung einzunehmen und feine eigene Meinung refolut zum 
Ausdruck zu bringen, anftatt fleh mit einer «Statiftenrolle» zu 
begnügen. Wenn der Mann dabei eine in der Form fo correcte 
Haltung einzunehmen wufste, (was an der citirten Stelle rück­
haltslos anerkannt wird, — um fo ärger, um fo gröfser die Im­
pertinenz. Aber, aber — — — wenn wir gerecht und billig 
urtheilen wollen, fo müffen wir zugeftehen, der Mann machte nur 
von feinem guten Rechte Gebrauch, wenn er fleh nicht mit einer 
Statiftenrolle begnügte. Entfchieden unklug und ein politifcher 
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Fehler aber ift es, fich durch derartige Vorkommniffe, die ja, 
was nicht geleugnet werden foil, auch ihre unliebfame Seite haben 
können, in eine «wenig unter der Siedehitze zurückbleibende 
Erregung» verfetzen zu laffen. Denn nichts trägt mehr als ein 
folches Verhalten dazu bei, unter den obwaltenden Verhältniffen 
den Racenantagonismus zu nähren und gerade zu grofs zu ziehen.

Nach Allem bisher auseinandergefetzten müffen wir die 
politifchen Ideen und Projecte des Herrn v. Samson-Urbs für 
noch viel bedenklicher halten, als das auf dem letzten Landtage 
befeitigte Project einer Kreisordnung mit einem «erweiterten 
Landtage» im Hintergründe; ja, wir flehen nicht an, das 
v. SAMSON’fche Project für vollftändig und unbedingt verwerflich 
zu erklären.

Zum Glück wollen wir weder «auf Grundlage beliebiger 
Principien und Theorien und nach Auswahl unter den beften 
Muftem eine neue Verfaflung conftruiren» (E. v. H. zur livlän- 
difchen Landespolitik pag. 20), noch find wir gezwungen, unterer 
eigenartigen politifchen Entwickelung eine «convergirende 
Richtung» zu geben (zur Verftändigung pag. 75) um zu den 
noch im Fluffe begriffenen Verhältniffen und Inftitutionen des 
Reichsinnern zu gelangen. Wir können uns damit begnügen, 
das Beftehende zu verbeffern, und wenn wir nicht verfäumen, 
dies rechtzeitig zu thun, fo bewahren wir unfere Söhne und 
Enkel vor der Noth wendigkeit radicaler Umgeftaltungen, welche 
ftets und unter allen Umftänden, ganz befonders aber unter unfern 
Verhältniffen, den Character eines mehr oder weniger gewagten 
Experimentes tragen.

Können wir uns alfo weder auf das MENSENKAMPF-TIESEN- 
HAUSEN -OETTINGEN’fche Kreisordnungsproject, noch auf die 
Vorfchläge des Herrn v. SAMSON-URBS einlaffen, fo müffen wir 
die Anfätze zu den nothwendigen Reformen weiter unten fliehen. 
Denn etwas mufs gefchehen, um den fortgeichrittenen öcono- 
mifchen und focialen Zuftänden und gefteigerten Bedürfniffen der 
Gegenwart Rechnung zu tragen. Unfere Einrichtungen der 
öffentlichen Wohlfahrt, der Rechtspflege u. f w. entfprechen nicht 
vollftändig und nicht in allen Beziehungen den Anforderungen der 
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Gegenwart. Ferner erfcheint es durchaus nothwendig, die von 
den Städten auf das Land hinausgetragene nationale Agitation zu 
paralyfiren und namentlich die bäuerlichen Grundbelitzer für die 
Sache unteres deutfch-livländifchen Landesftaates zu gewinnen. 
Sind diefe vollftändig gewonnen, fo find die Beftrebungen der 
nationalen Vereine in den Städten nicht mehr zu fürchten.

Man täufche fich nicht über das Wefen und die Bedeutung 
der nationalen Vereine in den Städten, deren bedeutendfter und 
wichtigfter unbedingt die latweefchu beedriba in Riga ift. Es 
giebt in ihrer Mitte gewifs genug gemäfsigte, befonnene, einfichts- 
volle Männer, aber diefelben nehmen durchaus keine dominirende 
Stellung ein. Nicht für «Abolition der Raçenprivilegien», nicht 
für gleiche Vertheilung von Sonne und Wind beim Kampf ums 
Dafein, find unfere nationalen Vereine thätig, nicht um Gleich­
berechtigung kämpfen fie, fondern um Herrfchaft. Das Beifpiel 
Finnlands, wo gegenwärtig unter der Begünftigung der Staats­
regierung das ichwedifche Element, aus der Stellung, welche es 
bisher eingenommen, durch das finnifche verdrängt wird, wirkt 
verlockend auf die Führer unferer Nationalen. Darum war auch 
die Haltung, welche das deutfehe Bürgerthum und namentlich die 
Literaten, in Riga bei den Stadtverordnetenwahlen den Ver­
tretern und Wortführern der dortigen Letten gegenüber ein­
nehmen, die allein correcte, die einzige politifch zuläfige, möge 
auch Herr E. v. Heyking fich noch fo tadelnd über diefelbe 
ausfprechen. Und dafs überhaupt Ausfprüche, wie fie fich in der 
Brochure «zur livländifchen Landespolitik» pag. 8—18, mehrfach 
finden, von einem Manne in der Stellung des Herrn E. v. HEYKING 
gethan worder find, kann nur höchlichft bedauert werden.

Die Anfprüche unferer Nationalen follen gewifs Berück- 
fichtigung finden, foweit fie nicht unbillig find, und nicht zu dem 
hiftorifch entwickelten deutfchen Character unteres Landesftaates 
in Gegenfatz ftehen. Dem einzelnen Individuum, möge es in 
feiner nationalen Sphäre verbleiben, möge es fich von derfelben 
loslöfen und in andere Kreife übertreten, welchen es feiner Ab- 
ftammung nach nicht angehörte, loll fein Recht in keiner Beziehung 
verkürzt werden. Wenn aber Jemand fich nationaliftifchen Be-
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Beftrebungen und Träumereien hingeben will, fo kann er auf 
wohlwollende Rücklichtnahme nicht mehr Anfpruch erheben. Von 
befondern Rechten der efthnifchen und lettifchen Nation als 
folcher, als eines gefchloffenen Ganzen, zu reden, erfcheint we- 
nigftens von unferm Standpunkt aus als durchaus unzuläffig. Und 
foweit die Beftrebungen und Tendenzen der nationalen Vereine 
in unferem Lande nicht einen rein humanen Character tragen, 
glauben wir fie ebenfo bekämpfen zu miiffen, wie die Bildung 
von gefchloffenen Parteien auf nationaler Grundlage.

Wo finden wir aber nun das geeignetfte Terrain zu den zu 
erftrebenden Reformen, auf welchem wir zugleich unferem Land­
volk am Beften näher treten und auf daffelbe politifchen Einflufs 
gewinnen könnten. Wir glauben, auf den Kirchfpielsconventen.

Diefelben find ein bereits beftehendes Inftitut, welches man 
uns zugeftanden hat, trotzdem dafs fich im Reichsinnern kein 
Analogon deffelben findet; man wird uns alfo wohl auch die 
Fortbildung und weitere Entwickelung diefes Inftituts vergönnen. 
Auf den Kirchfpielsconventen ift unfer Grofsgrundbefitz bereits 
gewohnt, mit Vertretern der Bauergemeinden gemeinfaftlich zu 
berathen. Freilich tragen die Begegnungen der verfchiedenen 
Stände auf den Kirchfpielsconventen mitunter einen unliebfamen 
Character; das ift allerdings ein Uebelftand, gegen den Abhilfe 
gefchafft werden mufs, und Abhilfe wird fich fchaffen laffen, 
fobald fich unter unteren Rittergutsbefitzern die Erkenntnifs Bahn 
bricht, dafs der Grofsgrundbefitz auf ein Zufammengehen mit dem 
kleinen Grundbefitz angewiefen ift, dafs der letztere im Intereffe 
des ganzen Landes dazu gebracht werden mufs, fich vertrauensvoll 
an den erfteren anzufchliefsen und fich feiner Führung zu über- 
laffen, anftatt die Vertretung feiner Intereffen felbftftändig auf 
privaten Zufammenkünften der Gemeindeälteften u. f. w. zu fuchen. 
Ferner würde für die Angelegenheiten, die auf den Kirchfpiels­
conventen bei einer Reform derfelben, wie fie in Nachftehendem 
fkizzirt werden foil, zur Verhandlung kommen könnten, ein jeder 
Bauerwirth Verftändnifs und Intereffe haben und nicht etwa nur 
die Elite des Bauernftandes ; und weil die Kirchfpielsangelegen- 
heiten für jeden Bauerwirth von unmittelbarem, direCtem Intereffe 
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wären, würden die erhöhten Laften, welche eine Reform der 
Kirchfpielsconvente zur Folge haben würde, auch williger getragen 
werden. Eine Umbildung der Kirchfpielsconvente wäre ferner in 
keiner Weife präjudicirlich für die Einführung eines erweiterten 
Landtages. Endlich wirkt jede Reform um fo fegensreicher, je 
enger fie fich an das bereits Beftehende anfchliefst. Alfo be- 
fchränken wir uns auf eine Fortbildung der Kirchfpielsconvente 
unter Erweiterung ihrer Competenzen.

Eine Erweiterung der Competenzen der Kirchfpielsconvente 
wird bei Vielen auf ernfte Bedenken ftofsen, in erfter Linie, weil 
die Gemeindeälteften ihnen allzu mifsliebig find und zu wenig 
Vertrauen einflöfsen. Allerdings haben bei der Wahl der Ge­
meindeälteften die fluctuirenden, nicht feft mit dem Grund und 
Boden und den Intereffen ihrer Gemeinde verwachfenen, jeder 
Agitation zugänglichen Elemente unferer Landbevölkerung einen 
allzugrofsen Einflufs. Eine durchgreifende Reform unferer Land­
gemeindeordnung fteht freilich auf der Tagesordnung, durch 
welche hoffentlich auch der eben gerügte Uebelftand abgeftellt 
werden wird. Deshalb aber wäre es durchaus nicht nothwendig, 
die Reform der Kirchfpielsconvente von der Reform der Ge­
meindeordnung abhängig zu machen. Mufs denn gerade der Ge- 
meindeältefte auch in Zukunft Vertreter der Gemeinde auf dem 
Kirchfpielsconvent bleiben? Könnte man nicht vielleicht den Wir­
kungskreis der Kirchfpielsconvente in folcher Weife erweitern, 
dafs es erforderlich würde, die Gemeindeälteften auf den Kirch- 
fpielsconventen durch befondere ad hoc gewählte Gemeindede- 
putirten zu erfetzen?

Es liegt ferner auf der Hand, dafs der bisherige Modus der 
Repartition der Kirchfpielslaften keiner weiteren Ausdehnung 
fähig ift. Bekanntlich contribuiren die Güter durch Baarzahlungen, 
die Bauerfchaften durch Frohnen. Es mufs dahin geftellt bleiben, 
ob eine vollftändige Abfchaffung refp. Converfion aller publiquen 
Naturalpräftationen fich unter unfern Verhältniffen empfehlen 
würde. In keinem Falle aber darf diefe Frage mit der einer 
Reform der Kirchfpielsconvente zufammengeworfen werden. Qui 
trop embrasse, rien n’atteint. Hinfichtlich der Kirchen- und
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Paftoratsbauten, fowie der Kirchfpielswege- und Brückenbauten 
könnte es daher bis auf Weiteres bei dem bisherigen Modus fein 
Bewenden haben. Dagegen aber müfsten alle fonftigen Bedürf- 
niffe der Kirchfpielscaffe auf dem Wege einer Repartition befchafft 
werden, welche die Rittergüter, abgetheilten Landftellen und das 
Bauergehorchsland, möge daffelbe durch Verkauf vom betreffenden 
Rittergut abgetheilt fein oder nicht, nach einer zu dem 
Zweck zu entwerfenden Kirchfpiels-Steuerrolle möglichft gleich- 
mäfsig träfe. Diefe Steuerrolle müfste überhaupt allen im Kirch- 
fpiel belegenen landwirthfchaftlich genutzten Grundbefitz umfaffen, 
und nach einem zu ermittelnden Steuerfufse • zu Beiträgen heran­
ziehen. Die Deffätine wird wohl Niemand als Steuereinheit 
empfehlen wollen; eine Thalerfteuer dürfte, felbft wenn für das 
Bauerland behufs Einfehätzung zu den Kirchfpielsfteuern eine 
Thalerzahl approximativ berechnet werden müfste, bei Weitem 
vorzuziehen fein. (Denn wenn etwa für das Hofsland die Haken­
zahl vom Jahre 1877 a^s mafsgebend angenommen würde, wäre 
es durchaus unthunlich, das Bauerland nach der Landrolle vom 
Jahre 1832 zu befteuern.)

Selbftverftändlicher Weife würden dann auch nur diejenigen 
Gemeindeglieder an der Wahl der bäuerlichen Conventsdeputirten 
Theil zu nehmen haben, welche zur Kirchfpielscaffe zu contri- 
buiren hätten.

Den Kirchfpielsconventen könnten alsdann, vorausgefetzt dafs 
eine acceptable, fämmtlichen landwirthfchaftlich genutzten Grund 
und Boden des Kirchfpiels umfaffande Steuerbafis hergeftellt 
worden wäre, die Fürforge für die wirthfchaftlichen Intereffen des 
Kirchfpiels im weiteren Sinne übertragen werden; zu ihrem 
Competenz- und Wirkungskreife könnten gehören: Einrichtungen 
der Sicherheits-, Wohlfahrts- und Verkehrspolizei, der Gefund- 
heitspflege u. f. w. Aus vielen Gegenden Livlands hört man 
klagen über das unzulängliche der ländlichen Polizei im Allge­
meinen: die Kirchfpielsconvente müfsten ihr Abhilfe fchaffen; 
ihnen müfste die Befugnifs zuftehen, nach Mafsgabe des örtlich 
empfundenen Bedürfniffes Landgensdarmen (mit den Obliegen­
heiten der ruffifchen урядники) anzuftellen. Einen Gegenftand 
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der befonderen Fürforge der Kirchfpielsconvente würden die 
Kirchfpielsfchulen bilden.

Dem Kirchfpielsconvent und dem Kirchfpielsvorfteher wäre 
ferner die Aufficht über die Gemeinde- und Gutspolizeien zu 
übertragen; überhaupt könnten alle polizeilichen Befugniffe der 
Kirchfpielsrichter auf die Kirchfpielsvorfteher übergehen.

An diefer Stelle mufs auch darauf als auf einen Mangel in 
der Organifation unferer ländlichen Polizei hingewiefen werden, 
dafs es den Gutspolizeien zu fehr an einer wirklichen Executiv- 
gewalt, und namentlich jeder Strafgewalt fehlt. Die Staats­
regierung hat einmal den Grundfatz zur Durchführung gebracht, 
dafs der blofse Befitz eines Gutes zur Ausübung obrigkeitlicher 
Gewalt nicht berechtigen foil und es läfst fich nicht annehmen, 
dafs die Regierung von diefem Princip wieder abgehen wird. 
Auch können wir felbft in der Polizeigewalt der Gutsverwaltungen 
nach früherer Weife, mit der angeblich patriarchalifchen Haus­
zucht, nichts Wünfchenswerthes fehen; diefe Zuftände find, Gott­
lob, überwunden. Andererfeits bilden die Höfe und das Hofsland 
befondere Polizeibezirke; für eine einfache Unterftellung der Guts­
polizeibezirke unter die Gemeindepolizeien fehlt es erftens an zu­
reichenden Gründen, und dürfte eine folche überhaupt aus 
mancherlei Gründen, deren Erörterung hier zu weit führen würde, 
nicht erwürifcht fein; es macht fich vielmehr in Praxi vielfach 
das Bedürfnifs nach einer befondern Gutspolizei geltend. Vor- 
ftehende Sätze werden wohl für einen Jeden mit unferen länd­
lichen Verhältniffen vertrauten überhaupt keiner näheren Er­
örterung bedürfen; wir wollen alfo nur daran erinnern, dafs auch 
in Preufsen die gröfseren Rittergüter noch gegenwärtig felbftän- 
dige Polizeibezirke bilden: der liberale Doétrinarismus hat in 
diefem Punte den realen Verhältniffen und praCtifchen Bedürf- 
niffen eine Conceffion machen müffen. Wir hätten alfo das 
Problem zu löfen, wie fich unfere Gutspolizeien mit einer aus­
reichenden Executivgewalt verfehen laffen, ohne dafs dagegen 
principielle Bedenken geltend gemacht werden könnten.

Es ift bereits oben vorgefchlagen worden, die Gutspolizeien 
den Kirchfpielsconventen und den Kirchfpielsvorftehern unterzu­
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ordnen. Wir gehen aber noch weiter und halten es für wünfchens- 
werth, dafs die Kirchfpielsconvente für jeden Gutsbezirk diejenige 
Perfon wählen, welcher die Verwaltung der Gutspolizei zuftehen 
foil. Den Gutsbefitzern müfste das Recht zuftehen, den Kirch- 
fpielsconventen Candidaten zur Uebertragung der Gutspolizei zu 
präfentiren, und, falls der von ihnen präfentirte Candidat ohne 
triftige Gründe verworfen werden follte, bei der Auffichtsbehörde 
Befchwerde zu führen, welche alsdann über Beftätigung oder 
Nichtbeftätigung des präfentirten Candidaten definitiv zu ent- 
fcheiden hätte. Auch müfste es felbftverftändlicher Weife geftattet 
fein, dafs ein Gutsbefitzer felbft die Ausübung der Gutspolizei 
auf feinem Gute übernimmt, falls er auf demfelben feinen 
beftändigen Wohnfitz hat und der Kirchfpielsconvent es für 
thunlich befindet, die gutspolizeilichen Befugniffe auf ihn zu 
übertragen.

Dem nach vorftehendem Modus ernannten Gutspolizei-Ver- 
waiter könnten alsdann vollkommen die gleichen Befugniffe und 
Competenzen ertheilt werden, welche dem Gemeindeälteften im 
Gemeindebezirk in polizeilicher Hinficht zuftehen und namentlich 
auch die gleiche Strafgewalt. Den Gutspolizeien müfste es frei- 
ftehen, ihre Verfügungen und Sentenzen felbft in Ausführung zu 
bringen, oder die Gemeindevorfteher zu requiriren, und eventuell 
auch, die Beihilfe der Kirchfpielsvorfteher zu erbitten.

Ferner wäre die Aufficht über die Gemeinde-Verwaltungen 
und die Amtsführung der Gemeindeälteften, die Gemeinde­
Magazine u. f. w. von den Kirchfpielsgerichten auf die Kirchfpiels­
convente und die Kirchfpielsvorfteher zu übertragen. Wenn nun 
die Gemeindeälteften hinfichtlich ihrer Amtsführung den Kirch- 
fpielsconventen unmittelbar untergeordnet werden, fo dürfte es 
zu Inconvenienzen führen, wenn diefelben fortfahren würden an 
den Conventen als ftimmberechtigte Glieder Theil zu nehmen. 
Die Controlle der Gemeindeverwaltungen könnte dadurch ge- 
fchwächt werden. Es wären alfo befondere bäuerliche Convents- 
Deputirte, an Stelle der Gemeindeälteften, zu wählen, und würde 
bei diefen Wahlen das ative Wahlrecht, wie fchon vorhin gefagt 
worden, nur denjenigen Gemeindegliedern zuzugeftehen fein, welche
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von ihrem Eigenthum oder den von ihnen genutzten Pachtobjecten 
Kirchfpielsabgaben zu entrichten hätten.

Die Revifion der Gemeinde-Verwaltungen würde dem Kirch- 
fpiels- Vorfteher obzuliegen haben und könnte auch öfter als ein 
Mal im Jahre vorgenommen werden; aufser den ordentlichen 
könnten auch aufferordentliche Revifionen verantaltet werden, 
fobald eine folche dem Kirchfpiels-Convent oder dem Kirchfpiels- 
Vorfteher indicirt erfchiene.

Ein grofser Uebelftand, auf welchen auch in der Schrift 
«zur Revifion der Landgemeinde-Ordnung» von W. v. GÜLDEN­
STUBBE, pag. 42—44, hingewiefen wird, liegt darin, dafs nach 
§ 12 der L. G.-O. und dem Patent vom Jahre 1866 Nr. 120 
Befchlüffe des Gemeinde- Ausfchuffes in jedem Falle unaufhältlich 
in Ausführung zu bringen find, felbft wenn gegen diefelben Be- 
fchwerde erhoben ift. Hierdurch wird die Controlle der Gefchäfts- 
führung des Gemeinde-Ausfchuffes bedeutend erfchwert; es kann 
leicht der Gemeinde ein grofser Schaden zugefügt werden, deffen 
Abwendung unmöglich gemacht wird; und auch das Befchwerde- 
recht wird meiftens illuforifch, da ein bereits ausgeführter Be- 
fchlufs fich oft gar nicht mehr rückgängig machen läfst, oder 
doch nicht, ohne dafs betheiligten dritten Perfonen eine bedeu­
tende Entfchädigung zu zahlen wäre.

Hier lieffe fich leicht Abhilfe fchaffen, wenn die Gemeinde- 
Ausfchüffe den Kirchfpiels-Conventen untergeordnet wären, da die 
Kirchfpiels-Convente ja jeder Zeit leicht zu erreichen wären und 
viel leichter eingreifen könnten, als eine entfernte Auffichtsbehörde. 
Jeder Befchluff des Gemeinde-Ausfchuffes wäre fofort oder binnen 
dreier Tage dem Kirchfpiels-Vorfteher anzuzeigen, und wäre dem- 
felben die Befugnifs zu ertheilen, Befchlüffe der Gemeinde-Aus- 
fchülfe vorbehaltlich der Zuftimmung des Kirchfpiels-Convents 
vorläufig zu inhibiren. Von den Kirchfpiels-Conventen könnte in 
allen derartigen Fällen eine rationelle, auf genauer Kenntnifs der 
einfchlagenden Verhältniffe beruhende Entfcheidung erwartet 
werden, da ja Vertreter einer jeden Bauergemeinde am Convent 
Theil nehmen ; freilich dürften die bäuerlichen Convents-Deputirten 
nicht zugleich Gemeindeälteften oder Ausfchufsglieder fein. Es
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könnten alfo weiter keine Bedenken dagegen obwalten, dem 
Kirchfpiels- Convent darüber die Entfcheidung zu überlaffen, ob 
ein beanftandeter Gemeinde-Befchlufs in Kraft treten folle oder 
zu caffiren fei. Im erfteren Falle müfste denjenigen, welche fich 
durch einen folchen Befchlufs in ihren Rechten gekränkt fühlten, 
unbenommen bleiben, bei der den Kirchfpiels-Conventen in Ver­
waltungsfachen vorgefetzten Aufichtsbehörde Befchwerde zu 
führen; im letzteren Falle könnte fich der Gemeinde-Ausfchufs, 
falls er dennoch wünfchen follte, den annulirten Befchlufs 
aufrecht zu erhalten, gleichfalls an die höhere Auffichtsbehörde 
wenden.

Der Kirchfpiels-V orfteher würde der Präfident des Kirchfpiels- 
Convents und zugleich das ausführende Organ desfelben fein. 
Befchwerden über feine Amtshandlungen in Verwaltungsfachen 
wären in erfter Linie beim Kirchfpiels-Convent anzubringen.

Um nach Möglichkeit zu verhindern, dafs die Gelder der 
Kirchfpiels-Caffe anders als zum wahren Beften des Kirchfpiels 
verwendet werden, dürfte kein Befchlufs des Kirchfpiels-Convents 
über die Erhebung von Kirchfpiels-Abgaben und die Verausgabung 
von Kirchfpielsgeldern gültig fein, wenn der Kirchfpiels-Vorfteher 
demfelben nicht zugeftimmt hat.

Der Kirchfpiels-Vorfteher wäre vom Convent aus der Zahl der 
im Kirchfpiel wohnhaften Gutsbefitzer, Arrendatoren oder der mit 
der Verwaltung der Gutspolizei auf einem der zum Kirchfpiel gehöri­
gen Güter betrauten Perfonen zu wählen. Unter Umftänden müfste 
auch die Wahl eines Gutsbefitzers aus einem benachbarten Kirchfpiel 
ftatthaft fein. Die vom Kirchfpiels-Convent gewählten Kirchfpiels- 
Vorfteher wären vom Oberkirchen-Vorfteheramt zu beftätigen. 
Zugleich mit dem Kirchfpiels-Vorfteher wäre ein Subftitut desfelben 
zu erwählen. Derfelbe würde erftens den Kirchfpiels-Vorfteher 
im Falle von Krankheit oder zeitweiliger Abwefenheit aus dem 
Kirchfpiel vertreten, und alsdann vollftändig in die Befugniffe 
und Obliegenheiten des Letzteren eintreten. Ferner könnte der­
felbe in einzelnen Fällen in fpeciellem Auftrage des Kirchfpiels- 
Vorftehers als deffen Stellvertreter fungiren. Endlich würde er, 
falls dem Kirchfpiels-Convent eine Befchwerde über den Kirch- 
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fpiels-Vorfteher vorliegen follte, bei der Verhandlung über die- 
felbe den Vorfitz zu führen haben.

In Polizei-Sachen würde der Kirchfpiels-Vorfteher in der 
Regel felbftändig zu handeln haben und nur bei Erledigung von 
Befchwerden über die Gemeinde- oder Gutspolizeien an die colle- 
gialifche Mitwirkung des Kirchfpiels - Convents gebunden fein. 
Das umgekehrte Verhältnifs würde im Allgemeinen in Verwal­
tungsfachen ftattzufinden haben, wenn fchon auch hier Einzelnes 
dem Kirchfpiels-Vorfteher zu felbftändiger Erledigung überlaffen 
fein könnte. Zu feiner Amtsführung würde der Kirchfpiels-Vor­
fteher einer Kanzellei bedürfen, deren Koften felbftverftändlicher 
Weife aus der Kirchfpiels-Caffe zu beftreiten wären.

Was endlich die Aufficht über die Amtsführung der Kirch­
fpiels-Vorfteher und die Thätigkeit der Kirchfpiels-Convente be­
trifft, fo könnten in Polizeifachen die Ordnungsgerichte als Auf- 
fichtsbehörde fungiren, in Verwaltungsfachen dagegen entweder 
die Oberkirchen- Vorfteher-Aem ter oder die Commiffion in Bauer­
fachen, welche dann füglich bei einer folchen Erweiterung ihres 
Wirkungskreifes in eine Commiffion in Kirchfpiels- und Bauer­
fachen umbenannt werden könnte.

Was die Zufammenfetzung der Kirchfpiels-Convente betrifft, 
fo müfsten erftens die Eigenthümer refp. Pfandbefitzer der im 
Kirchfpiel belegenen Güter eo ipfo ftimmberechtigte Glieder der 
Kirchfpiels-Convente fein. Auch den Arrendatoren von Ritter­
gütern müfsten auf den Kirchfpiels-Conventen Virilftimmen zu- 
ftehen, falls ihnen im Arende-Contraél die Vertretung des be­
treffenden Gutes ausdrücklich übertragen worden ift. Allerdings 
dürften für ein und dasfelbe, Gut nicht gleichzeitig der Eigenthümer 
und der Arrendator am Convent Theil nehmen, fondern in Ana­
logie mit der Landtagsordnung entweder nur der Erftere oder 
der Letztere.

Wir theilen durchaus nicht die Averfion gewiffer Wortführer 
unferes Liberalismus gegen das Virilftimmen-Syftem. Wir ver- 
muthen, dafs diefe Abneigung nicht allein aus doCtrinär theore- 
tifchen Gründen entfpringt, fondern vielleicht noch vielmehr aus 
der praétifehen Erwägung, dafs es beim Repräfentativ-Syftem 
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einer rührigen Minorität leichter fällt, die Majorität zu leiten und 
zu beherrfchen, als beim Syftem des Virilftimmrechts.

Und für unfere Kirchfpiels-Convente vom Virilftimmrecht 
der Rittergutsbelitzer abzugehen, wäre vollends verwerflich, weil 
vor Allem den gegebenen Verhältniffen Rechnung getragen 
werden mufs und diefe unbedingt die aétive Mitwirkung fämmt- 
licher durch Bildung und fociale Stellung dazu befähigten Kirch- 
fpiels-Eingefeflenen bei den Arbeiten der Kirchfpiels-Convente 
erfordern. Der hierbei feftzuhaltende Gefichtspunkt ift der, dafs 
die Theilnahme an den Kirchfpiels-Conventen nicht ein Recht ift, 
fondern eine Pflicht, die den Rittergutsbelitzern durch ihre Stel­
lung auferlegt wird, und der fie fleh im allgemeinen Intereffe zu 
unterziehen haben. Denn die Kirchfpiels-Convente, die bis jetzt 
noch zu keiner rechten Bedeutung gelangt find, können vielleicht 
einft der Eckftein im Bau unferer provinciellen Selbft Verwaltung 
und unferes Landesftaates werden.

Auch dem Kirchfpiels-Prediger könnte gleichfalls eine Viril- 

ftimme zugeftanden werden, wenn zum Paftorat Ländereien ge­
hören, die zum Beften der Kirchfpiels-Caffe befteuert werden. 
Seine Mitwirkung auf dem Kirchfpiels-Convent könnte ohnehin 
vielfach von grofsem Nutzen fein.

Die bäuerlichen Convents-Deputirten wären, wie fchon ge­
fügt worden, von den zur Kirchfpiels-Caffe beilteuernden Bauer­
gemeindegliedern zu wählen. Für jede Gemeinde wäre ein Depu- 
tirter zu wählen ; fehr grofsen Gemeinden könnten aüch zwei 
Deputirte zugeftanden werden.

Auch die vom Hofslande durch Verkauf abgetrennten Land- 
ftellen und Quotengefinde müfsten zur Kirchfpiels-Caffe beifteuern 
und konnten für diefelben, nach der Zahl und dem Werth der 
im Kirchfpiel vorhandenen felbftändigen abgetheilten Landtellen, 
I—2 Vertreter befonders gewählt werden.

In Vorftehendem haben wir verflicht, in Kürze zu fkizziren, in 
welcher Weife etwa eine Reform der Kirchfpiels-Convente möglich 
Wäre. Es laffen flieh gewifs auch andere Vorfchläge erdenken, 
die Vielen weit zweckmäfsiger erfcheinen werden. Es laffen fleh 
gewifs auch gegen das Detail unferer Vorfchläge mancherlei 



7°

triftige Bedenken geltend machen. Auf einen Umftand, der uns 
nicht unwichtig zu fein fcheint, wollen wir jedoch hier befonders 
aufmerkfam machen.

Mit einer Umbildung der Kirchfpiels-Convente in der von 
uns angedeuteten Weife würden die Kirchfpiels - Gerichte im 
Wefentlichen auf eine rein judiciäre Thätigkeit befchränkt. Viel­
leicht könnte es alsdann auch gelingen, unfere Kirchfpiels-Ge- 
richte in einer Weife umzubilden, dafs eine Einführung der ruffi- 
fchen Friedensrichter-Inftitutionen in unferer Provinz völlig über- 
flüffig *und zwecklos würde. Wird man uns auch hierzu noch 
Zeit laffen? Wir können das nicht voraus wiffen; das darf uns 
aber nicht abhalten, unfer Möglichftes zu thun, damit auch in 
der Organifation unferes Juftizwefens jeder fchroffe Bruch mit der 
Vergangenheit und dem Beftehenden vermieden werde und damit 
nur folche Veränderungen des Beftehenden ftattfinden, welche 
durch die wirklichen Bedürfniffe des Landes erfordert werden. 
Namentlich käme es darauf an, das Friedensrichter-Inftitut in 
organifchen Zufammenhang mit dem Syftem unferer übrigen 
Landes-Juftiz-Behörden zu bringen und jeden Dualismus in unferer 
Gerichts-Verfaffung zu vermeiden.

Seit einem Decennium nahezu erwartet man bei uns alljähr­
lich die Einführung der Friedensrichter-Inftitutionen; wie oft ift 
nicht veifichert worden, dafs diefelbe nach unbedingt zuverläffigen 
Nachrichten unfehlbar zu einem beftimmten nahe bevorftehenden 
Termin erfolgen werde. Und noch gegenwärtig läfst fich nicht 
mit Beftimmtheit fagen, welche Phafen diefe Frage noch durch­
zumachen haben wird, bis fie ihre allendliche Erledigung ge­
funden haben wird.

Soeben hat der «Golos» gemeldet, dafs das Proje&t be­
treffend Einführung der Friedensrichter-Inftitutionen in den Onfee- 
Provinzen in der Special-Commiffion des Reichsrathes durch■ 
berathen worden ift. Jetzt geht das Proje& aber zunächft an 
das betreffende Reichsraths-Departement und dann an das Plenum.

Wichtiger aber für uns ift, dafs die Special-Commiffion des 
Reichsraths den engen Zufammenhang ausdrücklich anerkannt 
hat, in welchem die Einführung der Friedensrichter-Inftitutionen 
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mit einer Reorgani fation unferer fâmmtlichen Bauerbehörden Reht. 
Die Frage z. B. was dann aus unfern Kirchfpiels - Gerichten 
werden follte, müfste jedenfalls vorher entfchieden werden. Es 
wird alfo vorauslichtlich noch der nächfte Landtag über die be­
treffenden Fragen berathen können, und es iff immer noch die 
Möglichkeit vorhanden, die Wünfche und Bedürfniffe des Landes 
höheren Orts zu unterbreiten.

Darum möge es geftattet fein, an diefer Stelle in Kürze an­
zudeuten, in welcher Weife etwa unfere Kirchfpiels-Gerichte um­
gebildet und auch für die Zukunft erhalten werden könnten.

Der Kirchfpielsrichter wäre von den vereinigten Kirchfpiels- 
Conventsgliedern fämmtlicher Kirchfpiele des Gerichtsbezirks zu 
wählen; die bäuerlichen Beifitzer des Kirchfpiels-Gerichts könnten 
wegfallen und der Kirchfpielsrichter fortan, wie der ruffifche 
Friedensrichter, als Einzelrichter fungiren. Die Kronsgage der 
Kirchfpielsrichter könnte etwa auf 2000 Rbl. erhöht werden; diefe 
Summe wird nicht als zu hoch gegriffen erfcheinen, wenn man 
berückfichtigt, dafs (falvo errore) im Reichsinnern die länd­
lichen Friedensrichter gleichfalls mindeftens 2000 Rbl. zu 
erhalten pflegen. Die Zulagen zu den Kirchfpielsrichter- 
Gagen aus der Kreis-Caffe würden wegfallen; dagegen müfste 
dem combinirten Wahl-Convent das Recht zuftehen, eine Extra­
Zulage zu bewilligen und auf die zum Bezirk vereinigten Kirch­
fpiele zu repartiren; der auf jedes Kirchfpiel entfallende Beitrag 
wäre alsdann durch den Kirchfpiels-Convent nach dem für Er­
hebung der Kirchfpiels-Abgaben feftgefetzten Modus zu repartiren 
und beizutreiben.

Die Competenz der Gemeinde-Gerichte wäre auf geringfügige 
Vergehen der Gemeindeglieder, fowie auf Civil-Streitigkeiten zu 
befchränken, in welchen fowohl Kläger, wie auch Beklagter der- 
felben Gemeinde angehören.

Dem Kirchfpielsrichter würden Civilklagen gegen fämmt- 
liche Einwohner feines Gerichtsbezirks competiren, vorausgefetzt 
dafs der ftreitige Betrag die Summe von 300 Rbl. nicht überfteigt, 
in welchem Falle die Sache in erfter Inftanz beim Landgericht 
zu verhandeln wäre. In Criminal-Sachen, fowie in Sachen, welche
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Polizeiübertretungen betreffen, könnte es dagegen bei der bisherigen 
Ordnung des Verfahrens fein Bewenden haben. Eventuell könnte 
in Bezug auf folche Sachen, was fich allerdings empfehlen würde, 
die Competenz der Landgerichte erhöht werden. Es iff nicht 
einzufehen, wefshalb ein collegialifches Landgericht in diefer Be­
ziehung eine geringere Competenz haben foil, als ein Einzelrichter.

Die Kreisgerichte könnten ganz wegfallen, und dagegen die 
Zahl der Landgerichte verdoppelt werden, welche alsdann die 
Appellations-Inftanz für die Kirchfpielsgerichte bilden würden.

Die ruffifchen Friedensrichterverfammlungen als Appellations- 
inftanz von den Entfcheidungen der einzelnen Friedensrichter find eine 
ganz äufserliche Nachahmung der Quartal-Seffionen der englifchen 
Friedensrichter, welche einen ganz andern Charater tragen und eine 
wefentlich andere Bedeutung haben. Es iff nicht einzufehen, wefshalb 
wir uns hierin durchaus dem ruffifchen Mufter anfchliefsen follten.

Ebenfo iff nicht einzufehen-, wefshalb nicht die Landgerichte 
Appellationsinftanz für die Kirchfpielsgerichte (refp. Friedens­

gerichte) fein könnten. Das practifche Bedürfnifs verlangt aller­
dings, dafs zur Entfcheidung von Bagatellfachen eine Jedem leicht 
erreichbare, fummarifch verhandelnde und entfcheidende Inftanz 
beftehe. Bei der Entfcheidung von Bagatellfachen kommt es 
freilich in erfter Linie darauf an, dafs die Entfcheidung fchnell 
erfolgt und der Procefs den Parten möglichft wenig Unkoften 
verurfacht; die juriftifche Seite der Entfcheidung ift deshalb jedoch 
noch durchaus nicht völlig indifferent und darf auch in Bagatell­
fachen die Möglichkeit einer nochmaligen Verhandlung der Sache 
nach ftrengeren juriftifchen Formen nicht völlig abgefchnitten 
werden, fobald einer der Parten findet, dafs ihm durch den Einzel­
richter fein Recht nicht geworden fei. Denn keinem Richter, 
auch nicht einem «Friedensrichter» kann das Recht zugeftanden 
werden, nach feinem individuellen billigen Ermeffen über die 
Privatrechte der litigirenden Parten zu verfügen, falls diefelben 
fich nicht freiwillig bei einer folchen Entfcheidung beruhigen.

Appellationsinftanz für die einzelrichterlichen Entfcheidungen 
müfste alfo ein juriftifch gebildetes Collegium fein, und ein folches 
finden wir in unferen Landgerichten. Die Verhandlung folcher 
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Appellationsfachen müfste im Allgemeinen in den Formen 
des landrechtlichen Proceffes ftattfinden, die freilich im Einzelnen 
vielfach modificirt werden könnten und müfsten. Die nähere Aus­
führung diefes Gedankens würde uns zu weit führen und die 
Geduld unferer Defer über Gebühr in Anfpruch nehmen; fie möge 
daher einer berufeneren Feder vorbehalten bleiben, falls der eben 
angedeutete Gedanke der Beachtung werth befanden werden follte.

Das Hofgerichtsdepartement in Bauer-Rechtfachen könnte 
als Revifionsinftanz für alle in erfter Linie bei einem Kirchfpiels- 
gericht verhandelten Sachen erhalten bleiben, gegen deffen Ent- 
fcheidung nur eine Nullitätsbefch werde zuläffig wäre.

Und fomit hätten wir nun im Vorftehendem ein Bild der 
Reformen entworfen, die uns wünfchenswerth und unter den ob­
waltenden Verhältniffen möglich erfcheinen. Was man auch gegen 
unfere Vorfchläge im Einzelnen einwenden möge, fo wird man 
doch wohl kaum beftreiten, dafs diefelben fich durchaus auf dem 
Boden der gegebenen Verhältniffe und des hiftorifch entwickelten 
livländifchen Landesftaates bewegen. Vor Allem kommt es uns 
darauf an, dafs die Einheitlichkeit und der deutfche Character 
unferes Landesftaates gewahrt werde; die Einzelheiten kommen 
dagegen für uns wenig in Betracht, und bitten wir, vor Allem diefe 
Gefichtspunkte bei Beurtheilung der vorliegenden Schrift und 
unferer pofitiven Vorfchläge feftzuhalten.

Möge Niemand muthlos fragen: wird man uns auch die 
Reformen gönnen, fo wie wir fie wiinfchen und brauchen? Die 
Umgeftaltung unferer ländlichen Communalverwaltung und des 
ganzen Syftems unferer Bauerbehörden fleht ja auf der Tages­
ordnung. Wenn man uns überhaupt in den Kirchfpielsconventen 
ein Inftitut verftattet hat, für das fich im Reichsinnern kein Analogon 
findet, fo wird fich jetzt wohl auch eine Reorganifation derfelben 
und Erweiterung ihrer Competenzen erreichen laffen. Alle übrigen 
von uns proponirten Reformen flehen aber mit der von uns vor- 
gefchlagenen Reorganifation der Kirchfpielsconvente in engftem 
Zufammenhang. Es gilt nur, zu handeln, fo lange es Zeit ift.

Manchem wird unfer Reformprogramm vielleicht allzudürftig 
erfcheinen; das ficht uns nicht an. Wir find mit Bewufstfein und
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Abficht darauf ausgegangen, nur folche Reformen vorzufchlagen, 
welche unferes Erachtens durch wirklich vorhandene reale Bedürf- 
niffe des Landes gefordert werden oder im Intereffe der Confoli- 
dirung unferes deutfch - livländifchen Landesftaates geboten er- 
fcheinen. Jede andere Reform, möge fie im Namen der Fort­
entwickelung und des geiftigen Zufammenhanges mit dem übrigen 
Europa, (E. V. H. zur livländifchen Landespolitik pag. 17) möge 
fie im Namen der modernen Ideen, oder möge fie zum Zweck 
der Ausgleichung unferer Zuftände mit den Zuftänden des Reichs­
innern gefordert werden, halten wir für unnütz und bedenklich, 
ja fchädlich.

Dafs wir die geiftigen Strömungen, die unklar im ruffifchenVolk 
durch einander wogen, in uns aufnehmen follen, wird wohl Niemand 
öffentlich zu empfehlen wagen. Dafs die bekannte Prophezeiung 
des Marquis PAULUCCi: «la Livonie finira par une parfaite reffem- 
blence avec la Russie,» noch nicht in Erfüllung gegangen ift, ift 
nicht nur für uns, fondern auch für das Reich ein Glück. Denn 
gerade weil wir, dank der eigenartigen Structur unferes felbftändig 
entwickelten politifchen und focialen Organismus, keinen Theil 
haben am geiftigen Leben der ruffifchen Gefellfchaft und an den 
Beftrebungen und Tendenzen, denen fie in ihrer Mitte leider 
allzufehr Raum gegeben hat, bleiben untere Provinzen verfchont 
von der Anfteckung durch den ftaatsfeindlichen revolutionären 
Nihilismus, und nur die Bewahrung unferer Eigenart verbürgt es, 
dafs unfere Provinzen auch in Zukunft alle Zeit gefunde und 
unbedingt zuverläffige Glieder des Reiches bleiben werden. Dies 
den «Rückblicken» zur Antwort, wenn fie uns mit der Möglichkeit 
einer Uebertragung des revolutionären nihiliftifchen Giftes auf 
unfere Provinzen fchrecken wollen.

Gewiffen ftädtifchen Wortführern unferer Nationalen wird vor­
liegende Schrift vielleicht zu nicht geringem Aergernifs gereichen; 
auch das thut nichts. Jeder Verfuch, diefe Herrn zu gewinnen, 
fich mit ihnen darüber zu vertändigen, dafs alle Einwohner der 
Provinz gemeinfame Intereffen haben, die nur auf dem Boden 
des beftehenden, deutfch - livländifchen Landesftaates gewahrt 
werden können, wäre vergebliche Mühe. Die nationalen Vereine 
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in den Städten haben nun einmal den Grundfatz angenommen, 
fich felbftändig neben die deutfche Gefellfchaft hinzuftellen und 
ihre Ziele unabhängig vom Landesftaate und feinen Organen zu 
verfolgen, fo lange fie nicht die Herrfchaft im Lande erringen 
können, die fie erftreben. Wir können hieran nichts ändern; es 
bleibt uns nur das Eine übrig, den bäuerlichen Grundbefitz für 
unfere Sache zu gewinnen und dem Einflufs der ftädtifchen Agi­
tatoren zu entziehen

Die Kirchfpielsconvente bieten kein günftiges Terrain für 
eine agitatorifche Thätigkeit oder Beftrebungen perfönlichen Ehr­
geizes und werden es noch weniger bieten, wenn erft von jedem 
Bauerwirth alljährlich eine vielleicht nicht ganz unbedeutende 
Steuer zum Beften der Kirchfpielscaffe beigetrieben werden wird, 
b^i deren A-uflegung der von ihm erwählte Conventsdeputirte mit­
gewirkt hat. Andererfeits würden die Gelder der Kirchfpiels­
caffe ausfchliefslich, für Zwecke verwandt werden, für die jeder 
Bauerwirth Verftändnifs hat, und die feine Intereffen ganz un­
mittelbar berühren. Jeder Steuerzahler würde ganz genau wiffen, 
wozu die von ihm erhobenen Steuern verwandt werden, und 
würde daher auch die Kirchfpielsfteuern viel williger tragen, als 
Auflagen, welche von einem erweiterten Kreis- oder Landtage 
decretirt worden wären.

Auf den Kirchfpielsconventen können am Beften die gefell- 
fchaftlichen Vertreter des Deutfchthums auf dem Lande und die 
tüchtigften Männer des Bauernftandes einander durch gemein­
fame Arbeit näher treten; durch Vermittelung der bäuerlichen 
Conventsdeputirten könnten dann fchliefslich auch unfere Ritter- 

gutsbefitzer mafsgebenden Einflufs auf den Kern des Bauern­
ftandes gewinnen*). Unfer Ideal ift, dafs die Rittergutsbefitzer 
i n j e d e r B ez i eh un g Vertrauensmänner der Bauerfchaften werden.

Freilich wäre, um hierzu zu gelangen, einige Selbftverleug- 
nung, richtiges Verftändnifs für die Bedeutung, die unfer felbftändig 

*) Aeufserliche Popularität darf noch nicht mit realem 
Einflufs verwechfelt werden; der erfteren, begründet auf der An­
erkennung deffen, dafs fie ftets wohlmeinende Herren gewefen, 
erfreuen fleh auch gegenwärtig nicht wenige Gutsbefitzer.
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befitzt, und richtiger politifcher Tact erforderlich. Man müfste 
es als felbftverftändlich hinnehmen, wenn bäuerliche Convents- 
deputirte auch eine felbftändige Meinung haben und diefelbe mit 
Entfchiedenheit vertreten.

Es fällt uns leider fchwer, ein objectives Urtheil über die 
Bedeutung und die Tragweite der nationalen Bewegungen und 
Beftrebungen unter unferen Autochthonen zu gewinnen. Ausländer, 
die kein unmittelbares perfönliches Intereffe an unferen Verhält- 
niffen haben, urtheilen in der Regel unbefangener und fcharf- 
blickender als wir. So fah z. B. Profeffor VIRCHOW, der fich 
einige Monate zum Zweck anthropologifcher Studien in Livland 
auf hielt, in den jungefthnifchen und junglettifchen Beftrebungen 
eine viel ernftere Gefahr für unferen Landesftaat, als in der 
Feindfchaft eines Theils der ruffifchen Pieffe und des ruffifchen
Publicums.

Darum halten wir es für unfere Pflicht, unfern deutfchen 
Landsleuten die Bedeutung der nationalen Beftrebungen unferer 
Autochthonen eindringlich vor die Augen zu führen und auf alles 
aufmerkfam zu machen, was nach unferer Meinung gefchehen 
könnte, um diefe Beftrebungen unfchädlich zu machen.

Mit gewiffen «patriarchalifchen» Gewohnheiten und An- 
fchauungen, Reminiscenzen einer vergangenen Periode, mufs defi­
nitiv gebrochen werden. Die bäuerlichen Grundbefitzer müfsen 
als Leute refpectirt werden «die was merkliches zu bedeuten 
haben», wie einft die efthnifchen und lettifchen landfreien Grund­
befitzer des fechszehnten Jahrhunderts, und es mufs ihnen auch 
in gefellfchaftlicher Beziehung möglichftes Entgegenkommen be- 
wiefen werden. Richtiges Verhalten den bäuerlichen Grund- 
befitzern und allen durch Wohlftand und Bildung emporftrebenden 
Perfonen bäuerlicher Abkunft gegenüber würde allmälig zur Be- 
feitigung des Racenantagonismus mehr beitragen, als alle erdenk­
baren «verlohnenden und zufammenfaffenden > Reformen. Dafs 
fich neben unferem deutfchen Bürgerftande ein befonderer letti- 
fcher uud efthnifcher Bürgerftand bildet, wozu die Elemente und 
Anfätze bereits vorhanden find, erfcheint uns nicht nur überflüffig. 
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fondern erregt auch in uns ernfte Beforgniffe für die Zukunft. 
Unfere deutfche Gefellfchaft mufs gröfsere Abforptionsfähigkeit 
bewähren; es ift dies für uns ein Gebot der politifchen Noth­
wendigkeit.

Wir glauben von illiberaler Gefinnung gegen die Efthen 
und Letten weit entfernt zu fein. Will Jemand Efthe oder Lette 
fein und bleiben, es ift feine Sache und Niemand wird ihn daran 
hindern; kommt Jemand aus befchränkten und gedrückten Ver- 
hältniffen empor, fo freut es uns von Herzen; will Jemand fich 
von der nationalen Schicht der Gefellfchaft loslöfen, der er durch 
feine Geburt angehörte: Niemand foil es ihm verdenken; im 
Gegentheil, ihm foil alles mögliche Entgegenkommen zu Theil 
werden. Auch wir wollen keine «Racenprivilegien». Aber An- 
fchauungen, wie fie Herr E. v. HEYKING vertreten hat, würden 
dazu führen, der efthnifchen und lettifchen Nation (wir wählen 
diefen Ausdruck mit Abficht) gewifsermafsen eine privilegirte 
politifche Sonderexiftens in unferem Landesftaate zu verleihen, 
und das wollen wir nicht; gegen Geltendmachung von Rechten 
der efthnifchen und lettifchen Nation als fol eher glauben wii mit 
dem Aufgebot aller unferer Kräfte kämpfen zu müfsen.

Hat der Lefer die Nachficht und Geduld gehabt, unteren 
vielleicht etwas zu weit ausgefponnenen Auseinanderfetzungen bis 
hierher zu folgen, fo möge es uns geftattet fein, zum Schlufs 
noch einmal kurz recapitulirend zu fagen, was wir eigentlich 
wollen und worauf es uns ankommt.

In erfter Linie handelt es fich für uns um engfte Zufammen- 
faffung aller deutschen Elemente der Bevölkerung unferes Landes 
und möglichften Zufammenfchlufs derfelben untereinander; fodann 
um Gewinnung des bäuerlichen Grundbefitzes für die Aufrecht­
erhaltung des deutfch-livländifchen Landesftaates auf feiner bis­
herigen Grundlage, um möglichfte Annäherung der bäuerlichen 
Grundbcfitzer an die deutfehen Grofsgrundbefitzer und um Ver­
nichtung des Einfluffes, den die in den Städten beftehenden 
nationalen Vereine auf dem flachen Lande zu gewinnen ‘drohen. 
Endlich wollen wir Reformen, durch welche alle realen Bedürf- 
niffe des Landes volle Befriedigung finden könnten und zugleich 
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allen auf einen erweiterten Kreis- und Landtag gerichteten Beftre- 
bringen bei Zeiten vorgebaut würde. Und letzteres könnte, wie 
wir glauben, durch zeitgemäfse Umbildung der Kirchfpielsconvente 
erreicht werden. Ganz befonders aber wollen wir endlich, dafs 
die Entwickelung unferes Landes fich auf den bisherigen Grund­
lagen vollziehe, und die hiftorifche und Rechtscontinuität ge­
wahrt werde.

Wir find vielfach etwas ftark ins Detail gegangen, vielleicht 
zu fehr. Wir glaubten es aber thun zu muffen, weil uns fonft 
leicht entgegen gerufen werden könnte, Behauptungen zu machen, 
Poftulate aufzuftellen fei leicht, fo lange man fich der Mühe über­
hebe, die Behauptungen zu begründen, zu zeigen, dafs die aufge- 
ftellten Poftulate auch erfüllt werden können. Wie weit uns 
Letzteres gelungen ift, darüber hat der Lefer zu entfcheiden.

Speciell foil alles Detail in unferen pofitiven Reformvorfchlä- 
gen nur den Zweck haben, zu zeigen, dafs wir nichts in Praxi 
Unausführbares vorfchlagen; in diefem Sinne wünfchen wir unfern 
Vorfchlägen geneigte Erwägung. Im Uebrigen liegt uns an den 

Einzelheiten und dem Detail nicht viel.
Am Herzen liegen uns nur die Grundideen unferer Schrift, 

und diefe, fo hoffen wir, werden Anerkennung finden und uns vor 
Verkennung unferer Intentionen bewahren, wenn vielleicht auch 
Manches in der vorliegenden Schrift bei vielen unferer Lefer 
Bedenken erregen, ja Mifsbilligung finden wird. Confolidation 
des livländifchen Landesftaates zur Wahrung unferer Autonomie 
und unferer hiftorifch entwickelten politifch-focialen Eigenart, dafs 
ift cs, was wir erltreben. .

Wir wenden uns an alle gebildeten und deutfch-gefinnten 
Bewohner unferes Landes, ohne nach Stand und Abdämmung 
zu fragen.

Wird untere Stimme nicht vielleicht ungehört verhallen ? 
Wir fragen nicht im Voraus darnach und würden uns eventuell 
mit dem Bewufstfein tröften: dixi et falvavi animam meam.

Freilich kann Niemand unferem Landesdaate ewigen Bedand 
verbürgen, aber wenn wir uns die Mannhaftigkeit, Ausdauer und 
den «machtvollen Confervatismus» unferer Väter wahren, und 
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dabei nicht verfäumen, unfere Einrichtungen rechtzeitig den ver­
änderten Verhältniffen innerhalb unferer Provinz anzupaflen, fo 
brauchen wir an der politifchen Zukunft unferes Landes nicht zu 
verzweifeln,

Und wenn unfer Landesftaat vielleicht auch noch Krifen zu 
durchleben haben wird, wie er fie fchon vielfach, zuletzt von 
1783—96, glücklich überftanden hat, fo wollen wir hoffen, dafs 
er auch in Zukunft diefelbe unzerftörbare Lebenskraft beweifen 
wird, wie bisher.


